
Wochenzeitung für die  
Verbandsgemeinde 

LandstuhLKurier
Verbandsgemeinde

 Amtsblatt
Verbandsgemeinde Landstuhl

im Innenteil:

Ausgabe 43/2019 Jahrgang 2019 Mittwoch, 23. Oktober 2019

Halloween
mit “The Watching”

Donnerstag, 31. Oktober 2019, 20:30 Uhr

Es nähert sich der Tag, an dem die 
Dämonen des Totenreichs Frei-
gang haben.
Am 31. Oktober 2019 wird die 
Stadthalle zum unheimlichen 
Tummelplatz für alle Halloween-
Fans. Kostümierung ist keine 
Pflicht. Doch jedes tolles Outfit, 
sensationelle Kostüme und jedes 
abgefahrenes Outfit sorgen doch 
für das besondere Flair einer Hal-
loween-Party.
Mit dem Sound der Band „The 
Watching“ ist bester Party-, Rock- 
und Dancesound der Extraklasse 
garantiert.
Happy Hour: 
22:00 Uhr - 23:00 Uhr 
(alkoholische getränke - halber 
Preis)
Kein einlass unter 16 Jahren.
Vorverkauf: Ticket-Servicebüro 
Stadthalle Landstuhl Telefon (0 63 
71) 92 34 - 44
alle Reservix Vorverkaufsstellen & 
alle Rheinpfalz Geschäftsstellen
Ticketpreis: 
10,00 € inkl. VVK-Gebühr
Abendkassenzuschlag: 2,00 €
Einlass: 19:30 Uhr
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Notrufe
Polizei ............................................................................................ 110 + 9 22 90
Feuerwehr ....................................................................................................... 112
Krankentransport ....................................................................................19222

Ärztliche Bereitschaftspraxen

Öffnungszeiten:
Mo. 19.00 Uhr - Di. 07.00 Uhr
Di. 19.00 Uhr - Mi. 07.00 Uhr
Mi. 14.00 Uhr - Do. 07.00 Uhr
Do. 19.00 Uhr - Fr. 07.00 Uhr
Fr. 16.00 Uhr - Mo. 07.00 Uhr
An Feiertagen durchgehend geöffnet; vom Vortag des Feiertages 
18.00 Uhr bis zum nachfolgenden Tag 07.00 Uhr.

Ärztliche Bereitschaftspraxis für die 
Ortsgemeinden Krickenbach, Schopp, 

Stelzenberg und Trippstadt:
Westpfalz-Klinikum Standort I, Hellmut-Hartet-Straße 1, 67655 Kai-
serslautern, Tel: 116117 (kostenfrei, ohne Vorwahl aus dem Fest-
netz, aus dem Handynetz mit der Vorwahl 0631)

Ärztliche Bereitschaftspraxis  
für die übrigen Ortsgemeinden:

Nardini Klinikum St. Johannis Landstuhl, Nardinistraße 30, 66849 
Landstuhl, Tel: 116117 (kostenfrei, ohne Vorwahl aus dem Fest-
netz, aus dem Handynetz mit der Vorwahl 06371)

Zahnärztlicher Notfalldienst
der Bezirkszahnärztekammer Pfalz
www.zahnnotfall-pfalz.de
Über die oben stehende Internetseite gelangen Sie zum Notfall-
dienst der Zahnärzte der Pfalz. Der Dienst steht Ihnen an Wochen-
enden (Samstag/Sonntag) und an Feiertagen zur Verfügung.

Bereitschaftsdienst der Augenärzte 
Kusel/Landstuhl/Kaiserslautern

Der augenärztliche Bereitschaftsdienst Kusel/Landstuhl ist mit dem 
Notdienst Kaiserslautern zusammengeschlossen. Zu erfragen: Tel. 
0631/ 89290929.

Apothekennotdienst
Unter der folgenden Service-Telefonnummer werden Ihnen die 
diensthabenden Apotheken in Ihrem Postleitzahlenbereich 
genannt! (Im Internet www.lak-rlp.de), aus dem deutschen 
Festnetz (0,14 €/Min.) und aus dem Mobilfunknetz (max. 0,42 
€/Min.): 0180 5 258825 + Postleitzahl des Standortes.

(zum Beispiel bei einem Standort in Hauptstuhl 0180-5-258825-
66851 od. bei einem Standort in Kindsbach 0180-5-258825-66862)
Abfrage der Bereitschaftsdienst-Apotheke im Internet: www.
lak-rlp.de
Mit der Option „Kalender“ können dort auch für jeden beliebigen 
Ort die Bereitschaftsdienstapotheken der kommenden 14 Tage 
angezeigt und ausgedruckt werden. Die Landesapothekerkammer 
Rheinland-Pfalz weist jedoch darauf hin, dass nur für den Tag des 
Ausdruckes eine absolute Aktualität gewährleistet werden kann.
Do. 24.10.2019
Kreuzweg-Apotheke ........................................................ Tel.: 06371/51495
Steinwendener Str. 13, 66877 Ramstein-Miesenbach
Fr. 25.10.2019
St. Hubertus-Apotheke.................................................... Tel.: 06371/50708
Landstuhler Str. 2, 66877 Ramstein-Miesenbach
Sa. 26.10.2019
Kur-Apotheke.........................................................................Tel.: 06371/3025
Kaiserstr. 40, 66849 Landstuhl
So. 27.10.2019
Löwen-Apotheke im Kaufland ..................................Tel.: 06371-9461560
Torfstraße 10, 66849 Landstuhl
Kelten-Apotheke........................................................... Tel.: 06374/9917680
Am Keltenplatz 4, 67688 Rodenbach
Mo. 28.10.2019
Markt-Apotheke ................................................................. Tel.: 06371/96280
Kottweiler Str. 1, 66877 Ramstein-Miesenbach
Kreuz-Apotheke ....................................................................Tel.: 06374/6238
Di. 29.10.2019
Markt-Apotheke ................................................................. Tel.: 06371/62009
Am Alten Markt 7, 66849 Landstuhl
Mi. 30.10.2019
Moor-Apotheke .................................................................. Tel.: 06372/50141
St. Wendeler Str. 15, 66892 Bruchmühlbach-Miesau
Do. 31.10.2019
Mühlbach-Apotheke ...........................................................Tel.: 06372/1301
Kaiserstr. 73 d, 66892 Bruchmühlbach-Miesau
Diese Daten sind tagesaktuell und unterliegen einem ständigen 
Änderungsservice.

Tierärztlicher Notfalldienst
für Kleintiere der Tierarztpraxen 

 in Landstuhl und Ramstein
Der Notdienst der Tierärzte ist beim jeweiligen Haustierarzt zu 
erfragen.

Weitere Bereitschaftsdienste
Bereitschaftsdienst der Pfalzwerke Netz AG Energieversorgung
Strom für die Verbandsgemeinde Landstuhl:
Netzteam Hauptstuhl, Tel.-Nr.: 0800/7977777
Gas für die Gemeinden Bann und Hauptstuhl:
Tel.-Nr.: 0800/1003448

Notdienste / Wichtige Rufnummern

Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die zur Zeit 
gültige Anzeigenpreisliste. Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Namentlich ge-
kennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Bei Nichtlieferung ohne Verschulden des 
Verlages oder infolge höherer Gewalt, Unruhen, Störung des Arbeitsfriedens, bestehen keine Ansprüche gegen den Verlag.
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Nachrichten aus der VG

Kreisvolkshochschule Kaiserslautern
Außenstelle Landstuhl II

Es werden wieder interessante Kurse in der Verbandsgemeinde Kai-
serslautern-Süd angeboten. Hier eine Auswahl davon. Gerne können 
Sie auch im Internet unter www.kvhs-kl.de das gesamte Programm 
einsehen und Online-Anmeldungen vornehmen.
83372, Räuchern mit heimischen Wildkräutern, Linden Rathaus, 
Dozentin: Vanessa Zürrlein, Beginn: Dienstag, 12.11.19, 18:00 bis 
20:15 Uhr, 1 x 3 UStd.
84378, Kochkurs – Vegan - Vegan, Queidersbach, Realschule Plus, 
Dozentin: Ursula Buchert, Termin: Mittwoch, 13.11.19, 18:00 bis 21:00 
Uhr, 1 x 4 UStd
84358, Kochkurs – Hülsenfrüchte - Vitalstoffbomben, Queiders-
bach, Realschule Plus, Dozentin: Ursula Buchert, Termin: Mittwoch, 
30.10.19, 18:00 bis 21:00 Uhr, 1 x 4 UStd
84309, Kochkurs – Vegetarisch genießen, Queidersbach, Real-
schule Plus, Dozentin: Ursula Buchert, Termin: Mittwoch, 20.11.19, 
18:00 bis 21:00 Uhr, 2 x 4 UStd.
84154, Mutter-Kind-Turnen Kinden von 2 – 4 Jahren, Queiders-
bach, Mehrzweckkhalle Realschule Plus Queidersbach, Dozentin: 
Giovanna Stadler, Beginn: Dienstag, 29.10.19, 16:00 bis 17:30 Uhr, 5 
x 2 UStd.
89267, Ölmalerei nach Bob Ross – Landschaften, Queidersbach, 
Rathaus, Dozentin: Sonja Blügel, Termin: Sonntag, 17.11.19 von 10:30 
bis 17:00 Uhr, 1 x 8 UStd.
83314, Körperentspannung mit Klangschalen, Linden, Kulturfab-
rik, Dozentin: Alice Schweizer, Beginn: Dienstag, 29.10.19, 18:00 Uhr 
bis 19:30 Uhr, 6 x 2 UStd.
89476, Spanisch 1 – Zielniveau A1, Queidersbach, Realschule Plus, 
Dozentin: Regina Rico Pérez., Beginn: Samstag, 02.11.19, 12:00 bis 
18:00 Uhr, 4 x 6 UStd.
89524, EDV-Grundkurs Windows 7,8 und 10 für Einsteiger und 
Senioren/Seniorinnen, Queidersbach, Rathaus, Dozent: Dominik 
Geimer, Beginn: Freitag, 08.11.19, 16:00 bis 18:15 Uhr, 4 x 3 UStd.
89545, EDV - Textverarbeitung mit MS Word für Einsteiger und 
Senioren/Seniorinnen, Queidersbach, Rathaus, Dozent: Dominik 
Geimer, Beginn: Freitag, 08.11.19, 18:30 bis 20:45 Uhr, 4 x 3, UStd.
89573, EDV- Smartphone Betriebssystem Android Einführung, 
Queidersbach, Rathaus, Dozentin: Monika Maesel, Beginn: Donners-
tag, 14.11.19, 18:00 bis 20:15 Uhr, 2 x 3 UStd
Anmeldungen sind zwingend erforderlich und nimmt Jür-
gen Schmitt, Zum Woogacker 48, 66851 Queidersbach, Telefon 
06371/914975 entgegen oder über Internet www.kvhs-kl.de.
Personen die einen Folgekurs besuchen bitte auch zwingend anmel-
den. Die Teilnahme geht nach dem Eingang der Anmeldungen.
Mehrere Personengruppen, darunter Schüler, Studenten und Senio-
ren ab dem 62. Lebensjahr erhalten eine Ermäßigung von 25 % auf 
die Kursgebühr.

Die Gattung Phalaenopsis
Orchideengärtner Jörg Frehsonke widmet sich seit mehr als 20 Jah-
ren dem Thema Orchideen, 2002 übernahm er die Gärtnerei Lucke. 
In dieser Zeit erarbeitete er sich einen hervorragenden Ruf, vor allem 
auf dem Gebiet der Phalaenopsis, dem Sinnbild der Orchideenwelt.
In seinem Vortrag berichtet Jörg Frehsonke von den ursprünglichen 
Formen der Gattung. Er zeigt wie und wo die Pflanzen wachsen und 
gibt damit auch einen Überblick, wie die Pflanzen am besten kulti-
viert werden können.
Ein Muss für alle Orchideenfreunde!

Seniorentreff in Landstuhl
Der ehrenamtliche Besuchsdienst von der Leitstelle Älterwerden lädt 
ein zum Treffen im Café Goldinger in Landstuhl am Mittwoch, 30.10., 
14.30 Uhr.
Unser Gast ist diesmal Frau Renate Stöber, die Sozial-Beauftragte 
vom DRK Ortsverein Landstuhl e.V.
Wir freuen uns auf einen interessanten Nachmittag und euer zahlrei-
ches Erscheinen.

Fortbildung für Ehrenamtliche in 
der Jugendarbeit zum Thema Regeln 

und Grenzen setzen: Klarheit statt 
Machtkampf

Mit der Reihe „Fortbildung für Ehrenamtliche in der Jugendarbeit“ 
will der Kreis Kaiserslautern regelmäßig Seminare zu verschiedenen 
Themen anbieten, die für die Arbeit mit Jugendlichen wertvoll sind.
Am 09.11. findet das Seminar „Klarheit statt Machtkampf“ in der Zeit 
von 9.00 Uhr – 12.00 Uhr in den Räumen des Mehrgenerationenhau-
ses, Landstuhler Str. 10 in Ramstein-Miesenbach statt. Das Seminar 
widmet sich folgendem Thema:
Regeln und Grenzen geben Halt, doch gerade in der Jugendzeit wol-
len die Jugendlichen testen, wie weit sie gehen können und wollen 
die Autorität der Erwachsenen testen. Gerade in der Jugendarbeit 
sind Sie als Ehrenamtliche gefordert, den jungen Menschen in der 
Gruppe zu motivieren, sich konform zu verhalten, mit Spaß bei der 
Sache zu sein und das Gruppengefühl positiv zu gestalten.
In der Fortbildung werden die Punkte aufgegriffen:
• Anerkennung
• Ich-Botschaften
• Scham und Beschämung
• Beschämung gegenüber sachliche Rückmeldung
• Vier Grundmechanismen der Würde des Menschen und der 

Umgang in der außerschulischen Jugendbildung
Fragen und Anmeldung bei Kreisverwaltung Kaiserslautern, Kreis-
jugendpflegerin, Petra Brenk, Telefon: 0631/7105-359 oder E-Mail: 
petra.brenk@kaiserslautern-kreis.de. Kurzentschlossene sind auch 
ohne Anmeldung herzlich willkommen.

Bann

Schützenverein „St. Hubertus“ Bann
30. Dorfmeisterschaft im Sportschießen

Einladung zur 30. Dorfmeisterschaft im Sportschießen 2019 für die 
örtlichen Vereine, Parteien und andere Gruppen vom 11.10.2019 bis 
26.10.2019. Am Samstag, 26.10.2019 findet ab 17.00 Uhr das Schie-
ßen auf die Ehrenscheibe statt. Die Vorsitzenden der Vereine oder ein 
Vertreter sowie die Repräsentanten der Parteien und anderen Grup-
pen sind herzlich eingeladen.
Schießtermine sind an folgenden Tagen:
Freitag, 11.10.2019 von 18.00 Uhr bis 22.00 Uhr,
Freitag, 18.10.2019 von 18.00 Uhr bis 22.00 Uhr,
Freitag, 25.10.2019 von 18.00 Uhr bis 22.00 Uhr und
Samstag, 26.10.2019 von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr.
Sportwaffen und Munition werden vom Verein gestellt.
Für Essen und Trinken wird gesorgt!
Das Startgeld pro gemeldeter Mannschaft beträgt 9,00 €.
Wir hoffen auf eine rege Beteiligung und wie immer viel Spaß beim 
geselligen Zusammensein.

Schützenverein Bann im Internet
Herzlich Willkommen auf der Webseite des Schützenverein Bann. 
Ab sofort sind wir auch im Internet erreichbar unter „Schuetzenver-
einbann“

Jugendtraining beim Schützenverein Bann
Ab sofort wieder Jugendtraining Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr 
im
Schützenverein Bann! Auch für Neulinge.
Einfach vorbei kommen, keine Anmeldung erforderlich!

VdK Sozialverband Bann
Weihnachtsmarktfahrt 2019

Der VdK Ortsverband Bann fährt am Samstag, den 07.12.2019 zum 
Weihnachtsmarkt nach Speyer. Die Abfahrt ist um 14 Uhr am Markt-
platz.
Dieses Jahr gehen wir zuerst im Wirtshaus am Dom essen, danach ist 
der Abend zur freien Verfügung. Die Abfahrt von Speyer nach Hause 
geben wir im Lokal bekannt. Für Mitglieder ist die Fahrt kostenlos.
Nichtmitglieder zahlen 12,- Euro.
Anmeldung bei Thomas u. Loni Gros T. 06371/60115
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Hauptstuhl

sPd Ortsvereins Hauptstuhl
bildnachlese Oktoberfest sPd

An einem herrlichen Oktober-
wochenende haben sich zum 
Oktoberfest des SPD Ortsver-
eins Hauptstuhl wieder zahlrei-
che Gäste eingefunden.
Mit Weißbier, Haxe und Leber-
knödel wurden Bayrische Spezi-
alitäten angeboten die von den 
anwesenden Bürgerinnen und 
Bürgern sehr gut angenommen 
wurden.
Bei zünftiger Livemusik kam 
jeder der Anwesenden hoffent-
lich auf seine Kosten.
Nach Kaffee und Kuchen klang 
der Nachmittag dann in sehr 
angenehmer Atmosphäre aus.
Der SPD Ortsverein bedankt 
sich bei allen Gästen und Hel-

fern für das gelungene Fest.

Kindsbach

bruchdibbeler Kindsbach
Die diesjährige IVV-Wanderung in Kindsbach findet am 26. und 
27.10.2019 statt.
Gestartet wird jeweils um 7.30 Uhr an der Mehrzweckhalle in Kinds-
bach.
Es werden Strecken von 5, 10 und 20 km angeboten.
An die Bevölkerung ergeht herzliche Einladung.

Krickenbach

Krippenspiel 2019
Hallo ihr Lieben,
es ist wieder soweit, die Krippenspielzeit rückt näher. Auch in die-
sem Jahr möchten wir euch ganz herzlich zu unserem Pizzaessen am 
25.10.2019 um 18.00 Uhr im Gasthaus Werlein einladen.
Wir freuen uns schon sehr auf alle die uns schon Jahre begleiten, 
natürlich auch auf viele neue Gesichter und vor allem auf die gemein-
same Zeit mit euch.
Euer Krippenspiel-Team

FsV Krickenbach 1934 e.V.
13. spieltag Kreisklasse b

ergebnisse des 12. spieltags
1. Mannschaft: FSV Krickenbach : SV Hauptstuhl ausgefallen
2. Mannschaft: FSV Krickenbach : SG Bedesbach/Patersbach  4 : 3
Torschützen für den FSV: 3 x Moritz Haag, Jairo Herreras
nächste spiele saison 2018 /2019
samstag 26. Oktober 2019, 15:15 Uhr
2. mannschaft: sg mühlbach/neunkirchen : FsV Krickenbach in 
Mühlbach
sonntag 27. Oktober 2019, 15:00 Uhr
1. mannschaft: spVgg schwedelbach : FsV Krickenbach in Schwedelbach

CdU Ortsverband Krickenbach
einladung zum meinungsaustausch mit dem 

bürgermeister der Verbandsgemeinde Landstuhl, 
dr. Peter degenhardt

Sehr geehrte Damen und Herren,
der CDU Ortsverband Krickenbach hat im Rahmen der Kommunal-
wahl 2019 angekündigt, mit allen Gewerbetreibenden, Kaufleuten, 
Dienstleister und allen Selbstständigen in unserer Ortsgemeinde in 
einen Dialog einzutreten, um deren Interessen und Zielsetzungen 
besser kennenzulernen und dort wo es möglich ist zu unterstützen 
und zu helfen. Zu einem ersten Meinungsaustausch laden wir Sie 
am Freitag, den 25. Oktober 2019 um 19 Uhr in den Nebenraum der 
Mehrzweckhalle Krickenbach ein. An diesem Abend wird Herr Bür-
germeister Dr. Peter Degenhardt unser Gast sein. Im Rahmen eines 
Dialogs wird er auf Ihre Fragen Rede und Antwort stehen. Über Ihre 
Teilnahme würden wir uns sehr Ihre Anmeldung erbitten wir bis zum 
18.10.2019 per E-Mail an info@raropa.de oder per Fax an 0631/ 320 
37 18.

Sickingenstadt Landstuhl

VdK-stadtverband Landstuhl
einladung zur Jahreshauptversammlung

am sa. 09.11.2019, um 15.00 Uhr, im Cafe Goldinger, Sickingenstadt 
Landstuhl, mit all seinen dazugehörigen Ortsgemeinden, Kindsbach, 
Mittelbrunn, Hauptstuhl, Oberarnbach, Obernheim-Kirchenarnbach 
u. Neumühle.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Totengedenken
3. Bericht des Vorsitzenden
4. Bericht der Kassenverwalterin
5. Nachwahl eines Kassenprüfers/Kassenprüferin
6. Wünsche u. Anträge
7. Verschiedenes

drK Centrum in Landstuhl
ein gelungener erster interkultureller abend

Bereits zum 2. Mal trafen sich interessierte Gäste beim Interkulturelle 
Abend im DRK Zentrum Landstuhl. Kreisgeschäftsführer vom DRK 
Kreisverband Kaiserslautern-Land e.V. begrüßte mit den Koopera-
tionspartnern (Jugendraum Quo Vadis, Streetwork Landstuhl) 50 
Besucher*innen. 
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Für die Verbandsgemeinde Landstuhl besuchte Beigeordnete Vera 
Lang die Veranstaltung. Ein internationales Buffet mit arabischen, 
asiatischen und europäischen Köstlichkeiten wurde bereitgestellt. 
Ein Dank gilt allen Helfern, die mit ihren Beitrag den Abend zu einem 
besonderen Erlebnis haben werden lassen.

(Im Bild von l.n.r.: Margarete Jung (Tafel Landstuhl), Stefanie Edinger 
(Jugendraum Quo Vadis), Lilla Tuline (Streetworkerin der Stadt Land-
stuhl), Heide Güldenfuß (DRK Migration), Herr Dr. Bischoff, Renate Stöber 
(Schulsanitätsdienst DRK), Marie Pfeffer-Kappler (DRK Ehrenamtskoor-
dination) DRK Kreisgeschäftsführer Michael Nickolaus, Beigeordnete der 
VG Landstuhl Vera Lang, Herr Marko Cullmann (Leiter Jugendraum Quo 
Vadis))

Unnerhaus Kulturclub lädt ein zu 
Theaterabend in der Zehntenscheune

Am mittwoch, dem 30.10.2019, gastiert um 19 Uhr in der Zehn-
tenscheune Landstuhl die Theater-Gemeinschaft STILLEPOST aus 
Kaiserslautern. Der Unnerhaus Kulturclub hat die beiden Schau-
spieler Manuel Klein und Michael Raphael Klein eingeladen, dem 
Publikum das Zwei-Personen-Stück „empfänger unbekannt“, sze-
nisch eingerichtet von der Pfalztheaterschauspielerin und Regisseu-
rin Hannelore Bähr, vorzustellen. Die Zuschauer können sich durch 
die darstellenden Spieler in eine Situation entführen lassen, die die 
Bedrückung und die Macht eines totalitären Regimes spürbar wer-
den lässt.
Der Deutsche Martin Schulse und der amerikanische Jude Max 
Eisenstein betreiben in den USA eine gut gehende Kunstgalerie. 
1932 entscheidet sich Schulse, mit seiner Familie nach Deutschland 
zurückzukehren. Ein reger Briefwechsel beginnt.
Zunächst scheint die Freundschaft nicht unter der räumlichen Tren-
nung zu leiden. Doch Schulse, der die politischen Entwicklungen in 
Deutschland anfangs noch kritisch betrachtet, entwickelt sich nach 
und nach zum bekennenden Nationalsozialisten...
Vorverkauf: Buchhandlung Böhm, Bahnstr., Landstuhl. Der Eintritt 
beträgt 10€.

sport plus Landstuhl
basketball für grundschüler in Landstuhl

Das Basketballtraining von Sport plus Landstuhl speziell für Grund-
schüler findet jeden Mittwoch um 16.00 Uhr in der Turnhalle der 
Grundschule „In der Au“ statt.
Es wird ein für Grundschüler speziell auf diese Altersklasse abge-
stimmtes Basketballtraining angeboten. Besonders für Kinder, die 
Basketball als Mannschaftssport lernen möchten, ist es die ideale 
Gelegenheit, diesen Sport ausführlich zu spielen. Es werden Sprung-
kraft, Reaktionsschnelligkeit und Wendigkeit trainiert.
Interessenten sind herzlich zum kostenlosen Schnuppertraining ein-
geladen.
Weiter Info bei der Geschäftsstelle von Sport plus unter der Telefon-
nummer 06371-92266 oder unter www.sportplus-ev.de

Herzsportgruppe in Landstuhl
Jeden Dienstag ab 17.45 Uhr findet in der Westpfalzwerkstätte das 
Training für den Herzsport statt. Das Angebot der Herzsportgruppen 
wendet sich an Patienten, die nach einem Herzinfarkt, einer Bypass- 
oder Herzklappenoperation sich zur Rehabilitation und Stärkung der 
Gesundheit unter Aufsicht wieder sportlich betätigen wollen. 

Hierbei stehen selbstverständlich keine „Höchstleistungen“ im Vor-
dergrund, sondern abgestimmt auf seine individuellen gesundheit-
lichen Möglichkeiten nimmt jeder Teilnehmer am Training teil. Diese 
Belastungsfähigkeit wird vor der Teilnahme am Herzsport durch den 
Hausarzt festgelegt. Das Training selbst besteht aus Übungen, die 
sowohl Kraft und Kondition steigern, aber auch aus Entspannungs-
übungen, um mal so richtig abschalten zu können. Neben den spe-
ziell für den Herzsport ausgebildete Übungsleiterin Jasmin Andrä ist 
in jedem Training auch ein Arzt anwesend. Für weitere Informatio-
nen steht Ihnen die Geschäftsstelle unter 06371-92266 oder unsere 
Homepage unter www.sportplus-ev.de zur Verfügung.

Verein der Hundefreunde Landstuhl
Herbstprüfung

Bei herrlichem Spätsommer Wetter stellten sich am 13.10.2019 
vierzehn Hundeführer/innen mit ihren Hunden dem Urteil des Leis-
tungsrichters Karl-Heinz Funda bei der Herbst Prüfung des Vereins 
der Hundefreunde Landstuhl.
Die Ergebnisse:
Begleithundeprüfung haben folgende Teams bestanden:
Karl Ullmert mit seinem Hund Dr.‘s Unplugged Dancing in the Moon-
light
Wolfgang Leisner mit seinem Hund Enny von der Wilhelmswarte
Melanie Grüning mit ihrem Hund Spike
Jana Weimer mit ihrem Hund Sky
Stefan Haas mit seinem Hund Rocky
Laura Westrich mit ihrem Hund Willi
BGH 1 haben folgende Teams bestanden:
Markus Mayer mit seinem Hund Theo
Markus Mayer mit seinem Hund Angel vom Wolfserbe
Die internationale Prüfung für Gebrauchshunde haben folgende 
Teams bestanden:
IGP 1 Reiner Wilhelm mit seinem Hund Onzo vom Kirmesplatz
IGP 1 Jürgen Winkmann mit seinem Hund Ingo vom Nanstein
IGP 2 Almut Gries mit ihrem Hund Mailo
IGP 3 Stefanie Bickler mit ihrem Hund Baghira
IGP 3 Claudia Eckerle mit ihrem Hund Golden Flame vom Forster 
Hexenkessel
Leider konnten nicht alle Teilnehmer das Prüfungsziel erreichen.
Nach der Prüfung wurde der anstrengende Tag beim gemütlichen 
Beisammensein im Hundeheim ausklingen gelassen.
Interessierte Hundefreunde sind zum Training samstags ab 14 Uhr 
herzlich willkommen. Weitere sportliche Aktivitäten können Sie auf 
unsere Home Page unter VdH-Landstuhl.net finden. Wir würden uns 
freuen sie begrüßen zu dürfen.

inklusive musikgruppe  
„Carpe diem Unerhört “

abschlussveranstaltung der Jubiläumstour - 
Vorverkauf beginnt

Am Freitag, 22. November, 19 Uhr, tritt die inklusive Musikgruppe 
„Carpe Diem Unerhört“ zum wiederholten Male im Emmerich Smola-
Saal des Südwestrundfunks in der Kaiserslauterer Fliegerstraße auf.
Dieses besondere Konzert ist die Abschlussveranstaltung der Jubi-
läumstour zum 25jährigen Bühnenjubiläum der Band. „Auch in die-
sem Jahr sind wir glücklich, ganz besondere Musiker an der Seite der 
Landstuhler Band zu wissen“, so der Vorsitzende der veranstaltenden 
„Aktion Sonnenschein Westpfalz“ Boris Bohr.
Unter anderem ist auch in diesem Jahr der ehemalige Fußballprofi 
Axel Roos mit seinem Klarinetteninstrument „ Duclar“ mit dabei. Wei-
terhin wirken Solisten der Band „Die üblichen Verdächtigen“ mit. Die 
Gesamtleitung hat Achim Pauli.
„Carpe Diem Unerhört“ ist mit einem Info- und Merchandisingstand 
vertreten, ebenso die „Aktion Sonnenschein Westpfalz“.
Vorverkaufsstellen für das Konzert sind die Buchhandlungen Böhm 
und Stützel in Landstuhl, die Buchhandlung Koch in Ramstein, der 
SWR und die Buchhandlung Thalia in Kaiserslautern. Die Eintritts-
karten sind für 10 Euro im Vorverkauf erhältlich und kosten an der 
Abendkasse 13 €. bor.
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Sonderblutspende Halloween-Edition
Blutspende im Kino (Halloween-Edition)  

am 31. Oktober 2019
Die DRK Ortsvereine Ramstein und Landstuhlveranstalten am Don-
nerstag, 31. Oktober 2019, von 16:00 bis 20:00 Uhr einen Sonderblut-
spendetermin im Broadway-Kino Ramstein. Merkurstraße 9.
Eingeladen hierzu sind alle Blutspender oder besonders die die Blut-
spender werden wollen, da wegen Wegfalls von älteren Spendern 
leider immer weniger Blutspender zur Verfügung stehen.
Es ist dem DRK daher ein besonderes Anliegen, gerade junge Men-
schen zum blutspenden zu gewinnen, damit auch in Zukunft die 
Versorgung verletzter und kranker Mitmenschen mit Spenderblut 
sichergestellt werden kann. Bedenken sollte man auch, dass man 
selbst jederzeit in die Situation geraten kann, dass man eine Blut-
spende benötigt.
Als ganz besonderes Dankeschön bekommt jeder Blutspender bei 
diesem Termin einen exklusiven Kinogutschein geschenkt und wer-
den in gewohnter Weise nach der Spende vom DRK verpflegt.

Linden

FV Linden
Ergebnis Jahreshauptversammlung

Am Samstag den 12.10.2019 fand im Sportheim Linden die Jahres-
hauptversammlung statt. Leider fanden nur 19 Mitglieder den Weg 
ins Sportheim. Was sehr schade ist bei über 400 Mitglieder. So kam 
es, dass nur 8 Mitglieder bereit waren ein Amt zu übernehmen.
Somit müssen wir einen neuen Versuch starten um eine neue Vor-
standschaft zu gründen.
Aus diesem Grund findet am 08.11.2019 um 19 Uhr eine außeror-
dentliche Mitgliederversammlung mit Neuwahlen im Sportheim 
statt.
Wir hoffen, dass an diesem Tag mehr Leute den Weg ins Sportheim 
finden und der eine oder andere Bereit ist ein Amt zu übernehmen.

Nächste Spieltage des FV Linden
Sonntag 27.10.2019 SG Küberlberg/Sand - SG Schopp/Linden II 
15.Uhr Uhr
Samstag 02.11.2019 SG Schopp/Linden - VfB Waldmohr 16 Uhr
Gabi Brämer

Mittelbrunn

Essen für unterwegs – lecker und gesund
Wer wollte nicht schon einmal Essen für unterwegs zubereiten? 
Dabei sollte es lecker und gesund sein. Für unterwegs beim Picknick 
oder bei einem Tagesausflug mit Kinder, Enkelkinder oder auch mit 
dem Partner.
Wenn das bei Ihnen zutrifft, dann besuchen Sie unsere Kochvorfüh-
rung „Essen für unterwegs - lecker und gesund.
Er findet am 28. Oktober 2019 um 19.30 Uhr bei den Landfrauen 
im Gemeindezentrum in Mittelbrunn statt. Kursleiter ist Herr Laufer.
Gäste sind herzlich willkommen.

Queidersbach

Skiclub Queidersbach
Sonntag, 10. November 2019
größter Ski- Basar in der Umgebung im Autohaus Bösken, Merkur-
straße 11, Kaiserslautern
Unser neues Fahrtenprogramm finden Sie ab sofort auf unserer Inter-
netseite : www.skiclubqueidersbach.de
Für Info vorab sind wir unter 0171-7730219 zu erreichen oder per
E-Mail:buchung@skiclubqueidersbach.de

Männergesangverein 
Concordia 1886 e. V. Queidersbach

Eine weitere Einladung für den Männergesangverein Concordia 
Queidersbach. Am kommenden Wochenende sind wir zu Gast in 
Neukirchen-Mehlingen.
Der MGV „Frohsinn“ Neukirchen-Mehlingen e.V. veranstaltet am 
Samstag, den 26. Oktober 2019 seinen Liederabend in Mehlingen, 
in der Sporthalle. Wir, der MGV Queidersbach, unterstützen die Ver-
anstaltung mit unseren Liedern. Beginn: 19.30 Uhr.
Bei dieser Fahrt wird wie ueblich ein Bus eingesetzt. Abfahrt: 18.30 
Uhr, an den bekannten Haltestellen.
Bitte beachten: Restaurierung unseres Dorfausgangkreuzes, 
Richtung Bann. Es ist bestimmt schon einigen aufgefallen, dass der 
gusseiserne Christuskorpus am Kreuz entfernt wurde. Da er in die 
Jahre gekommen ist, wird er nun wieder restauriert und neu herge-
richtet. Nach den vielen Jahren bei Wind und Wetter, hat sich auch 
bei ihm der Rost durchgesetzt. Da der MGV der Stifter und Eigentue-
mer des Kreuzes ist, sind wir bemueht, es immer im besten Zustand 
zu erhalten. Bitte haben Sie Verstaendnis dafuer, dass der Christus-
korpus einige Wochen am Kreuz fehlen wird. Danke.

P 62 Queidersbach
Mitgliederversammlung am Sonntag

Am Sonntag, dem 27.10.2019 findet im Sport des FC Queidersbach 
unsere nächste Mitgliederversammlung statt. Beginn: 10.00 Uhr.
Tagesordnung:
1) Vorbereitung unserer Lokalschau am 2. und 3. November in der 

Mehrzweckhalle Queidersbach
2) Organisation von Aufbau der Käfige und Bewertung der Tiere
3) Einteilung der Dienste während der Schau
4) Preise und Preisverteilung
5) Abbau der Ausstellung
6) Aktuelles aus den Verbänden
7) Verschiedenes
Alle Mitglieder und besonders die Aussteller sind zu dieser Versamm-
lung herzlich eingeladen.

Förderverein e.V. 
der Realschule plus Queidersbach

Tag der offenen Tür
Der Förderverein e.V. der Realschule plus Queidersbach lädt ein zum 
Tag der offenen Tür am Samstag den 26. Oktober von 09:30 bis 
14:30 Uhr in der Realschule plus Queidersbach.
Neben einer großen Tombola, und verschieden Spielen, werden auch 
Infostände der Polizei Kaiserslautern, des DRK Landstuhl und der Frei-
willigen Feuerwehr Queidersbach vor Ort sein, um zu informieren.
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.
Auf Ihr Kommen freut sich,
die Realschule plus Queidersbach und der Förderverein e.V. der 
Schule!

FC Queidersbach e.V. 1932
Ergebnisse vom Kerwewochenende

FC Queidersbach II – US Youth Soccer Europe  0:3
FC Queidersbach I – VfB Reichenbach II  8:0
AH FC Queidersbach – TuS Glan-Münchweiler  6:3

Nächste Spiele Samstag 26.10.
SG Hüffler/Wahnwegen II - FC Queidersbach II  am 15:15 Uhr
SG Hüffler/Wahnwegen I - FC Queidersbach I  am 17:00 Uhr

Schopp

Schützenverein eV. Schopp
Am 13.10.2019 begannen die Rundenkämpfe der 2. Bundesliga 
Süd-West. Am Sonntagmorgen um 11:30 Uhr legten die Schopper 
Bundesligaschützen verstärkt mit dem Kroaten Mikulian Andrijan 
ihre Sportgeräte auf das 10 Meter entfernte Ziel an. Der erste Kampf 
gegen den SSVG Brigachtal ging mit 3:2 verloren. Die zwei Einzel-
punkte bei dieser Begegnung konnten Jonathan Leis und Sonja 
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TV stelzenberg
abteilung Tischtennis

Kreisligapokal
TV stelzenberg i - TTC ramstein-miesenbach iii  4 : 2
Ein hartes Stück Arbeit war zu verrichten bis das Achtelfinale erreicht 
war. Kieferling legte vor und der Gast glich aus. Dann gelang Opp 
die erneute Führung, doch das Doppel Stucky/Agne verlor mit 9:11 
im fünften Satz. Dann machten erneut Kieferling und Opp den Sieg 
perfekt.
Stucky/Agne (-), Kieferling (2), Agne (-), Opp (2).
Kreisliga
TTC mehlbach - TV stelzenberg i  0 : 9
Diesmal gelang ein perfekter Start, und es wurden alle drei Anfangs-
doppel gewonnen. Anschließend blieben alle Akteure auch in ihren 
Einzeln siegreich und erspielten einen ungefährdeten Auswärtssieg.
Stucky/Agne (1), Kieferling/Weber (1), Opp/ Fritzler (1), Nothof (1), 
Kieferling (1), Stucky (1), Agne (1), Opp (1), Fritzler (1).
TV stelzenberg ii - TUs Hirschhorn ii  2 : 9
Halbe Kraft mit nur drei etatmäßigen und drei Ersatzspielern reichte 
nicht. Deshalb musste man sich mit dem Achtungserfolg der Paarung 
Fritzler/Kettenring und dem Einzelpunkt durch Amad Kadi zufrieden 
geben. Das Tandem Weber/Kadi hatte es auf dem Schläger, aber im 
verflixten fünften Satz entschied das Schicksal mit 12:14 wieder mal 
für den Gegner.
Fritzler/Kettenring (1), Weber/Kadi (-), Lungstrass/Struth (-), Fritzler 
(-), Weber (-), Kettenring (-), Lungstrass (-), Kadi (1), Struth (-).
Kreisklasse
stelzenberg iii - bFFL Kaiserslautern  0 : 8
Gegen die altgedienten und mit jahrzehntelanger Tischtenniserfah-
rung ausgestatteten Gäste war nichts zu machen, und so setzte es 
eine deftige Heimpleite. Am dichtesten am Ehrenpunkt waren Tsour-
lianos mit Partner Lössl, aber sie scheiterten leider im Entscheidungs-
satz mit 9:11.
Tsourlianos/Lössl (-), Lungstrass/Struth (-), Lungstrass (-), Tsourlianos 
(-), Lössl (-), Struth (-).

Trippstadt

naturfreunde Kaiserslautern
nachhaltigkeit geht alle etwas an!

Die Naturfreunde Kaiserslautern gemeinsam mit den Lan-
desforsten Rheinland-Pfalz Veranstaltungen zu verschie-
denen Themen im Bereich nachhaltige Entwicklung der 
Nutz- Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, naturnahe Wald-
bewirtschaftung, Globale und generationenübergreifende Verant-
wortung für Rohstoffsicherung, Klimaschuatz und Biodiversität. 
Die nächste Veranstaltung geht um „Köhlerei“ und findet am Sams-
tag den 26.10.2019 mit Referent Gunther Wahl statt.
Um Anmeldung wird gebeten unter 06306/2882.

spendenaktion Unfallopfer Trippstadt
Die Spendenaktion /Flohmarkt im GDA Wohnstift vom 08. - 10. Okto-
ber 2019 erbrachte einen Erlös in Höhe von 2.117.- €
Wir freuen uns über die rege Beteiligung und Spendierfreudigkeit 
und bedanken uns bei allen Mitwirkenden und Besuchern.

Boss, Doll-Frank, Hammel

Tsg 04 Trippstadt
d - Junioren
FJFV donnersberg e.v. ii - Tsg Trippstadt 1 : 2
Es ist geschafft! Erste Tore und 1. Sieg in der laufenden Meisterschafts-
runde für das Trippsstadter Team dank einer spielerisch und kämp-
ferisch sehr ansprechenden Leistung. Die Trippstadter Torschützen 
waren Tim Kaufmann zum 0:1 in der 15. Minute und Lars Nothof zum 
zwischenzeitlichen 0:2 per Foulelfmeter in der 33. Minute. Beson-
ders erfreulich war das gut strukturierte Aufbauspiel aus der Abwehr 
heraus über meist gut positionierte Mittelfeld- und Flügelspieler. 
Schwachstelle ist nach wie vor der Torabschluss. Ganz offenkundig 
herrscht Versagensangst beim Abschluss vor; daher wird lieber - trotz 
guter Abschlussposition - nochmals zu einem oftmals schlechter 
postierten Mitspieler gepasst und die Torchance damit vertan. 

Schäfer für den SV Schopp sichern. Nach einer 90-minütigen Pause 
musste der SV Schopp I zum zweiten Wettkampf gegen den SV Ober-
schopfheim an die Feuerlinie. Nach nur 19 Minuten hatte Michelle 
Hauck ihren Wettkampf im Schnellfeuertempo abgeliefert und den 
ersten Punkt für den SV Schopp gesichert.Mikulian Andrijan hatte 
mit 399 Ringen das beste Tagesergebnis für den SV Schopp erreicht. 
Dieser Kampf gegenden SV Oberschopfheim wurde vom SV Schopp 
I mit 5:0 gewonnen. Der SV Schopp I liegt nach zwei Wettkämpfen 
mit 7:3 Punkten auf Platz 3 in der Tabelle. Die ausstehenden Run-
denkämpfen müssen wir ohne unsere ausländischen Schützen meis-
tern. Der Klassenerhalt mit unserem Eigengewächs ist angepeilt. Der 
nächste Wettkampf findet am 10.11.2019 im Schützenhaus KKS Ham-
brücken statt. Beim Oberligakampf im LG, der in Reifenberg auch am 
13.10.2019 ausgetragen wurde, verlor leider der SV Schopp II den 
ersten Kampf gegen den SV Appenhofen mit 4:1. Den zweiten Kampf 
konnte der SV Schopp II gegen den SV Reifenberg mit 4:1 gewinnen. 
Ein sehr gutes Ergebnis erreichte dabei Lena Hauck mit 393 Ringen, 
die sich damit für die 2. Bundesliga angekündigt hat. Nicht zu verges-
sen wäre da noch Filbert Robert, der als jüngster Schopper Schütze 
in der Oberliga einen Punkt für den SV Schopp II sichern konnte. So 
können die Trainer Uli Morgenstern und Julius Geib die Mannschaf-
ten weiter aufbauen für den SV Schopp.

Mannschaft Schopp I mit Trainer Julius Geib

radfahrverein schopp e.V.
abteilung Tischtennis

Training für Kinder (ab 8 Jahre) und Jugendliche sowie Jungge-
bliebene
Immer montags 16 bis 17 Uhr
Turnhalle Schopp
Tischtennis: Ein Sport für Leute mit hellem Köpfchen

Stelzenberg

LandFrauenVerein stelzenberg
Am 30.10., 19:00 Uhr, findet unser nächster Kochkurs statt „Essen für 
unterwegs“. Bitte Geschirr und Besteck mitbringen. Auch Nichtmit-
glieder sind herzlich willkommen.

Edeltraud Schauer, Schriftführerin

TV 1894 stelzenberg e.V.
bauersche Turnier

Der nächste Mannschafts-Preisbauer findet am Donnerstag, den 
31.10. 2019, im Sportheim statt. Beginn: 20 Uhr. Eine Mannschaft 
besteht aus zwei Spielern/innen und bleibt während des Turniers 
zusammen. Die Anmeldeliste hängt bereits im Sportheim aus.

nordic Walking
Ab sofort gelten folgende Trainingszeiten:
Mittwochs und freitags von 15.00 - 16.00 Uhr.
Neueinsteiger sind jederzeit willkommen.



Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Landstuhl Seite 8 Ausgabe 43/2019 - Mittwoch, 23. Oktober 2019

Samstag, 16.11.19: 18.30 Uhr Heilige Messe für die Pfarrei
Sonntag, 24.11.19: 9.30 Uhr Heilige Messe als Familiengottesdienst 
mit
anschließendem Kirchencafe
Donnerstag, 28.11.19: 18.30 Uhr Heilige Messe im Wohnstift
An allen Sonn- und Feiertagen Gottesdienst um 10.45 Uhr in Maria 
Schutz, Kaiserslautern (www.mariaschutz.de).
Öffnungszeiten Pfarrbüro:
Das Pfarrbüro in Trippstadt ist dienstags von 16.00 - 18.00 Uhr geöff-
net und befindet sich im Rathaus, Amtszimmer in Trippstadt.
Telefonisch erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 06306 481.
Ausserhalb der Öffnungszeit werden Sie sich bitte an das Zentralbüro 
Maria Schutz, Kaiserslautern.
Telefon: 0631-34121-0
e-mail: Pfarramt.kl.maria-schutz@bistum-Speyer.de

Kath. Pfarrei Hl. namen Jesu Landstuhl
samstag, 26.10.2019
17.30 Uhr Landstuhl, Krankenhauskapelle, Vorabendmesse
18.00 Uhr bruchmühlbach, st. maria magdalena, Vorabendmesse
19.00 Uhr mittelbrunn, st. Josef, Vorabendmesse
sonntag, 27.10.2019
09.00 Uhr Landstuhl, Krankenhauskapelle, Heilige Messe
09.00 Uhr Hauptstuhl, st. Ägidius, Heilige Messe
09.00 Uhr Kindsbach, mariä Heimsuchung, Heilige Messe
10.30 Uhr Landstuhl, st. markus, Hl. Messe, Weihetag
10.30 Uhr Landstuhl, Heilig geist, Heilige Messe
11.30 Uhr Kindsbach, mariä Heimsuchung, Tauffeier
13.30 Uhr Vogelbach, st. Philippus u. Jakobus, Tauffeier
15.00 Uhr Vogelbach, st. Philippus u. Jakobus, Tauffeier für Fabian 
Müller
17.00 Uhr Hauptstuhl, st. Ägidius, Feierlicher Abschluss der Rosen-
kranzandachten
18.00 Uhr Landstuhl, st. andreas, Abendmesse
Pfarrgremienwahlen 2019
Für die Pfarrgremienwahlen am 16./17. November hängen die Kandi-
datenlisten in den einzelnen Kirchen aus.
Wahlberechtigte können auch per Briefwahl wählen, Briefwahl-
scheine können ab sofort bis zum 15. November 2019 im Pfarrbüro 
in Landstuhl angefordert werden und kommen ab dem
28. Oktober 2019 zum Versand.

gemeinde st. nikolaus v. d. Flüe 
Krickenbach in der Pfarrei Heiliger Franz 

von assisi informiert
Herzliche einladung
zum Sonntagsgottesdienst am 27.10.2019 um 11 Uhr in unserer Kir-
che. Nutzen Sie die Mitfahrmöglichkeiten und beachten Sie, dass 
die Uhren in der Nacht um eine Stunde zurück gestellt werden. Wir 
freuen uns auf Ihren Besuch.
spiel- und erzählnachmittag
Das Spiel- und Erzählnachmittagsteam lädt alle Interessierten herz-
lich am Mittwoch, 30.10.2019, ab 143.30 Uhr zum Spielen und Erzäh-
len ins Jugendheim ein und freut sich auf viele Teilnehmende.
Pfarrgremienwahl am 16./17.11.2019
In den nächsten Tagen erreichen Sie die Wahlbenachrichtigungs-
karten. Nutzen Sie die angegebene Möglichkeit zur Briefwahl oder 
kommen Sie am Wahlsonntag in das Wahllokal im Jugendheim, Berg-
straße 7. das von 10.00 Uhr bis 15 Uhr geöffnet hat. Herzlichen Dank 
für Ihre Unterstützung der Kandidatinnen und Kandidaten durch Ihre 
Stimmenabgabe.

messdiener Queidersbach
Am vergangenen Wochenende feierte die Gemeinde Queidersbach 
die alljährliche „Kirchweih“ oder -wie man regional zu sagen pflegt- 
„in Querschbach war Kerb“!
Dieses Fest hat die Messdiener dazu inspiriert, eine alte Tradition mit 
neuem Schwung aufleben zu lassen.
Dazu haben sich viele der Kinder und Jugendlichen getroffen und 
T-Shirts in knalligen Farben gebatikt. Weiterhin wurde beschlossen, 
dass auch das typische Symbol - der Kerwestrauß - nicht fehlen darf.

Hieran muss weiterhin intensiv im Training gearbeitet werden, wie 
dies schon seither sehr kreativ in den Trainingseinheiten geschieht. 
Irgendwann wird sich der Erfolg einstellen! Gelegenheit zur prakti-
schen Umsetzung besteht schon wieder am 23.10. im Pokalspiel um 
18:30 Uhr in Trippstadt gegen SFC Kaiserslautern II sowie im Meister-
schaftsspiel am 26.10. um 12.00 Uhr in Winnweiler gegen den dorti-
gen ASV.
Werner Giehl

Tsg Trippstadt
Tsg Trippstadt - Hinterweidenthal  0:1 (0:0)
Nach ausgeglichenem Spiel und mehreren Chancen auf beiden Sei-
ten konnten die Gäste in der 70. M. den Siegtreffer erzielen.
Tsg Trippstadt - sg Kibo/Orbis  3:0 (2:0)
Obwohl die Gäste anfangs dominierten konnte Trippstadt durch Tore 
von T. Muth (31.) und Mages (34.) die Führung erzielen. Nach der 
Pause war das Spiel ausgeglichen. Nach einer roten Karte gegen die 
SG in der 74.M. war Trippstadt überlegen und konnte durch Jörg (86.) 
sogar noch auf 3:0 erhöhen.
Trippstadt - Winnweiler  6:3 (5:0)
In dem Nachholspiel unter der Woche legte Trippstadt los wie die 
Feuerwehr. Bereits nach 5 Minuten hätte es 3:0 stehen können. Doch 
erst in der 15. M. (T. Muth) und 16. M. (B. Schmitt) fielen die ersten 
Tore. Bis zur Pause konnten Mages (25.), Leis (34.) mit einem direkt 
verwandelten Freistoß und Gries (44.) auf 5:0 erhöhen. Bei Nutzung 
aller hochkarätigen Chancen hätte es locker 10:0 stehen können.
Nach der Pause konnte Leis (65.) nach einem Alleingang auf 6:0 erhö-
hen. Doch dann hörte Trippstadt unerklärlicher Weise auf, Fußball zu 
spielen und überließ den schwachen Gästen die Partie, die dann zw. 
der 71. und 85. M. 3 Tore zum 6:3 erzielen konnten.
rockenhausen - Trippstadt  3:6 (0:1)
Nach dem schwachen Spiel vom Mittwoch gegen den Tabellenletz-
ten erfolgte eine deutliche Leistungssteigerung.
Nach ausgeglichenem Spiel in der ersten Hälfte gelang Schröder in 
der 27. M. die Führung für Trippstadt.
Nach der Halbzeit konnte Rockenhausen zwar den Ausgleich erzie-
len, geriet aber nach einem Eigentor in der 54. M. wieder ins Hinter-
treffen.
Dann gelang den Gastgebern sogar die 3:2 Führung, die aber nur 6 
Minuten anhielt. Schröder konnte in der 68. M. den Ausgleich erzie-
len.
Jörg (72. und 88. M.,FE) und Laske (77.) sicherten den 6:3 Sieg.

Gottesdienste und
kirchliche Nachrichten

Kath. Kita Freunde Jesu, Linden
st. martin in Linden
Am Freitag, den 08.11. 19 findet um 17.30 Uhr unser St. Martinsgot-
tesdienst in Linden statt.
Auch in diesem Jahr suchen wir Kinder und Jugendliche, die uns bei 
der Gestaltung des Gottesdienstes unterstützen möchten.
Gemeinsam wollen wir wieder ein besonderes Lied zu St. Martin ein-
üben.
Jeder, der Lust hat, soll bitte an folgenden Terminen in die kath. Kir-
che in Linden kommen:
Mittwoch, 30.10.2019 um 15.30 Uhr
Montag, 04.11.2019 um 15.30 Uhr
Donnerstag, 07.11.2019 um 15.30 Uhr
Wir freuen uns auf Euer kommen. Bringt einfach noch jemand mit 
oder sagt es weiter. Je mehr im Chor dabei sind, umso schöner wird 
es.

Euer Kita Team

Kath. Kirchengemeinde st. Josef, 
Trippstadt

Gottesdienste
Sonntag, 27.10.19: 9.30 Uhr Heilige Messe
für Renate Wilhelm
als Familiengottesdienst mit anschließendem Kirchencafe
Freitag, 01.11.19: 9.30 Uhr Heilige Messe
14.00 Uhr Gräbersegnung
anschließend Kaffee und Kuchen im Faselstall
Sonntag, 10.11.19: 9.30 Uhr Heilige Messe
Donnerstag, 14.11.19: 18.30 Uhr Heilige Messe im Wohnstift



 Amtsblatt
Verbandsgemeinde Landstuhl

mit den amtlichen bekanntmachungen der Verbandsgemeinde Landstuhl

Ausgabe 43

Jahrgang 2019

Mittwoch, 23. Oktober 2019

einweihung Feuerwehrgerätehaus und 
indienststellung der neuen einsatzfahrzeuge

v.l.n.r.: Herr Bernd Pietsch (Firma CER, Vertragspartner bei der Beschaffung des HLF 20), Wehrleiter Mathias Diederich, Erster Beigeordneter 
Uwe Unnold, Bürgermeister Dr. Peter Degenhardt, Wehrführer Nils Diederich, Stellvertretender Wehrfrüher Timo Vatter, Architekt Kai Vatter, 
Ortsbürgermeister Uwe Vatter

Lange hat die Feuerwehreinheit Krickenbach auf diesen Tag gewartet. Rund zwei Jahre haben der Bau des neuen Feuerwehrgerä-
tehauses und die Beschaffung der beiden neuen Einsatzfahrzeuge gedauert.

Am Sonntag, den 13. Oktober 2019 war es dann so weit: Die offizielle Einweihung des neuen Feuerwehrgerätehauses und die 
Indienststellung der beiden neuen Einsatzfahrzeuge stand an. Symbolisch übergab der Erste Beigeordnete Uwe Unnold, Dezernent 
für den Brand- und Katastrophenschutz in der Verbandsgemeinde Landstuhl, einen überdimensionalen „Generalschlüssel“ für das 
neue Gebäude und die Fahrzeuge an den Wehrführer Nils Diederich.

Das neue Gerätehaus bietet neben dem Platz für die Unterstellung von drei großen Einsatzfahrzeugen, Umkleidekabinen getrennt für 
die Feuerwehrkameradinnen und -kameraden, zwei Schulungsräume, eine Küche, einen Büroraum sowie eine Werkstatt. Im neuen 
Gebäude finden auch die beiden neuen Fahrzeuge, ein Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20 sowie der Einsatzleitwagen ELW 1, ab 
sofort ihren Platz.

Im Anschluss an die offiziellen Worte wurde mit Blasmusik von den „Fidelen Moosalbtalern“ bei Essen und Trinken gefeiert und die 
Gäste hatten die Möglichkeit, die neuen Räumlichkeiten der Feuerwehr und deren Fahrzeuge zu besichtigen.

Lesen Sie weiter im Innenteil unter der Rubrik „Aus unserer Feuerwehr“
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Startseite unter AKTUELL auf „Amtsblatt“. Die gewünschte Ausgabe 
können Sie dann zum Lesen als PDF-Datei auf Ihren PC herunterladen.
Archivanfragen nach älteren Ausgaben richten Sie bitte an die Amts-
blatt-Redaktion: E-Mail: amtsblatt@landstuhl.de

Bezirkspolizeibeamte
für Krickenbach, Linden, Queidersbach, Schopp, Stelzenberg, 
Trippstadt
Frau Simone Millgramm-Denzer 0631/369-2224
e-Mail: pikaiserslautern2@polizei.rlp.de
für Bann, Hauptstuhl, Kindsbach, Landstuhl, Mittelbrunn, Oberarnbach
Herr Achim Opp 06371/9229-230, E-Mail: pilandstuhl@polizei.rlp.de

Verbandsgemeindewerke/ 
Stadtwerke Landstuhl

Öffnungszeiten
Bahnstraße 80, Landstuhl
Montag - Mittwoch von 8.30 - 12.00 Uhr u. 14.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag von 8.00 - 18.00 Uhr
Freitag von 8.30 - 12.00 Uhr
So finden Sie uns im Internet:
www.verbandsgemeindewerke-landstuhl.de
www.stadtwerke-landstuhl.de
E-Mail-Adresse in allen Angelegenheiten: werke@landstuhl.de

Bereitschaftsdienst der Verbandsgemeindewerke 
und Stadtwerke Landstuhl

Wasserversorgung in der Verbandsgemeinde Landstuhl und Abwasse-
rentsorgung in den Ortsgemeinden Bann, Hauptstuhl, Kindsbach, Mit-
telbrunn, Oberarnbach und der Sickingenstadt Landstuhl ..................Tel.: 
06371/912250
Abwasserentsorgung in den Ortsgemeinden Krickenbach, Linden, 
Queidersbach, Schopp, Stelzenberg und Trippstadt (WVE Stadtentwäs-
serung) .......................................................................................... Tel.: 0631/3723-0

Rufbereitschaft der Versorgungswerke
Stromversorgung in Krickenbach und Stelzenberg (Stadtwerke Kaisers-
lautern) .......................................................................................Tel.: 0800/8958958
Stromversorgung in Bann, Hauptstuhl, Kindsbach, Landstuhl, Linden, 
Mittelbrunn, Oberarnbach, Queidersbach, Schopp, Trippstadt
(Pfalzwerke Netz AG) .............................................................Tel.: 0800/7977777
Gastechnische Störungen in den Ortsgemeinden Krickenbach, Linden, 
Queidersbach, Schopp, Stelzenberg und Trippstadt .Tel.: 0800/8456789
Gastechnische Störungen in den Ortsgemeinden Bann und Hauptstuhl 
(Pfalzgas) ...................................................................................Tel.: 0800/1003448
Gastechnische Störungen in Landstuhl und den Ortsgemeinden Kinds-
bach und Mittelbrunn ..........................................................Tel.: 06371/912250

Öffnungszeiten CUBO

Montag bis Donnerstag:  10.00 - 22.00 Uhr
Freitag bis Samstag:  10.00 - 23.00 Uhr
Sonn- und Feiertage:  10.00 - 20.00 Uhr
Tel. 06371/130571, www.cubo-sauna.de

Freizeitbad AZUR

Schernauer Straße, 66877 Ramstein-Miesenbach, Tel. 
06371/71500

Öffnungszeiten Wintersaison 2019/2020 
ab dem 28.09.2019

Schernauer Straße, 66877 Ramstein-Miesenbach, Tel. 06371/71500
Hallenbad:
Montag 13.00 – 21.00 Uhr
Dienstag – Samstag 10.00 – 21.00 Uhr
Sonntag und Feiertage 09.00 – 21.00 Uhr
Sauna:
Montag 16.00 – 21.30 Uhr gemischte Sauna
Dienstag 16.00 – 21.30 Uhr Damensauna
Mittwoch 16.00 – 21.30 Uhr gemischte Sauna
Donnerstag 16.00 – 21.30 Uhr Herrensauna
Freitag 14.00 – 21.30 Uhr gemischte Sauna
Samstag 10.00 – 21.30 Uhr gemischte Sauna
Sonn- u. Feiertage 10.00 – 21.30 Uhr gemischte Sauna

Verbandsgemeinde
Öffnungszeiten der Verbandsgemeindeverwaltung

Kaiserstraße 49, Landstuhl
Montag - Mittwoch v. 08.30 - 12 Uhr u. 14 - 16.00 Uhr
Donnerstag von 08.00 - 18.00 Uhr durchgehend geöffnet.
Freitag von 08.30 - 12.00 Uhr
Telefon: 06371/83 - 0, Telefax: 06371/83 - 101
E-Mail: vg@landstuhl.de

Öffnungszeiten des Sozialamtes
Montag - Mittwoch, Freitag von 08.30 - 12.00 Uhr, nachmittags 
geschlossen. Donnerstag von 08.00 - 18.00 Uhr durchgehend

Öffnungszeiten des Einwohnermeldeamtes
Bahnstraße 80, Landstuhl
Montag - Mittwoch von08.30 - 12.00 Uhr u. 14.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag von 08.00 - 18.00 Uhr, Freitag von 08.30 - 12.00 Uhr

Öffnungszeiten des Standesamtes
„Alte Rentei“, Kirchenstraße 41
Montag-Mittwoch, Freitag von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, nachmittags 
geschlossen. Donnerstag von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr durchgehend.

Sprechstunden der Verwaltung in den 
Ortsgemeinden

Krickenbach: Di. 11.00 - 11.45 Uhr Mi. 18.30 - 19.30 Uhr
Linden: Mi. 10.00 - 10.45 Uhr Mo. 18.30 - 19.30 Uhr
Queidersbach: Mi. 11.00 - 11.45 Uhr Mo. 17.00 - 18.00 Uhr
Schopp: Di. 10.00 - 10.45 Uhr Mi. 17.00 - 18.00 Uhr
Stelzenberg: Mi. 09.00 - 09.45 Uhr Di. 17.00 - 18.00 Uhr
Trippstadt: Di. 09.00 - 09.45 Uhr Di. 18.30 - 19.30 Uhr

Sprechstunden des Schiedsmanns
nach Vereinbarung über Telefon 063 71 /83-111.

Sprechstunde der Gleichstellungsbeauftragten der 
Verbandsgemeinde Landstuhl Silke Wallé

Jeden letzten Donnerstag im Monat, 17.00 - 18.00 Uhr, Rathaus, Kai-
serstraße 49, Landstuhl, Zimmer 127 (1. OG) oder nach telefonischer 
Vereinbarung Tel. 06371 / 83110, gleichstellung-vglandstuhl@web.de

Sprechstunde des Beirates für Migration und 
Integration des Landkreises Kaiserslautern

Die Sprechstunden des Beirates finden jeden Donnerstag von 16 – 
18 Uhr nach telefonischer Vereinbarung unter 0159-04094168 oder 
0631/7105-414 mit Herrn Sofronius Spytalimakis im Gesundheitsamt 
Kaiserslautern, Pfaffstr. 40 – 42, 3. Stock, Zimmer 312 statt.
Vorherige Terminvereinbarung für bei Herrn Spytalimakis.

Die Verbandsgemeinde Landstuhl im Internet
So finden Sie uns im Internet unter: http://www.landstuhl.de
E-Mail-Adressen der Verbandsgemeindeverwaltung
in allen Angelegenheiten: vg@landstuhl.de
Direkter Kontakt
• Bürgermeister Dr. Peter Degenhardt:

peter.degenhardt@landstuhl.de
• Amtsblatt, Aufgabenbereich Öffentlichkeitsarbeit: amtsblatt@landstuhl.de
• Einwohnermeldeamt: einwohnermeldeamt@landstuhl.de
• Standesamt: standesamt@landstuhl.de
• Ordnungsamt: ordnungsamt@landstuhl.de
• Gewerbeamt: gewerbeamt@landstuhl.de
• Bauamt: bauamt@landstuhl.de
• Tourist-Information: tourismus@vglandstuhl.de
• Datenschutzbeauftragter: datenschutz@landstuhl.de
• Aufgrund der Vielzahl der am Markt erhältlichen Programme bit-

ten wir, Email-Anhänge ausschließlich in den Formaten Word97-
2003 (doc), Excel97-2003 (xls), jpg, gif oder Adobe-PDF an uns zu 
senden.
Die Größe einzelner Emails darf 7 MB nicht überschreiten.

Verbandsgemeinde Landstuhl
Amtsblatt - Online
Die Online-Ausgabe des amtlichen Teils des Amtsblattes der Verbands-
gemeinde Landstuhl finden Sie im Internet unter: www.landstuhl.de. 
Klicken Sie im Internet unter: www.landstuhl.de. Klicken Sie auf der 

Öffnungszeiten - Sprechstunden



Amtsblatt der Verbandsgemeinde Landstuhl Seite 3 Ausgabe 43/2019 - Mittwoch, 23. Oktober 2019

7. die Sätze und Tarife für privatrechtliche Entgelte sowie die allge-
meinen Tarife der Wasserversorgung.

8. die mittel- und langfristigen Planungen.

§ 5

Werksausschuss

1. Der Verbandsgemeinderat wählt für den Eigenbetrieb einen 
Werksausschuss. Die Mitglieder des Werksausschusses sollen die 
für dieses Amt erforderliche Sachkunde und Erfahrung besitzen. 
Die Festlegung der Mitgliederzahl erfolgt in der Hauptsatzung.

2. Der Bürgermeister führt im Werksausschuss mit Stimmrecht den 
Vorsitz.

3. Die Werkleitung nimmt an den Beratungen des Werksausschus-
ses teil; sie ist berechtigt und auf Verlangen verpflichtet, ihre 
Ansicht zu einem Beratungsgegenstand darzulegen.

§ 6

aufgaben des Werksausschusses

1. Der Werksausschuss berät die den Eigenbetrieb betreffenden 
Beschlüsse des Verbandsgemeinderates vor. Er ist von der Werk-
leitung über alle wichtigen Angelegenheiten des Eigenbetriebes 
zu unterrichten.

2. Der Werksausschuss legt die allgemeinen Grundsätze für die 
Wirtschaftsführung, die Vermögensverwaltung und die Rech-
nungslegung des Eigenbetriebes fest. Neben den ihm durch die 
Hauptsatzung übertragenen Angelegenheiten entscheidet er 
über alle Angelegenheiten, für die nicht nach § 4 der Verbands-
gemeinderat zuständig ist oder die nicht zum Aufgabenbereich 
des Bürgermeisters oder der Werkleitung gehören. Der Werks-
ausschuss entscheidet insbesondere über

a) die Zustimmung zu erfolgsgefährdenden Mehraufwendungen 
nach § 16 Abs. 3 EigAnVO und zu Mehrausgaben nach § 17 Abs. 5 
EigAnVO, wenn letztere im Einzelfall 10.000 € (netto) überschrei-
ten,

c) die Zustimmung zur Ernennung der Beamten des höheren und 
des gehobenen Dienstes sowie zur Entlassung der Beamten auf 
Probe dieser Laufbahngruppen gegen deren Willen, zur Einstel-
lung und Eingruppierung der dem höheren und dem gehobe-
nen Dienst vergleichbaren Bediensteten sowie zur Kündigung 
gegen deren Willen sowie zu Anträgen auf Hinausschiebung des 
Ruhestandsbeginns,

d) die Zustimmung zum Abschluss von Verträgen, insbesondere 
von Sonderverträgen, wenn der Wert im Einzelfall den Betrag 
von 30.000 € (netto) übersteigt, soweit nicht nach § 4 der Ver-
bandsgemeinderat zuständig ist oder soweit es sich nicht um 
laufende Geschäfte handelt,

e) die Stundung von Zahlungsforderungen, wenn sie im Einzelfall 
10.000 € (netto) übersteigen,

f ) den Erlass und die Niederschlagung von Forderungen sowie den 
Verzicht auf Ansprüche aller Art, wenn sie im Einzelfalle 1.500 € 
(netto) übersteigen,

g) die Einleitung und Fortführung von Gerichtsverfahren und den 
Abschluss von Vergleichen.

§ 7 

bürgermeister

1. Der Bürgermeister ist Dienstvorgesetzter der Bediensteten des 
Eigenbetriebs sowie Dienstvorgesetzter und Vorgesetzter der 
Werkleitung.

2. Der Bürgermeister soll der Werkleitung nur dann Einzelweisun-
gen erteilen, wenn sie zur Sicherstellung der Gesetzmäßigkeit, 
wichtiger Belange der Verbandsgemeinde, der Einheit der Ver-
waltung oder zur Wahrung der Grundsätze eines geordneten 
Geschäftsganges notwendig sind.

3. Der Bürgermeister hat vor Eilentscheidungen nach § 48 GemO, 
die den Eigenbetrieb betreffen, die Werkleitung zu hören.

Öffentliche Bekanntmachungen

betriebssatzung
für die Verbandsgemeindewerke Landstuhl 

-betriebszweig Wasserversorgung (Wasserwerk) – in 
der Fassung vom 27. september 2019

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund der §§ 24 und 86 Abs. 3 
der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) in Verbindung 
mit der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) am 
26.09.2019 die folgende Satzung beschlossen, die hiermit bekannt 
gemacht wird:

§ 1 
gegenstand und Zweck des eigenbetriebes

1. Das Wasserwerk der Verbandsgemeinde Landstuhl wird als 
Eigenbetrieb nach der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung 
und den Bestimmungen dieser Satzung geführt.

2. Zweck des Eigenbetriebes ist,
- es, die Versorgung mit Trink- und Brauchwasser sowie mit Was-

ser für öffentliche Zwecke für das Gebiet des Einrichtungsträgers 
sicherzustellen.
Diese Aufgabe schließt die leitungsgebundene Vorhaltung von 
Löschwasser unter Maßgabe von § 11 Abs. 2 Satz 3 EigAnVO mit 
ein; § 48 Abs. 4 Satz 3 des Landeswassergesetzes bleibt unbe-
rührt.

- die Wahrnehmung der technischen und kaufmännischen 
Betriebsführung für die Stadtwerke Landstuhl gemäß Betriebs-
führungsvertrag.

3. Der Eigenbetrieb wird in Erfüllung seiner Aufgaben nach Abs. 2 
ermächtigt, die zur Erhebung der kommunalen Entgelte nach 
dem Kommunalabgabengesetz (Beiträge, Gebühren, Kosten-
erstattungen) notwendigen Bescheide zu erlassen bzw. die 
notwendigen privatrechtlichen Entgelte (z. B. Baukosten- und 
Investitionskostenzuschüsse, Anschluss und Leistungsentgelte) 
zu erheben; er wird zudem ermächtigt, namens der Verbandsge-
meinde über den Anschluss- und Benutzungszwang zu entschei-
den und ihn geltend zu machen.

4. Der Eigenbetrieb kann alle seinen Betriebszweck fördernden 
und ihn wirtschaftlich berührenden Hilfs- und Nebengeschäfte 
betreiben.

§ 2 
name des eigenbetriebes

Der Eigenbetrieb führt die Bezeichnung: „Verbandsgemeindewerke 
Landstuhl, Betriebszweig Wasserversorgung“.

§ 3

stammkapital
Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt 1.893.713 €.
Davon entfallen auf den Bereich der ehemaligen Verbandsgemein-
dewerke Landstuhl 1.073.713 € und auf den Bereich der ehemaligen 
Verbandsgemeindewerke Kaiserslautern-Süd 820.000 €.

§ 4 
aufgaben des einrichtungsträgers

Der Verbandsgemeinderat beschließt über alle Angelegenheiten, die 
ihm durch die Gemeindeordnung und die EigAnVO vorbehalten sind 
und die nicht übertragen werden können; das sind insbesondere
1. die Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplanes,
2. die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses, die Bestellung 

des Prüfers für den Jahresabschluss und die Verwendung des 
Jahresgewinns oder die Deckung eines Verlustes,

3. die Zustimmung zur Bestellung der Werkleitung,
4. der Abschluss von Verträgen, die die Haushaltswirtschaft des 

Einrichtungsträgers erheblich belasten; das sind alle Beträge 
soweit sie 250.000 € (netto) übersteigen.

5. die Rückzahlung von Eigenkapital,
6. die Beschlüsse über Satzungen,

Verbandsgemeinde
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§ 11

Wirtschaftsjahr, Wirtschaftsplan, Kassenführung
1. Das Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebes ist das Kalenderjahr.
2. Der von der Werkleitung aufgestellte Wirtschaftsplan ist recht-

zeitig vor Beginn des Wirtschaftsjahres über den Bürgermeister 
nach Beratung im Werksausschuss dem Verbandsgemeinderat 
zur Feststellung vorzulegen.

3. Für den Eigenbetrieb wird eine Sonderkasse eingerichtet, die mit 
der Verbandsgemeindekasse verbunden ist.

§ 12

inkrafttreten und Übergangsregelungen
1. Diese Betriebssatzung tritt am Tage nach der öffentlichen 

Bekanntmachung in Kraft.
2. Gleichzeitig treten die Betriebssatzung vom 29. Juli 1976 sowie 

die Satzungen zur Änderung dieser Betriebssatzung vom 21. Juli 
2003, 26. November 2014 und 23. November 2016 außer Kraft.

Landstuhl, den 27. September 2019
gez. Dr. Degenhardt, Bürgermeister

Hinweis:
Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung wird auf Folgendes hin-
gewiesen:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande 
gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 

Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeinde-
verwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verlet-
zung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so 
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese 
Verletzung geltend machen.

Landstuhl, den 27. September 2019
gez. Dr. Degenhardt, Bürgermeister

betriebssatzung
für die Verbandsgemeindewerke Landstuhl-

betriebszweig abwasserbeseitigung (Kanalwerk) – 
in der Fassung vom 27. september 2019

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund der §§ 24 und 86 Abs. 3 
der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) in Verbindung 
mit der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) am 
26.09.2019 die folgende Satzung beschlossen, die hiermit bekannt 
gemacht wird:

§ 1

gegenstand und Zweck des eigenbetriebes
1. Die Abwasserbeseitigungseinrichtungen -Kanalwerk- der Ver-

bandsgemeinde werden als Eigenbetrieb nach der Eigenbe-
triebs- und Anstaltsverordnung und den Bestimmungen dieser 
Satzung geführt.

2. Zweck des Eigenbetriebes ist es,
- das Schmutz- und Niederschlagswasser von den im Gebiet des 

Einrichtungsträgers gelegenen Grundstücken abzuleiten und 
unschädlich zu beseitigen.

- das Einsammeln, Abfahren, Aufbereiten und Verwerten von 
Schlamm aus zugelassenen Kleinkläranlagen bzw. Abwasser aus 
Abwassergruben.

§ 8

Werkleitung
1. Der Bürgermeister bestellt mit Zustimmung des Verbandsge-

meinderates einen Werkleiter.
2. Der Werkleiter leitet den Eigenbetrieb auf Grund der Eigenbe-

triebs- und Anstaltsverordnung, dieser Satzung, der Beschlüsse 
des Verbandsgemeinderates und des Werksausschusses sowie 
der Weisungen des Bürgermeisters nach § 7 Abs. 2 in eigener 
Verantwortung. Er vollzieht die Beschlüsse des Verbandsge-
meinderates, des Werksausschusses und die Entscheidungen 
des Bürgermeisters in Angelegenheiten des Eigenbetriebes. Ihm 
obliegen insbesondere die laufenden Geschäfte; dazu gehören

a) der Erlass von Geschäfts- und Organisationsregelungen ein-
schließlich aller Dienst und Betriebsanweisungen

b) die Aufstellung des Wirtschaftsplans, des Jahresabschlusses, des 
Jahresberichts und des Lageberichts,

c) die Bewirtschaftung der im Erfolgsplan veranschlagten Aufwen-
dungen und Erträge, einschließlich der Abwicklung des Leis-
tungsaustauschs,

d) der Einsatz des Personals,
e) die Anordnung von Instandsetzungsarbeiten,
f ) die Beschaffung von Vorräten im Rahmen einer wirtschaftlichen 

Lagerhaltung,
g) die Erteilung des Zwischenberichts gemäß § 21 EigAnVO zum 30. 

September,
h) der Abschluss von Verträgen, deren Wert im Einzelfall 30.000 € 

(netto) nicht übersteigt,
i) der Abschluss von Darlehensverträgen im Rahmen der Krediter-

mächtigung des Wirtschaftsplanes,
j) die Stundung von Forderungen bis zu 10.000 € (netto),
k) der Erlass von Forderungen und Abschluss von außergerichtli-

chen Vergleichen bis zu 1.500 € (netto),
l) die Einleitung und Fortführung von Gerichtsverfahren aus-

schließlich zur Fristwahrung,
jeweils soweit nicht der Verbandsgemeinderat zuständig ist.

3. Der Werkleiter hat den Bürgermeister über alle wichtigen Ange-
legenheiten des Eigenbetriebes rechtzeitig zu unterrichten.

4. Aus dem Kreis der Bediensteten des Eigenbetriebes wird vom 
Bürgermeister mit Zustimmung des Werksausschusses im 
Benehmen mit dem Werkleiter ein Stellvertreter (Vertreter im 
Verhinderungsfalle) bestellt.

§ 9

Vertretung des eigenbetriebes
1. Die Werkleitung vertritt den Eigenbetrieb gerichtlich und außer-

gerichtlich.
2. Der Werkleiter unterzeichnet unter dem Namen des Eigenbetrie-

bes ohne Angabe eines Vertretungsverhältnisses.
3. Der Bürgermeister macht den Kreis der für den Eigenbetrieb 

Vertretungsberechtigten und etwaigen Beauftragten einschließ-
lich des Werkleiters sowie den Umfang ihrer Vertretungsmacht 
und die neben den zur Vertretung Befugten und zur Zeichnung 
Beauftragten öffentlich bekannt.

§ 10

bedienstete des eigenbetriebes
1. Die Werkleitung legt für jedes Wirtschaftsjahr den Entwurf einer 

Stellenübersicht der Bediensteten des Eigenbetriebes vor, die als 
Teil des Wirtschaftsplanes der Feststellung durch den Verbands-
gemeinderat bedarf.
Die beim Eigenbetrieb beschäftigten Beamten werden in den 
Stellenplan der Verbandsgemeinde aufgenommen und in der 
Stellenübersicht des Eigenbetriebes nachrichtlich angegeben.

2. Der Bürgermeister entscheidet als Dienstvorgesetzter über die 
Ernennung, Einstellung, Höherstufung, Eingruppierung, Entlas-
sung und Kündigung der Beamten und der Bediensteten im Rah-
men der Stellenübersicht; dabei ist die vorherige Zustimmung 
des Werksausschusses nach Maßgabe des § 6 Absatz 2 Buch-
stabe c) einzuholen und in jedem Falle die Werkleitung zu hören.

3. Die durch Gesetz oder Dienstvereinbarung vorgesehenen Mit-
wirkungsrechte der Personalvertretung bleiben von den Bestim-
mungen dieser Satzung unberührt.
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a) die Zustimmung zu erfolgsgefährdenden Mehraufwendungen 
nach § 16 Abs. 3 EigAnVO und zu Mehrausgaben nach § 17 Abs. 5 
EigAnVO, wenn letztere im Einzelfall 10.000 € (netto) überschrei-
ten,

b) die Festsetzung allgemeiner Bedingungen und Regeln für Liefe-
rungen und Leistungen, soweit es sich nicht um Sätze und Tarife 
für privatrechtliche Entgelte sowie allgemeine Tarife der Abwas-
serbeseitigung handelt und soweit bei öffentlich-rechtlicher 
Regelung des Benutzungsverhältnisses die Bedingungen und 
Regeln nicht in Satzungen festgelegt werden,

c) die Zustimmung zur Ernennung der Beamten des höheren und 
des gehobenen Dienstes sowie zur Entlassung der Beamten auf 
Probe dieser Laufbahngruppen gegen deren Willen, zur Einstel-
lung und Eingruppierung der dem höheren und dem gehobe-
nen Dienst vergleichbaren Bediensteten sowie zur Kündigung 
gegen deren Willen sowie zu Anträgen auf Hinausschiebung des 
Ruhestandsbeginns,

d) die Zustimmung zum Abschluss von Verträgen, insbesondere 
von Sonderverträgen, wenn der Wert im Einzelfall den Betrag 
von 30.000 € (netto) übersteigt, soweit nicht nach § 4 der Ver-
bandsgemeinderat zuständig ist oder soweit es sich um laufende 
Geschäfte handelt,

e) die Stundung von Zahlungsverpflichtungen, wenn sie im Einzel-
falle 10.000 € (netto) übersteigen,

f ) den Erlass und die Niederschlagung von Forderungen sowie den 
Verzicht auf Ansprüche aller Art, wenn sie im Einzelfall 1.500 € 
(netto) übersteigen,

g) die Einleitung und Fortführung von Gerichtsverfahren und den 
Abschluss von Vergleichen.

§ 7

bürgermeister
1. Der Bürgermeister ist Dienstvorgesetzter der Bediensteten des 

Eigenbetriebes sowie Dienstvorgesetzter und Vorgesetzter der 
Werkleitung.

2. Der Bürgermeister soll der Werkleitung nur dann Einzelweisun-
gen erteilen, wenn sie zur Sicherstellung der Gesetzmäßigkeit, 
wichtiger Belange der Verbandsgemeinde, der Einheit der Ver-
waltung oder zur Wahrung der Grundsätze eines geordneten 
Geschäftsganges notwendig sind.

3. Der Bürgermeister hat vor Eilentscheidungen nach § 48 GemO, 
die den Eigenbetrieb betreffen, die Werkleitung zu hören.

§ 8

Werkleitung
1. Der Bürgermeister bestellt mit Zustimmung des Verbandsge-

meinderates einen Werkleiter.
2. Der Werkleiter leitet den Eigenbetrieb auf Grund der Eigenbe-

triebs- und Anstaltsverordnung, dieser Satzung, der Beschlüsse 
des Verbandsgemeinderates und des Werksausschusses sowie 
der Weisungen des Bürgermeisters nach § 7 Abs. 2 in eigener 
Verantwortung. Er vollzieht die Beschlüsse des Verbandsge-
meinderates, des Werksausschusses und die Entscheidung des 
Bürgermeisters in Angelegenheiten des Eigenbetriebs. Ihm 
obliegen insbesondere die laufenden Geschäfte; dazu gehören

a) der Erlass von Geschäfts- und Organisationsregelungen ein-
schließlich aller Dienst- und Betriebsanweisungen

b) die Aufstellung des Wirtschaftsplans, des Jahresabschlusses, des 
Jahresberichts und des Lageberichts,

c) die Bewirtschaftung der im Erfolgsplan veranschlagten Aufwen-
dungen und Erträge, einschließlich der Abwicklung des Leis-
tungsaustauschs,

d) der Einsatz des Personals,
e) die Anordnung von Instandsetzungsarbeiten,
f ) die Beschaffung von Vorräten im Rahmen einer wirtschaftlichen 

Lagerhaltung,
g) die Erteilung des Zwischenberichts gemäß § 21 EigAnVO zum 30. 

September,
h) der Abschluss von Verträgen, deren Wert im Einzelfall 30.000 € 

(netto) nicht übersteigt,
i) der Abschluss von Darlehensverträgen im Rahmen der Krediter-

mächtigung des Wirtschaftsplanes,
j) die Stundung von Forderungen bis zu 10.000 € (netto),
k) der Erlass von Forderungen und Abschluss von außergerichtli-

chen Vergleichen bis zu 1.500 € (netto),

3. Der Eigenbetrieb wird in Erfüllung seiner Aufgaben nach Abs. 2 
ermächtigt, die zur Erhebung der kommunalen Entgelte nach 
dem Kommunalabgabengesetz (Beiträge, Gebühren, Kosten-
erstattungen) notwendigen Bescheide zu erlassen bzw. die 
notwendigen privatrechtlichen Entgelte (z. B. Baukosten- und 
Investitionskostenzuschüsse, Anschluss und Leistungsentgelte) 
zu erheben; er wird zudem ermächtigt, namens der Verbandsge-
meinde über den Anschluss und Benutzungszwang zu entschei-
den und ihn geltend zu machen.

4. Der Eigenbetrieb kann alle seinen Betriebszweck fördernden 
und ihn wirtschaftlich berührenden Hilfs- und Nebengeschäfte 
betreiben.

§ 2

name des eigenbetriebes
Der Eigenbetrieb führt die Bezeichnung: „Verbandsgemeindewerke 
Landstuhl, Betriebszweig Abwasserbeseitigung“.

§ 3

stammkapital
Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt 2.940.136 €.
Davon entfallen auf den Bereich der ehemaligen Verbandsgemein-
dewerke Landstuhl 2.270.136 € und auf den Bereich der ehemaligen 
Verbandsgemeindewerke Kaiserslautern-Süd 670.000 €.

§ 4

aufgaben des einrichtungsträgers
Der Verbandsgemeinderat beschließt über alle Angelegenheiten, die 
ihm durch die Gemeindeordnung und die EigAnVO vorbehalten sind 
und die nicht übertragen werden können; das sind insbesondere

1. die Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplanes,
2. die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses, die Bestellung 

des Prüfers für den Jahresabschluss und die Verwendung des 
Jahresgewinns oder die Deckung eines Verlustes,

3. die Zustimmung zur Bestellung der Werkleitung,
4. der Abschluss von Verträgen, die die Haushaltswirtschaft des 

Einrichtungsträgers erheblich belasten; das sind alle Beträge 
soweit sie 250.000 € (netto) übersteigen,

5. die Rückzahlung von Eigenkapital,
6. die Beschlüsse über Satzungen,
7. die Sätze und Tarife für privatrechtliche Entgelte sowie die allge-

meinen Tarife der Abwasserbeseitigung,
8. die mittel- und langfristigen Planungen.

§ 5

Werksausschuss
1. Der Verbandsgemeinderat wählt für den Eigenbetrieb einen 

Werksausschuss. Die Mitglieder des Werksausschusses sollen die 
für dieses Amt erforderliche Sachkunde und Erfahrung besitzen. 
Die Festlegung der Mitgliederzahl erfolgt in der Hauptsatzung.

2. Der Bürgermeister führt im Werksausschuss mit Stimmrecht den 
Vorsitz.

3. Die Werkleitung nimmt an den Beratungen des Werksausschus-
ses teil; sie ist berechtigt und auf Verlangen verpflichtet, ihre 
Ansicht zu einem Beratungsgegenstand darzulegen.

§ 6

aufgaben des Werksausschusses
1. Der Werksausschuss berät die den Eigenbetrieb betreffenden 

Beschlüsse des Verbandsgemeinderates vor. Er ist von der Werk-
leitung über alle wichtigen Angelegenheiten des Eigenbetriebes 
zu unterrichten.

2. Der Werksausschuss legt die allgemeinen Grundsätze für die 
Wirtschaftsführung, die Vermögensverwaltung und die Rech-
nungslegung des Eigenbetriebs fest. Neben den ihm durch die 
Hauptsatzung übertragenen Angelegenheiten entscheidet er 
über alle Angelegenheiten, für die nicht nach § 4 der Verbands-
gemeinderat zuständig ist oder die nicht zum Aufgabenbereich 
des Bürgermeisters oder der Werkleitung gehören. Der Werks-
ausschuss entscheidet insbesondere über
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2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeinde-
verwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verlet-
zung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so 

kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese 

Verletzung geltend machen.

Landstuhl, den 27. September 2019

gez. Dr. Degenhardt, Bürgermeister

Sonstige amtliche Mitteilungen

Haftung bei eingereichten Inhalten
Der Einreicher ist für die vom ihm an das Amtsblatt zur Veröffentli-
chung eingereichten Inhalte selbst verantwortlich. Der Einreicher 
stellt die Verbandsgemeinde Landstuhl von allen Ansprüchen 
frei, die Dritte gegen die Verbandsgemeinde Landstuhl wegen 
der Verletzung eigener Rechte durch Inhalte des Einreichers gel-
tend machen. 
Im Falle einer erfolgreichen Inanspruchnahme durch Dritte ist 
der Einreicher zum Ersatz des Schadens verpflichtet, der der Ver-
bandsgemeinde Landstuhl dadurch entsteht. Dazu zählen auch 
Kosten der Rechtsverfolgung.

Stellenausschreibung
Verbandsgemeinde Landstuhl

Die Verbandsgemeinde Landstuhl bietet zum 01.08.2020 fol-
gende Ausbildungsplätze, für die Ausbildung zum/zur:

- Verwaltungsfachangestellten, - Fachbereich Kommunal-
verwaltung (m/w/d)

- 2 x Anlagenmechaniker/in für Rohrsystemtechnik, - Fach-
bereich Werkhof (m/w/d)

- Fachkraft für Abwassertechnik, - Fachbereich Kläranlage 
Landstuhl (m/w/d)

- Industriekaufmann/ -frau, - Fachbereich Werkverwaltung 
(m/w/d)

an.
Die oben angeführten Ausbildungen sind vornehmlich als 
Erstausbildungen gedacht.

Sickingenstadt Landstuhl
Die Sickingenstadt Landstuhl bietet zum 01.08.2020 folgenden 
Ausbildungsplatz, für die Ausbildung zum/zur:

- Gärtner/-in, - Fachrichtung Garten und Zierpflanzenbau 
(m/w/d)

an.
Die oben angeführte Ausbildung ist vornehmlich als Erstausbil-
dung gedacht.
Näheres zu diesen Stellen erfahren Sie auf der Homepage unter 
www.landstuhl.de / rathaus und verwaltung / verwaltung / stel-
lenausschreibungen
Bitte richten Sie Bewerbungsschreiben bis spätestens 13.12.2019 
an die

Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl
Abteilung 1, Fachbereich Personal und Organisation,

Kaiserstraße 49, 66849 Landstuhl
oder per E-mail an bewerbung@landstuhl.de

Landstuhl, den 15.10.2019 Landstuhl, den 15.10.2019
gez. Dr. Peter Degenhardt gez. Ralf Hersina
Bürgermeister Stadtbürgermeister

l) die Einleitung und Fortführung von Gerichtsverfahren aus-
schließlich zur Fristwahrung,
jeweils soweit nicht der Verbandsgemeinderat zuständig ist.

3. Der Werkleiter hat den Bürgermeister über alle wichtigen Ange-
legenheiten des Eigenbetriebes rechtzeitig zu unterrichten.

4. Aus dem Kreis der Bediensteten des Eigenbetriebes wird vom 
Bürgermeister mit Zustimmung des Werksausschusses im 
Benehmen mit dem Werkleiter ein Stellvertreter (Vertreter im 
Verhinderungsfalle) bestellt.

§ 9

Vertretung des Eigenbetriebes
1. Die Werkleitung vertritt den Eigenbetrieb gerichtlich und außer-

gerichtlich.
2. Der Werkleiter unterzeichnet unter dem Namen des Eigenbetrie-

bes ohne Angabe eines Vertretungsverhältnisses.
3. Der Bürgermeister macht den Kreis der für den Eigenbetrieb 

Vertretungsberechtigten und etwaigen Beauftragten einschließ-
lich des Werkleiters sowie den Umfang ihrer Vertretungsmacht 
und die neben den zur Vertretung Befugten und zur Zeichnung 
Beauftragten öffentlich bekannt.

§ 10

Bedienstete des Eigenbetriebes
1. Die Werkleitung legt für jedes Wirtschaftsjahr den Entwurf einer 

Stellenübersicht der Bediensteten des Eigenbetriebes vor, die als 
Teil des Wirtschaftsplanes der Feststellung durch den Verbands-
gemeinderat bedarf.
Die beim Eigenbetrieb beschäftigten Beamten werden in den 
Stellenplan der Verbandsgemeinde aufgenommen und in der 
Stellenübersicht des Eigenbetriebes nachrichtlich angegeben.

2. Der Bürgermeister entscheidet als Dienstvorgesetzter über die 
Ernennung, Einstellung, Höherstufung, Eingruppierung, Entlas-
sung und Kündigung der Beamten und Bediensteten im Rahmen 
der Stellenübersicht; dabei ist die vorherige Zustimmung des 
Werksausschusses nach Maßgabe des § 6 Absatz 2 Buchstabe c) 
einzuholen und in jedem Falle die Werkleitung zu hören.

3. Die durch Gesetz oder Dienstvereinbarung vorgesehenen Mit-
wirkungsrechte der Personalvertretung bleiben von den Bestim-
mungen dieser Satzung unberührt.

§ 11

Wirtschaftsjahr, Wirtschaftsplan, Kassenführung
1. Das Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebes ist das Kalenderjahr.
2. Der von der Werkleitung aufgestellte Wirtschaftsplan ist recht-

zeitig vor Beginn des Wirtschaftsjahres über den Bürgermeister 
nach Beratung im Werksausschuss dem Verbandsgemeinderat 
zur Beschlussfassung vorzulegen.

3. Für den Eigenbetrieb wird eine Sonderkasse eingerichtet, die mit 
der Verbandsgemeindekasse verbunden ist.

§ 12

Inkrafttreten und Übergangsregelungen
1. Diese Betriebssatzung tritt am Tage nach der öffentlichen 

Bekanntmachung in Kraft.
2. Gleichzeitig treten die Betriebssatzung vom 30.06.1976 sowie 

die Satzungen zur Änderung dieser Betriebssatzung vom 21. Juli 
2003, 26. November 2014 und 23. November 2016 außer Kraft.

Landstuhl, den 27. September 2019
gez. Dr. Degenhardt, Bürgermeister

Hinweis:
Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung wird auf Folgendes hin-
gewiesen:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande 
gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 

Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind, oder
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Stellenausschreibung
Bei der Verbandsgemeinde Landstuhl ist in der Abteilung Bauen und Umwelt zum 1. Januar 2020 die Stelle

einer Tiefbautechnikerin / eines Tiefbautechnikers (m/w/d)
in Vollzeit (zurzeit 39 Wochenstunden) zu besetzen.
Die Einstellung erfolgt unbefristet.
Das Aufgabengebiet umfasst insbesondere folgende Arbeiten:
Alle verwaltungs- und projektbezogenen Tätigkeiten, die im 
Schwerpunkt-Arbeitsgebiet Tiefbau zu erledigen sind, insbeson-
dere die Planung, Bauausführung und Bauüberwachung der Tief-
baumaßnahmen innerhalb der Verbandsgemeinde Landstuhl und 
den zugehörigen Ortsgemeinden sowie der Sickingenstadt Land-
stuhl.

Folgende fachliche und persönliche Qualifikationen erwar-
ten wir:
- Eine dem Anforderungsprofil der Stelle entsprechende fachli-

che und persönliche Qualifikation;
- möglichst Berufserfahrung im Bereich Straßen- und Tiefbau;
- Kenntnisse und Erfahrungen in der Ausschreibung, Vergabe 

und Abrechnung nach VOB und den technischen Vorschrif-
ten wären wünschenswert;

- praktische Erfahrungen in Bauleitung, Bauüberwachung und 
Baustellenorganisation;

- schnelle Auffassungsgabe und die Bereitschaft, sich auch in 
neue Aufgabengebiete einzuarbeiten;

- ein überzeugendes positives Auftreten;
- gute Anwendererfahrung hinsichtlich der gängigen MS-

Office-Produkte;
- den Besitz eines gültigen Führerscheins der Klasse B.

Die Eingruppierung ist in Entgeltgruppe 9a TVöD-VKA vorgesehen.
Frauen werden bei der Verbandsgemeinde Landstuhl gefördert 
und ausdrücklich aufgefordert, sich um die zu besetzende Stelle zu 
bewerben.
Bewerbungen von Schwerbehinderten werden bei entsprechen-
der Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen 
Unterlagen bis spätestens 5. November 2019 an die

Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl
Abteilung 1, Fachbereich Personal und Organisation,

Kaiserstraße 49, 66849 Landstuhl
oder per Email in PDF-Format mit einer maximalen Dateigröße 

von 8 MB an bewerbung@landstuhl.de
Landstuhl, den 15. Oktober 2019

gez. Dr. Peter Degenhardt, Bürgermeister
Hinweis zum Verbleib der Bewerbungsunterlagen:
Bitte beachten Sie, dass die Bewerbungsunterlagen aus Kosten-
gründen nicht zurückgeschickt werden. Verzichten Sie daher bitte 
auf das Einreichen von Schnellheftern oder Bewerbungsmappen 
und reichen Sie keine Originale ein. Sollten Sie eine Rücksendung 
der Bewerbungsunterlagen wünschen, senden Sie uns bitte einen 
ausreichend frankierten Rückumschlag zu. Anderenfalls werden 
die Bewerbungsunterlagen nach Abschluss des Bewerbungsver-
fahrens vernichtet. Bewerbungs- und Reisekosten werden von der 
Verbandsgemeinde Landstuhl nicht erstattet.

Die Verbandsgemeindewerke 
Landstuhl informieren

Zuverlässige Ableser gesucht!
Für die diesjährige Ablesung der Gas- und Wasserzähler vom 15. 
November bis 9. Dezember 2019 suchen die Verbandsgemeinde-
werke Landstuhl noch zuverlässige Ableserinnen und Ableser.
Interessenten wenden sich bitte schnellstmöglich telefonisch 
unter 06371 83 464 oder 06371 83 0 an den zuständigen Sach-
bearbeiter Hr. Klass.
Verbandsgemeindewerke Landstuhl
www.verbandsgemeindewerke.landstuhl.de
www.vgwl.de

Standesamt am 31.10.2019 
geschlossen

Das Standesamt der Verbandsgemeinde Landstuhl ist am Don-
nerstag, den 31. Oktober 2019 ab 12:00 Uhr wegen eines 
landesweiten Programmupdates geschlossen. Wir bitten um Ver-
ständnis.

Tourist-Information

Urlaubsregion Landstuhl
Tourist-Information Landstuhl
Öffnungszeiten 
Oktober-März:
Mo., Di., Mi., Do., Fr.  ..............09:00 Uhr - 12:00 Uhr
Mo., Di., Do., Fr.  .......................13:00 Uhr - 16:00 Uhr
Sa. geschlossen
Öffnungszeiten 
April-September:
Mo., Di., Mi., Do., Fr., Sa. ......09:00 Uhr - 12:00 Uhr
Mo., Di., Do., Fr.  .......................13:00 Uhr - 16:00 Uhr
Weitere Informationen:
Tourist-Information der 
Verbandsgemeinde Landstuhl
Hauptstraße 3 a, 66849 Landstuhl
Tel. 06371/13 000 12
tourismus@vglandstuhl.de
www.landstuhl.de

Tourist-Information Luftkurort Trippstadt
Öffnungszeiten
Mo., Di., Mi., Do., Fr.  .....................................................08:00 Uhr - 12:00 Uhr
Mo., Di., Do., Fr.  ......................................................... 14:00 Uhr - 16:00 Uhr
Samstag  .........................................................................10:00 Uhr - 12:00 Uhr

Tourist Information
Luftkurort Trippstadt
Hauptstraße 26, 67705 Trippstadt
Tel.: 06306/3 41, Fax: 06306/15 29
info@trippstadt.de
www.trippstadt.de

Urlaubsregion Landstuhl - Büro Trippstadt
Hauptstraße 22, 67705 Trippstadt
Tel.: 06306/99 23 961
touristik.trippstadt@vglandstuhl.de
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rückblick Herbstwanderwoche vom 7. - 11. Oktober 2019
Jede Herbstwanderwoche hat ihr eigenes, 
besonderes Gesicht. Kein Wunder, denn 
sie ist bewusst an einer Scheidestelle der 
Jahreszeiten angesiedelt. Nämlich am 
Ausklingen der letzten Sommertage und 
dem Anfang der kälteren Zeit des Spät-
herbstes und der kommenden Wintermo-
nate. Wirklich ganz bewusst, denn es gilt ja 
noch einmal Kräfte und Wärme des Som-
merhalbjahres zu sammeln und zu spei-
chern. Leider blieb diesmal der berühmte, 
erwartete „Goldene Oktober“ aus. Fast die 
gesamte Woche wurde bestimme von 
einem kühlen, regnerischen Herbstwetter. 
Aber wen juckt das schon, wenn man ein 
echter Wanderer ist? Bekanntlich gibt es 
ja kein schlechtes Wetter, nur schlechte 
Kleidung und für eine gute Ausrüstung ist 
bei den Herbstwanderwochenwanderern 
immer vorgesorgt. Das lehrt die gebün-
delte Erfahrung der bereits 42 zurücklie-
genden Wanderwochen.
Natürlich gilt auch für unsere Wanderwo-
chen der Wahlspruch „Der Weg ist das Ziel“. 
Miteinander unterwegs sein, das gilt in 
besonderer Weise für unsere Wandertage, 
das macht sie interessant und erholsam 
seit Beginn im Oktober 1998, 2x im Jahr. 
Trotzdem sind daneben die angebotenen 
Wanderstrecken mit ihren markanten Sta-

tionen ebenso wichtig. Da findet sich alles 
was das große Wandergebiet im Natur-
park Pfälzerwald zu bieten hat: die urigen 
Waldwege durch den bereits herbstlich 
gefärbten Mischwald, die immer wieder 
auftauchenden bizarren Felsformationen, 
die mittelalterlichen Burgruinen, den Was-
serreichtum dieser Region, der Einblick 
in die berufliche Arbeitswelt unserer Vor-
jahren bis heute. Als besondere Beigabe 
war uns, quasi als Entschädigung für das 
täglich nieselnde Nass, auf den Höhen 
eine wunderbare Fernsicht beschwert, sei 
es von der Aussichtsplattform am Kirsch-
felsen 462 m ü.M. über den Wasgau, vom 
Turm der Burg Alt Wolfstein 91 Treppen-
stufen hoch über das Lautertal und den 
Westrich oder vom Bildstock aus über das 
Landstuhler Becken. Sehr interessant und 
informativ war natürlich auch der Einblick 
in die heutigen und früheren Erwerbs-
quellen in unserem Land: der Picardsche 
Steinbruch mit seiner unterirdischen 
Anlage und die neukonstruierte Triftan-
lage im Kaltenbachtal zum nahen Queich-
tal bei Rinntal.
So bleibt es am Schluss nur zu danken für 
diese Wanderwochenerfahrung:
dem Büro für Touristik der Verbandsge-
meinde Landstuhl Frau Carolin Kluge für 

die Werbung und den ansprechenden 
Flyer.
Den ehrenamtlichen Mitarbeitern für die 
monatelange Vorbereitung und die ver-
antwortungsvolle Durchführung, Werner 
Straßer für die aufwendige Gesamtorgani-
sation, den kompetenten Wanderführern 
für das vielfältige Angebot und die Beglei-
tung und Information unterwegs:
Erika Baer aus Linden mit 26 Teilnehmern 
zur Burgruine Steinenschloss,
Hans Becker aus Queidersbach mit 14 
regentrotzenden Wanderern ins Schwein-
stal,
Otto Göttel aus Oberweiler im Tal führte 
21 Wanderer zu Wolfsteins berühmten 
Burgruinen,
Walter Schmitt aus Spirkelbach machte 22 
interessante Wanderfreunde vom Anwei-
lerer Forsthaus aus mit dem Panorama-
blick vom Kirschfelsen und der Triftanlage 
im Tal nahe Rinntal bekannt und schließ-
lich beendete Werner Straßer aus Linden 
die Woche mit 38 dankbaren Mitwande-
rern im Gasthaus Bäckers diese herbst-
liche Woche. Alle haben die Härteprobe 
meisterhaft bestanden.
Wir wünschen uns, dass so viel engagierte 
Beteiligung noch lange zum Gelingen der 
Wanderwochen beiträgt.

Aus unserer Feuerwehr

Feuerwehrverein Kindsbach e.V.
Feuerwehrleistungsabzeichen in gold für 

Kindsbacher Feuerwehrmänner

Am 28. September traten zwei Gruppen Kindsbacher Wehrleute in 
Landstuhl an, um ihr Können unter Beweis zu stellen. In monatelan-
gen Übungen wurden zwei Einsatzszenarien eingeübt, von denen 
ein Szenario am Prüfungstag möglichst fehlerfrei vorgeführt wer-
den musste. Dabei entschied das Los, welche der beiden Übungen 
geprüft wurde. Die Feuerwehrmänner mussten einen Garagenbrand 
unter Kontrolle bringen: Eine Person musste gerettet, eine Gasfla-
sche gekühlt und geborgen werden. Außerdem musste das Feuer 
mit Schaum gelöscht und das Fahrzeug mittels Mehrzweckzug 
geborgen werden. Dabei durfte innerhalb von 15 Minuten möglichst 
kein Fehler passieren. Anschließend wurden die Trupps einzeln mit 
jeweils 5 Fragen zum Feuerwehrwesen schriftlich geprüft.
Nachdem beide Gruppen die Aufgaben gelöst haben, konnte nach 
kurzer Auswertung der Wertungsrichter das goldene Feuerwehrleis-
tungsabzeichen des Landes Rheinland-Pfalz an 13 Feuerwehrmän-
ner verliehen werden. Erstaunlich dabei ist, dass einer dieser Männer 
das Abzeichen bereits 8 mal wiederholt hat und somit das Abzeichen 
in Gold mit dem Zusatz „8“ erhielt. Die meisten Prüflinge erhielten 
2016 bereits das Abzeichen in Bronze und 2017 in Silber. Der Kern 
der Gruppe wuchs so über die Jahre enger zusammen, somit wur-
den wichtige Handgriffe für die Einsatzabwicklung trainiert und die 
Kameradschaft untereinander verstärkt. Vor der Abnahme des golde-
nen Leistungsabzeichens legte eine Gruppe Landstuhler Feuerwehr-
männer das silberne Leistungsabzeichen ab.
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impressionen der einweihungsfeier

Der Ortsbürgermeister Uwe Vatter überreichte der Wehrführung 
symbolisch zwei neue Besen, damit das neue Gebäude auch stets 
sauber bleibt.

Die Erste Kreisbeigeordnete und Dezernentin für den Brand- und Ka-
tastrophenschutz im Landkreis Kaiserslautern, Gudrun Heß-Schmidt, 
überbrachte die Glückwünsche des Landkreises und gratulierte zum 
„vorbildlichen“ Gerätehaus. Als Andenken an diesen besonderen Tag 
überreichte sie dem Wehrführer Nils Diederich ein Glaswappen des 
Landkreises.  

Die herzlichsten Glückwunsche überbrachte auch die Vorsitzende 
des prot. Kirchenchors, Frau De Jesus, und überreichte der Wehrein-
heit eine Geldspende.

einweihung Feuerwehrgerätehaus und 
 indienststellung der neuen einsatzfahrzeuge

Fortsetzung Titelseite
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  (v.l.n.r.: Rüdiger Schneider, Franz-Josef Groß, Peter Spieleder, Lothar 
Reutzel, Simon Märkl, David Schneider)

(v.l.n.r.: 1. Kreisbeigeordnete Gudrun Heß-Schmidt, Marianne Spieleder, 
Peter Spieleder, Lothar Reutzel, Gabriele Reutzel, Simon Märkl, David 
Steiner, stellvertretender Feuerwehrinspekteur Michael Herfurt, Beige-
ordnete der Verbandsgemeinde Landstuhl Vera Lang)

  (Die 1. Kreisbeigeordnete Gudrun Heß-Schmidt bei der Übergabe des 
goldenen Feuerwehrehrenzeichens des Landes Rheinland-Pfalz an die 
Feuerwehrkameraden Peter Spieleder und Lothar Reutzel)

ehrungen bei der Wehreinheit Kindsbach
Wehrführer Christian Werner begrüßte am 12. Oktober im Alten Pfarr-
heim Kindsbach die Kameradinnen und Kameraden der Wehreinheit 
Kindsbach, sowie viele Gäste, darunter die Erste Kreisbeigeordnete 
Gudrun Heß-Schmidt, den stellvertretenden Kreisfeuerwehrinspek-
teur Michael Herfurt, die Beigeordnete der Verbandsgemeinde Land-
stuhl Vera Lang, den Wehrleiter der Verbandsgemeinde Landstuhl 
Thomas Jung, Fachbereichsleiter Wilfried Kries und Ortsbürgermeis-
ter Knut Böhlke.
Die Beigeordnete der Verbandsgemeinde Landstuhl, Vera Lang, 
ehrte Florian Reutzel mit dem Silbernen Feuerwehr-Ehrenzeichen 
der Verbandsgemeinde Landstuhl für 20-jährige aktive Tätigkeit.
Franz-Josef Groß und Rüdiger Schneider erhielten die Dankurkunde 
der Verbandsgemeinde Landstuhl für 40-jährige aktive Tätigkeit.
Mit dem silbernen Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes Rheinland-
Pfalz für 25-jährige aktive Tätigkeit wurden Simon Märkl und David 
Steiner ausgezeichnet.
Beigeordnete Lang dankte allen Geehrten für ihr langjähriges ehren-
amtliches Engagement.
Die erste Beigeordnete des Landkreises Kaiserslautern, Gudrun Heß-
Schmidt, überreichte das Goldene Feuerwehr-Ehrenzeichen des 
Landes Rheinland-Pfalz für 35-Jährige aktive Tätigkeit an die Feuer-
wehrkameraden Peter Spieleder und Lothar Reutzel.
Oberbrandmeister Peter Spieleder ist bereits im Januar 1980 in die 
Feuerwehr Kindsbach eingetreten. Nachdem er im Oktober 1980 aus 
Kindsbach verzogen war, trat er im August 1984 erneut in die Feuer-
wehr Kindsbach ein.
Von 2008 bis 2018 war er stellvertretender Wehrführer der Wehrein-
heit Kindsbach. Spieleder ist unter anderem auch seit 1990 Angehö-
riger des Gefahrstoffzuges des Landkreises Kaiserslautern und wurde 
aufgrund seiner beruflichen Ausbildung im Jahr 2000 zum Fachbera-
ter Gefahrstoffe bestellt.
Heß-Schmidt hob in ihrer Dankrede hervor, wie wichtig der Ober-
brandmeister bei dem Großbrand in Rodenbach vor 11 Jahren war. 
Sie dankte ihm für sein großartiges ehrenamtliches Engagement.
Oberbrandmeister Lothar Reutzel ist am 01.10.1984 in die Feuer-
wehr Kindsbach eingetreten. Von 1990 bis 2005 war er Jugendfeu-
erwehrwart der Wehreinheit Kindsbach und hat diese maßgeblich 
mitgeprägt. Seit 1999 fungiert er als Kreisausbilder beim Truppfüh-
rerlehrgang des Landkreises. Außerdem ist Lothar Reutzel auch Prü-
fer für den Feuerwehrführerschein.
Die 1. Kreisbeigeordnete Heß-Schmidt hob besonders hervor, dass 
Lothar Reutzel neben vielen Lehrgängen auch einen Lehrgang für 
Presse und Öffentlichkeitsarbeit absolviert hat. In der heutigen Zeit 
sei diese Arbeit sehr wichtig und unabdingbar.
Gudrun Heß-Schmidt dankte neben allen Geehrten für die vielen 
ehrenamtlichen Jahre im Dienst der Allgemeinheit, auch allen anwe-
senden Feuerwehrfrauen und –männern die oftmals viel Freizeit 
opfern um Menschen in Notlagen zu helfen oder Schaden abzuwen-
den. Sie dankte ebenfalls den Ehefrauen, da dieses Ehrenamt viel Zeit 
und Engagement erfordert und deshalb für die Familie oftmals auch 
Verzicht bedeutet.
Alle leisten einen hohen Beitrag für die Sicherheit der Bevölkerung. 
Ebenso sei die Feuerwehr ein wichtiger Ratgeber für Kommunen 
und Politik. Ortsbürgermeister Knut Böhlke schloss sich den Dan-
kesworten an. Er dankte der gesamten Feuerwehr für ihr großartiges 
Engagement. Die Geehrten erhielten ein kleines Geschenk der Orts-
gemeinde.
Wehrleiter Thomas Jung dankte den Geehrten für zusammen 220 
Jahre Ehrenamt.
Er lobte den großen Gemeinschaftssinn der Wehreinheit Kindsbach.
Ebenso dankte er den Partnerinnen und Partnern der Kameradinnen 
und Kameraden. Dem Dank schlossen sich der 1. Vorsitzende des 
Feuerwehrvereins Kindsbach, Rainer Schneider sowie, als Vertreter 
der aktiven Wehr, der Wehrführer der Wehreinheit Kindsbach, Chris-
tian Werner und überreichten den Geehrten ein Präsent.
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Aus unseren Schulen

Einladung zum  
Tag der offenen Tür

Realschule plus Queidersbach

Offene Ganztagsschule
Alle Grundschüler/innen und ihre Eltern,
die sich über das Angebot der Realschule plus in Queidersbach infor-
mieren möchten, sind herzlich eingeladen zum Tag der offenen Tür 
am Samstag, den 26.10.2019 von 09:30-14:30 Uhr.
Präsentation:
- Fachräume / Klassenräume
- Computerräume
- Medienkompetenzausstattung
- Wahlpflichtbereiche Hus und Tun online
- Diagnoseverfahren Im Fach Deutsch (PC-R 208)
Möglichkeit zum Individualtest; Evaluation des individuellen Tester-
gebnisses; Ausgabe einer individuellen Fördermappe
13.00 Uhr Vorstellung des Schultyps Realschule plus (Filmsaal R.109)
Pädagogische Schwerpunktsetzung
- Pädagogisches Profil der Realschule plus Queidersbach
- Offene Ganztagsschule - AG und Betreuungsangebot
Wir freuen uns auf Ihren Besuch

IGS Am Nanstein Landstuhl
Infoabend MSS

Donnerstag, 07.11.2019, 19.00 Uhr
Alle Schülerinnen und Schüler, die sich für die gymnasiale Ober-
stufe an der IGS Am Nanstein, Landstuhl, im kommenden Schuljahr 
2020/21 anmelden wollen, sind herzlich eingeladen, sich an diesem 
Tag über unser Angebot in der Gymnasialen Oberstufe zu informie-
ren.

Übungen unserer 
Wehreinheiten

Die Übungen unserer Wehreinheiten 
finden wie folgt statt:

Aktive

Einheit Tag Uhrzeit /Ort

Bann Jeden Montag ab 19.00 Uhr, Feuerwache 
Bann

Hauptstuhl Jeden Mittwoch ab 19.00 Uhr, Feuerwache 
Hauptstuhl

Kindsbach Jeden Montag ab 19.00 Uhr, Feuerwache 
Kindsbach

Krickenbach Jeden zweiten 
Mittwoch

ab 19.00 Uhr, Feuerwache 
Krickenbach

Landstuhl Jeden Dienstag ab 19.00 Uhr, Feuerwache 
Landstuhl

Linden Jeden Montag ab 19:00 Uhr, Feuerwache 
Linden

Mittelbrunn Jeden Mittwoch ab 19.00 Uhr, Feuerwache 
Mittelbrunn

Oberarnbach Jeden Mittwoch ab 18.30 Uhr, Feuerwache 
Oberarnbach

Queidersbach Jeden Montag ab 19.00 Uhr, Feuerwache 
Queidersbach

Schopp Jeden zweiten 
Mittwoch

ab 18.30 Uhr, Feuerwache 
Schopp

Stelzenberg Jeden Mittwoch ab 19.00 Uhr, Feuerwache 
Stelzenberg

Trippstadt Jeden Montag ab 20.00 Uhr, Feuerwache 
Trippstadt

Jugendfeuerwehren

Einheit Tag Uhrzeit / Ort

Kindsbach jeden Freitag 18.00-20.00 Uhr, Feuerwache 
Kindsbach.Willkommen sind 
alle Jugendliche zwischen 
10 und 16 Jahren aus den 
Ortsgemeinden Bann, 
Hauptstuhl, Kindsbach, Mit-
telbrunn und Oberarnbach

Krickenbach Jeden Mittwoch 17.30-18.30 Uhr, Feuerwache 
Krickenbach

Landstuhl Jeden Freitag 18.00-20.00 Uhr, Feuerwache 
Landstuhl.Willkommen sind 
alle Jugendliche zwischen 
10 und 16 Jahren aus der 
Sickingenstadt Landstuhl

Linden Jeden Mittwoch ab 18.00 Uhr, Feuerwache 
Linden

Queidersbach Jeden Mittwoch 18.00-20.00 Uhr, Feuerwache 
Queidersbach

Schopp Jeden zweiten 
Dienstag

17.30-19.30 Uhr, Feuerwache 
Schopp

Stelzenberg Jeden zweiten 
Donnerstag

18.00-19.00 Uhr, Feuerwache 
Stelzenberg

Trippstadt Jeden Mittwoch 18.00-20.00 Uhr, Feuerwache 
Trippstadt

Bambinifeuerwehr

Einheit Tag Uhrzeit / Ort

Queidersbach Jeden Mittwoch 18.00-19.30 Uhr, Feuerwache 
Queidersbach
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5666 oder per Abfall-App. Eine telefonische Bestellung von Gelben 
Säcken ist nicht möglich!
Die Verteilung und die Abholung der Gelben Säcke erfolgt nicht im 
Auftrag des Landkreises Kaiserslautern. Daher sind diese Leistungen 
auch nicht in der Abfallgebühr enthalten. Derzeitiger Auftraggeber 
ist das Duale System „INTERSEROH-Dienstleistungs GmbH“.
Finanziert wird der „Gelbe Sack“ ausschließlich über die dualen Sys-
teme in Deutschland.

Öffnungszeiten 
Grünabfallsammelstellen

Bann
Neue Öffnungszeiten ab April:
Mittwoch ....................................................................... 17.00 bis 19.00 Uhr
Freitag ............................................................................. 17.00 bis 19.00 Uhr
Samstag ......................................................................... 13.00 bis 17.00 Uhr

Hauptstuhl
Neue Öffnungszeiten ab April:
Freitag ............................................................................. 15.00 bis 18.00 Uhr
Samstag ......................................................................... 12.00 bis 18.00 Uhr

Kindsbach
Neue Öffnungszeiten ab April:
Donnerstag ................................................................... 17.00 bis 19.00 Uhr
Freitag ............................................................................. 15.00 bis 17.00 Uhr
Samstag ......................................................................... 13.00 bis 17.00 Uhr

Landstuhl
Neue Öffnungszeiten ab April:
Dienstag ......................................................................... 17.00 bis 20.00 Uhr
Freitag ............................................................................. 14.00 bis 18.00 Uhr
Samstag ......................................................................... 10.00 bis 16.00 Uhr

Queidersbach
für Krickenbach, Linden und Queidersbach

April bis Oktober
Donnerstag ..........................................................................16.00-19.00 Uhr
Freitag ....................................................................................15.00-19.00 Uhr
Samstag ................................................................................10.00-17.00 Uhr

Trippstadt
ab April
Mittwoch ...............................................................16.00 Uhr bis 19.00 Uhr
Freitag .....................................................................14.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Samstag .................................................................11.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Wir bitten um entsprechende Beachtung.

Fächerbörse und Tag der offenen Tür
Samstag 30.11.2019, 10.00 – 14.00 Uhr
Darüber hinaus laden zum Tag der offenen Tür ein und bieten dort 
allen interessierten Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit sich 
auf der Fächerbörse über alle Kurse, die in der IGS angeboten wer-
den, zu informieren.
Kolleginnen und Kollegen beraten zur Wahl von Leistungs- und 
Grundfächern, informieren, was die künftigen Oberstufenschüler in 
den einzelnen Fächern erwartet und welche Voraussetzungen sie 
mitbringen sollten.
Auch Schulleitung und MSS-Leitung stehen für alle Fragen rund um 
die Fächerwahl und die Aufnahme an der IGS zur Verfügung.
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme vieler Schülerinnen und 
Schüler.

 
 
 
 
 
 
 

Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen 
und Stammschule im Förder- und Beratungszentrum Landkreis Kaiserslautern 

Neugasse 2, 66849 Landstuhl 
Telefon: 06371-618160, Telefax: 06371-6181613 

E-Mail: sekretariat@jakob-weber-schule.de 
Homepage: www.jakobweberschule.de 

 
     

Alte und Junge Riesen im Landkreis Kaiserslautern 

… ist in Kürze gesagt, der Namen eines Projektes, bei dem im Landkreis Kaiserslautern von besonderen (z.B. wegen Alter, Größe, 
Wuchsform, Art) Bäumen - das sind die „Alten Riesen“ - über Samen- und Stecklingsvermehrung gezielt Nachkommen – also die 
„Jungen Riesen“ – erzeugt wurden. Landesweit läuft das Projekt „Junge Riesen“ unter der Federführung der Stiftung Natur und 
Umwelt Rheinland-Pfalz. 
 

Ausstellung von 

Schülerarbeiten 
im Rahmen des Projektes „Alte und Junge Riesen im Landkreis Kaiserslautern“ 

 

 

 

 

 

 

 

von 11.11.-22.11.2019 

in der Kundenhalle der Kreissparkasse/Landstuhl 

am Alten Markt 

 

Bürger und ihre Umwelt

Information der 
Abfallwirtschaftseinrichtung des 

Landkreises Kaiserslautern
Grundverteilung der Gelben Säcke für 2020 findet 

im November statt
Die Grundverteilung der Gelben Säcke findet von Anfang 
November bis Anfang Dezember statt. Jeder Haushalt erhält 60 
Säcke. Sollten Sie nach Abschluss der Grundverteilung keine 
Gelben Säcke erhalten haben, können Sie das direkt unter der 
kostenlosen Hotline-Nummer 0800-7236661 melden.
Mit dieser Grundverteilung von 60 Säcken sollte der Bedarf für das 
Jahr 2020 weitestgehend gedeckt sein.
Bestellungen für Mehrbedarf an Gelben Säcken für das Jahr 2019 
werden von der Fa. Becker nur noch bis 15. November 2019 ange-
nommen, bearbeitet und ausgeliefert.
Später eingehende Bestellungen für Mehrbedarf können erst wieder 
nach der Grundverteilung ab dem 13.01.2020 berücksichtigt werden.
Eine Bestellung für Mehrbedarf kann nur auf schriftlichem Wege 
erfolgen, entweder per Postkarte (aus der Heftmitte des Abfallratge-
bers), per E-Mail an gelbe-saecke@jakob-becker.de, per Fax 06303-

Datenschutz geht uns alle an...

Diskutieren Sie mit uns auf blog.wittich.de zu 
folgenden Themen:

•	 Datenschutz im Verein nach der DSGVO
•	 Datenschutzrichtlinie
•	 Auftragsverarbeitung
•	 Was dürfen wir denn mit den Daten unserer 

Mitglieder machen?
•	 Was darf denn jetzt eigentlich noch ans 
„Schwarze	Brett“	oder	in	die	Vereinszeitung?
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Privatwaldbetreuer Daniel Büffel
Landesforsten Rheinland-Pfalz
Rufnummer: 0152-28850995
E-Mail: daniel.bueffel@wald-rlp.de
Die Sprechstunde findet jeden 1. Donnerstag im Monat in der 
Zeit von 17.00 bis 18.00 Uhr im Rathaus in Hermersberg statt.

Öffentliche Bekanntmachungen

Jagdgenossenschaft Bann
Jagdversammlung

Die Jagdgenossenschaft Bann lädt ihre Mitglieder zur Jagdversamm-
lung am Donnerstag, den 07.11.2019 um 19:00 Uhr in die Gast-
stätte „Zur Steinalb“, Hauptstraße 47, 66851 Bann, ein.
Die Jagdgenossinnen und Jagdgenossen haben zu Beginn der 
Genossenschaftsversammlung die von ihnen eingebrachten Grund-
stücksflächen durch Grundbuchauszüge, Urkunden, etc. nachzuwei-
sen.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Totengedenken
3. Bericht des Vorstandes
4. Kassenbericht
5. Entlastung der Vorstandschaft
6. Haushalt 2019
7. Antrag auf Jagdpachtverlängerung
8. Verschiedenes – Anträge, Anfragen und Mitteilungen

gez. Karl Stuppy

Müllabfuhrtermine
für die 44. Kalenderwoche 2019

Sickingenstadt Landstuhl

-Stadtteil Atzel-

Sickingenstadt Landstuhl

-Stadtteil Melkerei- 

Landstuhl Stadt Bezirk 2 Dienstag 29. Okt 19 Biotonne

Gemeinde Stelzenberg

Breitenau / Maudensteig

Gemeinde Trippstadt

Langensohl

Gemeinde Trippstadt

Neuhöfertal, Meiserthal

Gemeinde Trippstadt

 Wilensteinerhof

Mittwoch 30. Okt 19 Restmülltonne 

Gelber Sack

Gemeinde Trippstadt Mittwoch 30. Okt 19

Biotonne

Restmülltonne 

Gelber Sack

Donnerstag 31. Okt 19 Biotonne

Donnerstag 31. Okt 19

Gemeinde Stelzenberg Donnerstag 31. Okt 19 Biotonne

Donnerstag 31. Okt 19 Biotonne

Gemeinde Queidersbach Donnerstag 31. Okt 19 Biotonne 

Papiertonne

Gemeinde Schopp Donnerstag 31. Okt 19 Biotonne 

Papiertonne

Gemeinde Linden Donnerstag 31. Okt 19 Biotonne 

Papiertonne

Landstuhl Stadt Bezirk 1 Dienstag Biotonne 

Papiertonne

29. Okt 19

Gemeinde Kindsbach Dienstag 29. Okt 19 Biotonne

Dienstag 29. Okt 19

Gemeinde Krickenbach Donnerstag 31. Okt 19 Biotonne

28. Okt 19 Biotonne 

Papiertonne

Gemeinde  Bann Donnerstag 31. Okt 19 Biotonne

Gemeinde Hauptstuhl Freitag 01. Nov 19 Restmülltonne 

Gelber Sack

Gemeinde Oberarnbach Montag 28. Okt 19 Biotonne 

Papiertonne

Biotonne

Dienstag 29. Okt 19 Biotonne 

Papiertonne

Gemeinde Mittelbrunn Montag 

Abfuhrregelung in Wochen mit Feiertag: Fällt der Abfuhrtermin auf 
einen Feiertag, so verschiebt sich diese Abfuhr auf den nächsten oder 
übernächsten Werktag. Alle in der gleichen Woche auf den Feiertag 
folgenden Abfuhren werden entweder am regulären Abfuhrtag oder 
am darauffolgenden Werktag durchgeführt. Somit kann auch sams-
tags nachgefahren werden.

Bann
Ortsbürgermeister stephan mees
Sprechstunde montags 19.00 - 20.00 Uhr o. nach 
Vereinbarung, Tel. + Fax Gemeindehaus: 06371 2475, 
priv. 06371 15956
www.bann.de

Öffnungszeiten des Jugendtreffs Bann
Montag  von 17.00 bis 21.00 Uhr
Mittwoch  von 17.00 bis 21.00 Uhr
Alle Jugendlichen ab 12 Jahren sind herzlich willkommen.

Ruftaxi in Bann
Nur samstags und sonntags nach Landstuhl
Tel.: 0170/4752835
Bestellung 1 Stunde vor Fahrtbeginn
VRN Wabentarif
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Der nächste Termin ist für Donnerstag den 07.11.2019 geplant, dann 
zukünftig immer am 1. Donnerstag im Monat.
Die OG wünscht für die weiteren Veranstaltungen guten Besuch und 
regen Gedankenaustausch bei Kaffee und Kuchen.

Kindsbach
Ortsbürgermeister Knut böhlke
Sprechstunde dienstags von 17.30 - 18.30 Uhr und 
nach Vereinbarung im Alten Pfarrheim, Kaiserstr. 77
www.kindsbach.de

Krabbeltreff im Jugendtreff Kindsbach
Bei Interesse bitte melden bei Frau Anne Ulrich-Schwab, Jugend-
sozialarbeiterin der VG Landstuhl, unter der Tel.: 0160-90122381, 
E-Mail: anne.ulrich-schwab@vglandstuhl.de

Schüler- und Seniorentisch der 
Gemeinde Kindsbach

Montag - Freitag in der Zeit von 11.45 - 14.00 Uhr im Alten Pfarr-
heim; Anmeldung von Montag bis Freitag unter: 0173/4056700

Öffnungszeiten des Jugend- und 
Kindertreffs / Ju.Ki.T

Montag 15.00 - 17.00 Uhr Kidstreff für 6- bis 10-Jährige
17.00 - 19.00 Uhr Mädchentreff für Mädchen ab 10 Jahre

Mittwoch Die Öffnungszeiten und das Angebot werden umstruk-
turiert.

Freitag Die Öffnungszeiten und das Angebot werden umstruk-
turiert.

Erzählkaffee und Spielstube
Unter der Leitung von Gertrud Schumann findet jeweils donners-
tags zwischen 15.00 und 17.00 Uhr der Erzählkaffee statt.
Senioren, die nicht alleine zu Hause sitzen wollen, sind herzlich 
ins Alte Pfarrheim eingeladen, um Gesellschaftsspiele zu spielen 
oder einfach zu erzählen.

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung
Die Mitglieder des Ausschusses für Soziales der Gemeinde Kindsbach 
wurden zu einer Sitzung eingeladen auf Mittwoch, den 30.10.2019, 
19:00 Uhr im Sitzungssaal des Dorfgemeinschaftshauses „Altes 
Pfarrheim“ (1. OG), Kaiserstraße 77 a, 66862 Kindsbach.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1 Kinderspielplatz Erlenwiesen
2 Situation Kinder- und Seniorentisch
3 Situation Jugendtreff
4 Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
4.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung
4.2 Mitteilungen der Verwaltung

Kindsbach, den 21.10.2019
gez. Böhlke, Ortsbürgermeister

Einladung zum 
Seniorennachmittag

Am 03.11.2019 um 14.30 Uhr veranstaltet die Ortsge-
meinde wieder einen Seniorennachmittag in der Multi-
funktionshalle in Hauptstuhl. Herzlich eingeladen sind 
alle Seniorinnen und Senioren, die in der Ortsgemeinde 
Hauptstuhl wohnen und das 65. Lebensjahr erreicht 
haben. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.
Aus organisatorischen Gründen bitte ich um Anmeldung 
bis 25.10.2019. Diese kann telefonisch unter 06372/7018 
oder mit dem untenstehenden Anmeldebogen erfolgen.

gez. Bosch, Ortsbürgermeister

Anmeldung zum Seniorennachmittag
der Ortsgemeinde Hauptstuhl

am 03.11.2019, 14.30 Uhr,
Multifunktionshalle Hauptstuhl

(Teilnehmen können Einwohner von Hauptstuhl
ab dem 65. Lebensjahr)

Bitte beim Ortsbürgermeister (Privatadresse) 
abgeben.

Name: ...........................................................................................

Geburtsdatum: .........................................................................

Anschrift: ....................................................................................

........................................................................................................

Tel. Nr.: .........................................................................................

Ich/wir nehmen mit .................................... Personen teil.

✂

✂

Hauptstuhl
Ortsbürgermeister gerald Frank bosch
Sprechstunde montags von17.30-18.30 Uhr, 
im Bürgerhaus, Bahnhofstraße 15a

Sonstige amtliche Mitteilungen

Treffen Café Harmonie

Am Freitag, den 04.10.2019 trafen sich wie bereits angekündigt die 
Seniorinnen ab 60 im Bürgerhaus zu ihrem Ersten gemeinsamen 
„Cafe Harmonie“. In ungezwungener Atmosphäre bei Kaffee und 
Kuchen entwickelte sich ein unterhaltsamer Nachmittag.
Der ebenfalls anwesende OBM Gerald Bosch sowie der Erste Beige-
ordnete Joachim Schumacher verweilten einige Zeit im Plausch bei 
den Damen.

www.wittich.de
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Sickingenstadt Landstuhl
stadtbürgermeister ralf Hersina
Sprechstunde nach Vereinbarung
Tel. 06371 83112
E-Mail: ralf.hersina@landstuhl.de
www.landstuhl.de

Burg Nanstein
Burgweg, 66849 Landstuhl

Öffnungszeiten:
Jan. - März: 10.00 - 16.00 Uhr
April - Sept.: 09.00 - 18.00 Uhr
Okt. - Nov.: 10.00 - 16.00 Uhr
Dezember geschlossen
Montags geschlossen (außer an Fei-
ertagen)

Letzter Burgeintritt ist 30 Minuten vor Burgschließung.
Bei Schnee- und Eisglätte ist die Burg Nanstein geschlossen.
Bitte erkundigen Sie sich im Zweifelsfall unter der Telefonnum-
mer 0152-57964547 oder 06371-13460.
Gästeführungen können bei der Tourist-Information der Ver-
bandsgemeinde Landstuhl, Hauptstr. 3a (Bürgerhaus), 66849 
Landstuhl, Telefon: 06371 / 130 00 12 , Telefax: 06371 / 130 03 59, 
E-Mail: tourismus@vglandstuhl.de, angefragt werden.

Stadtbücherei  
der Sickingenstadt 

Landstuhl
 Bücher aller Fachrichtungen, Zeitschriften, 
Kassetten, CDs, CD-ROMs - Fernleihe
Klassenführungen (mittwochs morgens) 
nach Absprache mit Frau Graf

Kontakt:  Telefon: 06371/14652, 
Fax: 06371/913483
Internet: www.stadtbuecherei.landstuhl.de
E-Mail: stadtbuecherei@landstuhl.de

Artothek 
Bilder (Gemälde,  

Zeichnungen und Drucke)
Kontakt: 
Telefon: 06371/1300880, Fax: 06371/1300888
Internet: www.artothek.landstuhl.de
www.landstuhl.de, E-Mail: artothek@landstuhl.de
Anschrift Stadtbücherei u. Artothek:
Hauptstr. 3a, 66849 Landstuhl

Öffnungszeiten:
Dienstag: ........................................................................ 14.00 - 17.00 Uhr
Mittwoch:  ...................................................................... 08.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag:  .................................................................. 14.00 - 17.00 Uhr
Freitag:  ............................................................................ 09.00 - 12.00 Uhr
............................................................................................ 14.00 - 18.00 Uhr
Samstag:  ........................................................................ 09.00 - 12.00 Uhr

Museum der Sickingenstadt
in der Zehntenscheune, 66849 Landstuhl

Öffnungszeiten:
Bei besonderen Anlässen (Zeiten werden in der Presse und an 
dieser Stelle veröffentlicht).
Für Interessenten, Gruppen und Schulen Anmeldung bei der Ver-
bandsgemeinde Landstuhl, Tel. 06371/83-0.

Sonstige amtliche Mitteilungen

Der Gemeinderat der Gemeinde 
Kindsbach hat in seiner Sitzung am 
18. September 2019 unter anderem 

folgende Beschlüsse gefasst:
- Der geplante Rad- und Gehweg entlang der L 395 zwischen 

Kindsbach und Einsiedlerhof wurde vorgestellt.
Insgesamt wird es im nächsten Jahr zu Vollsperrrungen der Kai-
serstraße kommen, da drei Fahrbahnteiler gebaut werden. Sechs 
Wochen sind für den Bau des Fahrbahnteilers Einsiedlerhof, 
drei Wochen für den Bau des Fahrbahnteilers Gewerbegebiet 
Kindsbach und 22 Werktage für den Bau des Fahrbahnteilers am 
westlichen Ortseingang Kindsbach veranschlagt. Der Bau des 
Fahrbahnteilers im westlichen Teil ist in den Sommerferien 2020 
geplant.
In dieser Zeit wird auch der Weg über den Silbersee gesperrt.
Die Gemeinde Kindsbach und auch das Gewerbegebiet können 
aber immer, entweder aus Richtung Landstuhl oder Einsiedler-
hof, angefahren werden.

- Der Gemeinderat beschloss den Neubau eines Gehweges im 
westlichen Ortseingang.

- Der Gemeinderat wählte folgende Ratsmitglieder neu in die Aus-
schüsse:
Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Soziales: Herr Dirk 
Brand wird als Nachfolger von Frau Maria Ottenbreit-Burkhard 
gewählt. Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss: Herr Dirk 
Brand wird als Nachfolger von Herrn Christian Meinlschmidt 
gewählt. Herr Daniel Rödel wird als Nachfolger von Herrn Walter 
Wittenmeier gewählt.

- Bei dringlichen Sitzungen und bei besonderen Umständen 
wurde die Tageszeitung „Die Rheinpfalz, Ausgabe Kaiserslautern, 
bestimmt.

- Über den Stand des Haushaltsvollzugs nach § 21 GemHVO 
wurde berichtet.

- Die Anlage zur Friedhofsgebührensatzung wurde ergänzt.
- Der Betriebsübergang des Kath. Kindergartens St. Elisabeth 

Kindsbach auf die Kath. Kirchengemeinde wurde beschlossen.
- Der Auftrag der Weihnachtsbeleuchtung auf dem neuen Dorf-

platz wurde vergeben.
- Zwei Anträgen auf vorzeitige Einebnung einer Grabstätte wurde 

zugestimmt.
- Dem Kauf des Verbindungswegs zwischen Steig- und Kreuz-

straße wurde zugestimmt.
- Ein Kaufangebot wurde vom Gemeinderat abgelehnt.

Krickenbach
Ortsbürgermeister Uwe Vatter
Sprechstunde montags 18.00 - 18.30 Uhr 
oder nach Vereinbarung, 
Tel. Bürgermeister Privat: 06307 1355
www.krickenbach.de

Sonstige amtliche Mitteilungen

Forstamt Kaiserslautern

- Privatwaldbetreuungsrevier Sickingen-

Zuständig für den Privatwald der Gemarkungen Linden, Krickenbach 

und Queidersbach

Revierleiter: Daniel Büffel, Tel. 0152-28850995
E-Mail: daniel.bueffel@wald-rlp.de
Sprechstunde: jeden 1. Donnerstag im Monat, 17.00 - 18.00 Uhr, 

Rathaus Hermersberg, Hauptstraße 15.
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Die Stadt Landstuhl will mit der Enthüllung einer Gedenktafel am 
Gebäude des ehemaligen jüdischen Betsaales ein Zeichen setzen! 
Wir bekennen uns zu unserer Geschichte und machen uns dafür 
stark, dass etwas Derartiges in unserer Stadt nicht mehr geschehen 
kann.
Die Enthüllung findet im Rahmen einer kleinen Gedenkfeier am 09. 
November 2019 um 15:00 Uhr am Haus Kanalstraße 5 statt. Die 
Bevölkerung ist zu dieser Aktion sehr herzlich eingeladen.

Stadthalle Landstuhl

„Evi & das Tier“
Sex, Quatsch & Rock’n’Roll

Freitag, 25. Oktober 2019, 19:30 Uhr

Miss Evi & das Tier sind die Bot-
schafter des burlesken Enter-
tainments. In ihrer Duo-Show 
verwandeln sie mit lässiger 
Grandezza jeden Saal in ein 
Rotlicht getränktes Cabaret á la 
Moulin Rouge.
Die Raumtemperatur steigt 
sofort sprungartig in die Höhe 
und der Zuschauer selbst wird 
ein Teil des pulsierenden Rhyth-
mus, der großen Melodien und 
der magischen Sinnlichkeit von 
Evi & das Tier.
Miss Evi, die Diva aus Fleisch und 
Blut, und Mr. Leu, der geniale 
Freak, ziehen mit ihren Ausnah-
mestimmen das Publikum von 
der ersten Minute an gnadenlos 
in ihren Bann, betören es und 

lassen Tränen des Lachens oder der Rührung fließen.
Miss Evi ist eine Sängerin von außergewöhnlichem Format mit ent-
waffnender Selbstironie und einer unendlich weiblichen Aura. Ihre 
operntrainierte Stimme, mit der sie in höchsten Tönen jubilieren 
oder bluesig wie ein verruchter Vamp klingen kann, ist Drama pur. 
Dabei ist rekordverdächtig, in welcher Rasanz sie von einer mondä-
nen Robe in die nächste wechselt, ebenso wie Mr. Leus bereits legen-
däre Akrobatik-Einlagen am Piano, der dabei alle Register höchster 
Slapstick-Kunst zieht. Jeder Anschlag auf der Klaviatur ist bei Mr. Leu 
ein funkelnder Diamant und seine Stimme beschwört bei „Waltzing 
Mathilda“ wahrlich Himmel und Hölle herauf.
Achtung: Nur für Erwachsene
Vorverkauf: Ticket-Servicebüro Stadthalle Landstuhl Telefon (0 63 71) 
92 34 - 44
alle Reservix Vorverkaufsstellen & alle Rheinpfalz Geschäftsstellen
Ticketpreise: ab 24,90 € inkl. VVK-Gebühr
Abendkassenzuschlag: 2,00 €
Einlass: 18:30 Uhr

Grünabfallsammelstelle Landstuhl
Neue Öffnungszeiten ab April:

Dienstag 17.00 bis 20.00 Uhr
Freitag 14.00 bis 18.00 Uhr
Samstag 10.00 bis 16.00 Uhr
Wir bitten um entsprechende Beachtung.

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung
Wahl des Beirates für Migration und  

Integration der Sickingenstadt Landstuhl
Gemäß § 56 Abs. 3 Satz 1 der Gemeindeordnung findet die für den 
24.11.2019 vorgesehene Wahl des Beirates für Migration und Inte-
gration der Sickingenstadt Landstuhl nicht statt, weil die Zahl der 
zugelassenen Bewerber niedriger ist als die Zahl der zu wählenden 
Mitglieder des Beirates.

Landstuhl, den 15.10.2019
gez. Ralf Hersina, Stadtbürgermeister

Wahlleiter

Sonstige amtliche Mitteilungen

Wochenmarkt der Sickingenstadt 
Landstuhl

Jeden Freitag von 07.00 bis 13.00 Uhr auf dem Lothar - Sander - 
Platz vor der Stadthalle.

Aktuell – Ansprechend – Attraktiv

Stellenausschreibungen
Bei der Sickingenstadt Landstuhl sind im Bereich der kommu-
nalen Kindertagesstätten zum nächstmöglichen Zeitpunkt fol-
gende Stellen zu besetzen:
•	 staatlich anerkannte Erzieher/innen (m/w/d) in Teil- und Voll-

zeit
•	 Reiniger/in (m/w/d) in Teilzeit(4 Stunden wöchentlich)
•	 flexible Vertretungskraft für Reinigungsleistungen (m/w/d) 

als Abwesenheitsvertretung bei Urlaub und Krankheit der 
jeweiligen Stelleninhaberin.

Grundsätzlich erfolgt eine befristete Stellenbesetzung; bei Eig-
nung ist eine Übernahme in ein unbefristetes Beschäftigungsver-
hältnis vorgesehen.
Die Besetzung einer Vollzeitstelle als Erzieher/in erfolgt vorerst 
befristet für die Dauer eines Beschäftigungsverbotes und der 
anschließenden Mutterschutzfrist.
Die Vergütungen erfolgen nach den Bestimmungen des Tarifver-
trages des öffentlichen Dienstes.
Die Sickingenstadt Landstuhl fördert die berufliche Chan-
cengleichheit von Frauen und Männern; Schwerbehinderte 
Bewerber/-innen werden bei gleicher Qualifikation und Eignung 
bevorzugt behandelt.
Ihre schriftliche Bewerbung senden Sie bitte bis spätestens 03.11 
2019 an die Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl Abteilung 
1, Fachbereich Personal und Organisation, Kaiserstraße 49, 66849 
Landstuhl oder per Email an bewerbung@landstuhl.de.

Landstuhl, den 17.10.2019
gez. Ralf Hersina, Stadtbürgermeister

Enthüllung einer Gedenktafel
Die jüdische Gemeinde in Landstuhl richtete mangels einer eigenen 
Synagoge im Haus Kanalstraße 5 einen Betsaal ein, der um 1930 um 
eine Nische für den Toraschrein erweitert wurde. Beim November-
pogrom 1938 wurde der Betsaal von SA-Angehörigen demoliert, die 
Ritualien wurden entwendet, die Häuser und Geschäfte jüdischer 
Bürger wurden zerstört. Die letzten Juden wurden im Oktober 1940 
in das Konzentrationslager Gurs deportiert.
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Sonstige amtliche Mitteilungen

Mittagstisch für Senioren in Linden

von 12.30 Uhr bis 13.00 Uhr im 
Kath. Pfarrheim

Anmeldung 1-(2) Tag(e) im Voraus unter 
0175/1909862 oder 0151/26680841
Täglich frisch zubereitet!
Vor- oder Nachspeise und Hauptgericht für 4,50 EUR
Möglichkeit der Lieferung nach Hause für 5,50 EUR
- Lieferung nach Linden und Krickenbach möglich -
Speiseplan vom 28. Oktober 2019 bis 01. November 2019
Montag: Maultaschen mit Röstzwiebeln und Salatgarnitur

*Milchreis mit Zimt und Zucker*
Dienstag: Hackfleisch-Kartoffel-Pfanne mit Rahmwirsing

*Eis am Stiel *
Mittwoch: Kürbiscremesuppe mit fr. Baguette

*Waffeln mit Obst und Schlagsahne*
Donnerstag: geschlossen
Freitag: geschlossen

Nicole Meier, Ortsbürgermeisterin

Mittelbrunn
Ortsbürgermeister dr. altherr
Sprechstunde nach Vereinbarung

Privatwaldbetreuer Daniel Büffel
Landesforsten Rheinland-Pfalz
Rufnummer: 0152-28850995
E-Mail: daniel.bueffel@wald-rlp.de
Die Sprechstunde findet jeden 1. Donnerstag im Monat in der 
Zeit von 17.00 bis 18.00 Uhr im Rathaus in Hermersberg statt.

Sonstige amtliche Mitteilungen

Einladung
Am Montag, den 28.10.2019 findet um 20.00 Uhr im Gemeindezen-
trum Mittelbrunn eine Nachbesprechung des diesjährigen Schnaps-
brennerfestes statt.
Um rege Teilnahme wird gebeten.

Dr. Walter Altherr, Ortsbürgermeister

Oberarnbach
Ortsbürgermeister Reiner Klein
Sprechstunde nach Vereinbarung
Tel.: 0173/3276772
Email: klein-reiner@gmx.net

Ruftaxilinie 2585 für Oberarnbach
von Wallhalben - über Oberarnbach - nach Landstuhl Bahnhof 
und umgekehrt.
Tel.: 0170/4752835, Anmeldung spätestens 1 Stunde vor Fahrtbe-
ginn.

Öffnungszeiten des Jugendtreffs 
Oberarnbach

Montag von 16.00 bis 18.00 Uhr
Für Kinder und Jugendliche von 6 - 12 Jahren.

Tahnee “Vulvarine”
Samstag, 7. Dezember 2019, 20:00 Uhr

Sie ist wieder da. War sie über-
haupt weg? Wenn ja, dann nicht 
allzu lange. Nach kurzer Pause 
ist sie zurück und präsentiert 
sich in ihrem zweiten Bühnen-
programm gewohnt beschei-
den: Tahnee ist VULVARINE.
Welche Assoziation einem dabei 

auch immer zuerst in den Kopf schießen mag, an der Realität geht sie 
meilenweit vorbei. Denn auch dieses Mal redet die Frau mit den feu-
erroten Haaren so unerbittlich Klartext, dass sie jedes Blatt vor ihrem 
Mund zerfetzt. Ihre Stimmbänder sind ihre Klingen und damit rasiert 
sie gekonnt das weite Feld der Comedy.
In VULVARINE geht es um die eigene Superkraft, Tahnees Meta-
morphose, das Erwachsenwerden und die Grenzen des guten 
Geschmacks. Ihre Bühnenpower treibt ihr Publikum natürlich auch 
dieses Mal in den Intimbereich der Gesellschaft, den es - wie könnte 
es anders sein - nach ein paar Höhepunkten des Humors umso glück-
licher verlässt. Denn in ihrer Offenheit ist Tahnee ebenso gnaden-
los gut wie in ihrer Spielfreude. Und die reißt ihr Publikum von der 
Leichtigkeit der Oberfläche immer wieder mit hinab in die tiefsten 
Abgründe ihrer Gedankenwelt. Kein Thema, keine Parodie ist vor ihr 
sicher. Auch deshalb ist sie die Heldin in einer von Boulevard und 
Influencern weichgespülten Welt. VULVARINE ist gekommen, um die 
Welt zu retten. Mit dem einzigen Mittel, das wirklich hilft: dem lauten 
Lachen eines im besten Sinne „invulvierten“ Publikums, das sich nach 
der Show wieder in viele ganz unterschiedliche Menschen teilt. Und 
die als Helden ihres eigenen Lebens jede Menge Power mitnehmen.
Vorverkauf: Ticket-Servicebüro Stadthalle Landstuhl Telefon (0 63 71) 
92 34 - 44
alle Reservix Vorverkaufsstellen & alle Rheinpfalz Geschäftsstellen
Ticketpreise: ab 28,85 € inkl. VVK-Gebühr.
Einlass: 19:00 Uhr

Linden
Ortsbürgermeisterin Nicole Meier
Sprechstunde nach Vereinbarung, Tel.: 06307/7114
E-Mail: meiernicole@gmx.net
www.gemeinde-linden.de

t

Forstamt Kaiserslautern
- Privatwaldbetreuungsrevier Sickingen-

Zuständig für den Privatwald der Gemarkungen Linden, Krickenbach 
und Queidersbach
Revierleiter: Daniel Büffel, Tel. 0152-28850995
E-Mail: daniel.bueffel@wald-rlp.de
Sprechstunde: jeden 1. Donnerstag im Monat, 17.00 - 18.00 Uhr, 

Rathaus Hermersberg, Hauptstraße 15.

Datenschutz geht uns alle an...

Diskutieren Sie mit uns auf blog.wittich.de zu 
folgenden Themen:

•	 Datenschutz im Verein nach der DSGVO
•	 Datenschutzrichtlinie
•	 Auftragsverarbeitung
•	 Was dürfen wir denn mit den Daten unserer 

Mitglieder machen?
•	 Was darf denn jetzt eigentlich noch ans 
„Schwarze	Brett“	oder	in	die	Vereinszeitung?
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Bekanntmachung  
für die Ortsgemeinde Queidersbach

Umgang mit den Gießkannen auf dem Friedhof
Auf dem Friedhof der Ortsgemeinde Queidersbach kommt es immer 
wieder vermehrt vor, dass Gießkannen und auch die dazugehörigen 
Aufsätze, die von der Ortsgemeinde zur Verfügung gestellt werden 
verschwinden.
Es wird zukünftig darum gebeten, wenn Gießkannen benutzt wer-
den, dass diese vollständig wieder zurück gebracht werden.
Falls die Ortsgemeinde Queidersbach feststellt, dass der Umgang 
weiterhin so bleibt und Gießkannen sowie die Aufsätze verschwin-
den, wird sie entsprechende Maßnahmen ergreifen.

Queidersbach, den 18.10.2019
Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl

66849 Landstuhl
-Friedhofsverwaltung-

Forstamt Kaiserslautern
- Privatwaldbetreuungsrevier Sickingen-

Zuständig für den Privatwald der Gemarkungen Linden, Krickenbach 
und Queidersbach
Revierleiter: Daniel Büffel, Tel. 0152-28850995
E-Mail: daniel.bueffel@wald-rlp.de
Sprechstunde: jeden 1. Donnerstag im Monat, 17.00 - 18.00 Uhr, 

Rathaus Hermersberg, Hauptstraße 15.

Schopp
Ortsbürgermeister benjamin busch
Sprechstunde im Rathaus Mo. 18.00 Uhr bis 18.30 Uhr 
Tel. 0151 46284203, EMail: busch.schopp@t-online.de
www.gemeinde-schopp.de

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung der 
Jagdgenossenschaft Schopp

Die Niederschrift über die Versammlung der Jagdgenossenschaft 
Schopp vom 09.09.2019 liegt in der Zeit von Donnerstag, 24.10.2019 
bis einschließlich Mittwoch, 06.11.2019 bei der Verbandsgemein-
deverwaltung Landstuhl, Kaiserstr. 49, Zimmer Nr. 125, während der 
Dienststunden zur Einsicht durch die Jagdgenossen aus.

Schopp, 17.10.2019
gez. Mohrhardt, Jagdvorsteher

Bekanntmachung
der 1. Nachtragshaushaltssatzung 

des Zweckverbandes zur 
Kommunalwaldbewirtschaftung Holzland für das 

Jahr 2019 vom 23.10.2019
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes zur Kommunal-
waldbewirtschaftung Holzland hat auf Grund von § 7 KomZG i.V.m. 
§ 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBI. 
S. 153) in der derzeit geltenden Fassung folgende 1. Nachtragshaus-
haltssatzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 
Stellenplan

Der Stellenplan wird geändert.
Waldfischbach-Burgalben, den 23. Oktober 2019

gez. Peter Seibert, Verbandsvorsteher

Die Kreisverwaltung hat mit Schreiben vom 04. Oktober 2019 unter 
Az.: I/10/901-11/1. N. 2019-20 mitgeteilt, dass eine staatsaufsichtli-
che Genehmigung nicht erforderlich ist.
Hinweis: Die am 10.09.2019 von der Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes zur Kommunalwaldbewirtschaftung beschlos-
sene Haushaltssatzung wurde im Amtsblatt der Verbandsgemeinde 
Waldfischbach-Burgalben vom, Nr. und im Amtsblatt der Verbands-
gemeinde Landstuhl vom, Nr. öffentlich bekannt gemacht.

Sonstige amtliche Mitteilungen

Monatlicher Seniorennachmittag in 
der Gemeinde Oberarnbach

jeden 1. Dienstag im Monat um 15.00 Uhr in der Arnbachhalle
Nächster Termin: 05.11.2019

Queidersbach
Ortsbürgermeister ralph simbgen
Sprechstunde dienstags 19.00 - 20.00 Uhr oder nach 
Vereinb., Tel. 06371 1300730, Mobil: 0171/5535229,
Mail: ralph-simbgen@t-online.de
www.queidersbach.de

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung
Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses wurden zu einer 
Sitzung eingeladen auf Dienstag, den 29.10.2019, 20:00 Uhr, im 
Rathaus, Schulstraße 2, 66851 Queidersbach.

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1 Satzung über die Festsetzung der Hebesätze der Ortsgemeinde 

Queidersbach
Queidersbach, den 21.10.2019

gez. Simbgen, Ortsbürgermeister

Bekanntmachung
Die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses wurden zu einer 
Sitzung eingeladen auf Donnerstag, den 24.10.2019, 19:00 Uhr, im 
Rathaus, Schulstraße 2, 66851 Queidersbach.

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1 Wahl des Vorsitzenden
Nicht öffentlicher Teil
2 Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses 2017
Öffentlicher Teil
3 Beratung und Schlussbericht

Landstuhl, den 21.10.2019
gez. Simbgen, Ortsbürgermeister

Sonstige amtliche Mitteilungen

Stammessen für Senioren in 
Queidersbach

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
besonders für unsere Senioren in der Gemeinde bietet unser Gäs-
tehaus Felsenkopf von 11.30 Uhr -13.00 Uhr ein günstiges Stam-
messen an.
Stammessen mit Tagessuppe oder Dessert: 5,50 €
Lieferservice: 6,50 €
Zur besseren Planung ist eine Anmeldung mindestens einen 
Tag im Voraus unbedingt nötig.
Anmeldung unter Tel: 06371/9460184 oder 0160-97923268
Speiseplan vom 28. bis 31. Oktober 2019
Montag: Tortellini mit Tomatensoße und frischem Salat, Des-

sert
Dienstag: Nudelsalat mit Hähnchenbrust, Dessert
Mittwoch: Döner mit Hähnchenfleisch, Krautsalat, Tomaten 

und weißer Joghurtsoße, Dessert
Donnerstag: Flammkuchen, herzhaft und süß, mit Marktsalat, 

Dessert
Ralph Simbgen, Ortsbürgermeister
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Stelzenberg
Ortsbürgermeister Fritz geib
Sprechstunde donnerstags von 18.00-19.00 Uhr 
im Mehrgenerationentreff, 
Tel. 06306 992885, Mobil 0171 4425677
www.stelzenberg.de

Sonstige amtliche Mitteilungen
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95. Geburtstag in Stelzenberg

Frau Rosa Asel durfte am Mittwoch den 16. Oktober 2019, im Kreise 
ihrer Familie und mit Gästen ihren 95. Geburtstag feiern. Ortsbürger-
meister Fritz Geib war in zweifacher Vertretung, für die Kreisverwal-
tung, in Vertretung für Dr. Altherr, der urlaubsbedingt verhindert war 
und die Ortsgemeinde anwesend.
Er überreichte einen Präsentkorb der Gemeinde Stelzenberg, und die 
Glückwünsche und ein Präsent des Landkreises.
Frau Ulrike Asel überbrachte Blumen und Glückwünsche des Gesang-
vereins Stelzenberg. Für Frau Asel wünschen wir Weiterhin alles Gute, 
Kraft und Gesundheit!

Fritz Geib, Ortsbürgermeister Stelzenberg

Die Haushaltssatzung liegt zur Einsichtnahme vom 28.10.2018 bis 
einschließlich 06.11.2019 bei der Verbandsgemeindeverwaltung 
Waldfischbach-Burgalben, Zimmer E 23, montags bis donnerstags 
von 8.30 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr mittwochs bis 
18.00 Uhr und freitags von 8.30 bis 13.00 Uhr öffentlich aus.

Waldfischbach-Burgalben, den 23. Oktober 2019
Verbandsgemeindeverwaltung

gez. Lothar Weber, Bürgermeister
Hinweis:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der öffentlichen 
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen, 
wenn die Rechtsverletzung nicht innerhalb eines Jahres nach der 
öffentlichen Bekanntmachung der Satzung schriftlich unter Bezeich-
nung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, geltend 
gemacht worden ist (§ 24 Abs. 6 GemO)

Bekanntmachung
Die Mitglieder des Gemeinderates der Gemeinde Schopp wurden zu 
einer Sitzung eingeladen auf Dienstag, den 29.10.2019, 19:00 Uhr, 
im Rathaus in Schopp, Hauptstraße 13, 67707 Schopp.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1 Einwohnerfragestunde
2 Verpflichtung eines nachrückenden Ratsmitgliedes
3 Nachwahl zu den Ausschüssen
4 Antrag der FWG-Fraktion

hier: Aktueller Stand der Vertragsverhandlungen zur Träger-
schaft der örtl. Kita

5 Vereinfachtes Umlegungsverfahren „Gewerbegebiet-Süd“, 
Ortsgemeinde Schopp
hier: Auftragsvergabe

6 Bekanntgabe einer Eilentscheidung
hier: Sanierung Treppe zwischen der prot. Kirche und der Kita

7 Marktsonntage 2020
8 Standsicherheit der Denkmäler
9 Neuvergabe Grabaushub
10 Bauangelegenheiten
10.1 Bauantrag_Anbau an ein bestehendes Wohnhaus und 

Umbau im Bestand_Zum Rotbrunnen
10.2 Bauantrag_Einsatz eines neuen Fensters_Zum Rotbrunnen
11 Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
11.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
11.2 Mitteilungen der Verwaltung

Schopp, den 21.10.2019
gez. Busch, Ortsbürgermeister

Datenschutz geht uns alle an...
Die DSGVO unterscheidet nicht zwischen öffentlich und nicht-
öffentlich. Somit gelten grundsätzlich sämtliche Vorschriften 
der DSGVO auch für Vereine.

blog.wittich.de
Diskutieren Sie mit uns über dieses Thema!
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Termin zum Vormerken:
Infotreffen Sternsinger am 07.11.19 
um 16.45 -17.15 Uhr, Bücherei
Wir laden herzlich in die Gemeindebücherei im Mehrgenerationen-
treff ein Ihr Stelzenberger Büchereiteam.
Öffnungszeit: Donnerstag von 16.00 - 19.00 Uhr
Telefon: 06306 / 9928955 (nur zu den Öffnungszeiten)
E-Mail Adresse: lesen-in-stelzenberg@gmx.de
67705 Stelzenberg, Kaiserslauterer Str. 3

Trippstadt
Ortsbürgermeister Jens specht
Sprechstunde im Rathaus jeden 2. und 4. Mittwoch 
im Monat von 18.30 bis 19.00 Uhr.
In dringenden Fällen: 0151/53193010.
www.trippstadt.de

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung
Die Mitglieder des Gemeinderates der Gemeinde Trippstadt wurden 
zu einer Sitzung eingeladen auf Dienstag, den 29.10.2019, 19:00 
Uhr, im „Zum Schwan“, Kaiserslauterer Straße 4, 67705 Trippstadt.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1 Einwohnerfragestunde
2 Wahl der Ausschüsse
3 Bau- und Grundstücksangelegenheiten
3.1 Bauvoranfrage_Umbau eines ehemaligen Hotels in ein Wohn-

haus mit 6 Eigentumswohnungen_Neuhof
4 Digitale Dörfer hier: Präsentation
5 Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
5.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
5.2 Mitteilungen der Verwaltung
Nicht öffentlicher Teil
6 Grundstücksangelegenheiten (vorsorglich)
7 Verkauf einer Teilfläche aus Fl.Nr. 1574/23
8 Ankauf Fl.Nr.980/2 am Taubenplatz
9 Grundstücksveräusserung, Friedhofstraße, Flst. 146
10 Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
10.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
10.2 Mitteilungen der Verwaltung

Trippstadt, den 21.10.2019
gez. Specht, Ortsbürgermeister

Sonstige amtliche Mitteilungen

50. Hochzeitstag

Am 10.10.2019 feierte Fam. Seyl im Kreise ihrer Familie ihren 50. 
Hochzeitstag. Ortsbürgermeister Jens Specht sowie der 1. Beigeord-
nete Helmut Celim gratulierten ihnen im Namen der Ortsgemeinde 
Trippstadt und wünschten ihnen noch viele weitere glückliche Ehe-
jahre und viel Gesundheit.

Gemeindebücherei Stelzenberg im 
Mehrgenerationentreff

Nachlese - Lese-Nacht der Sterne 
am 18.10.19

Am letzten Freitag stand die Lese-Nacht unter 
einem besonders guten Stern!
16 KIBÜ-Kinder von 8 bis 11 Jahren waren zum 
Sterne beobachten, Spielen und Lesen gekom-

men. Zuerst wurde zur Stärkung gemeinsam leckere Pizza gebacken 
und verspeist.
Dr. Christian Anders von der studentischen Arbeitsgemeinschaft 
SAGA e.V. der TU hielt als Einstieg einen interessanten Bilder-Vortrag 
zum “Stern von Bethlehem“, bei dem es sich vermutlich um eine 
Begegnung von Jupiter und Saturn gehandelt hat.

(Vorleserunde: Amelie Sattel)

(Sternenbeobachtung: Karin Olle)
Dann ging es zu Fuß zum Aussichtspunkt vor Stelzenberg, wo bereits 
ein Celestron-Spiegelteleskop aufgebaut war. Wir hatten großes 
Glück und alle Kinder und interessierte Erwachsene konnten zwi-
schen den Wolken einige Himmelskörper entdecken. Am Polarstern 
zwischen den Sternbildern Kassiopeia und dem großen Wagen war 
der Doppelstern Mizar zu sehen, wie auch an anderer Stelle der Stern 
Vega in der Leier. Außerdem waren sogar die Windräder bei Helters-
berg gut zu erkennen. Nach der Nachtwanderung und kurzer Stär-
kung fand in der Couchecke
ein kleiner „Book-Slam“ statt, bei dem 7 mutige Kinder nach Stopp-
uhr ihr Lieblingsbuch vorstellten und mit einem kleinen Preis belohnt 
wurden.
Ein herzliches Dankeschön an Dr. Anders und Dr. Becker sowie den 
Helferinnen für die große Unterstützung bei der Durchführung der 
Lesenacht, die allen sehr viel Spaß gemacht hat.
Wir freuen uns sehr, dass es seit 2011 nun wieder eine Sternsinger-
Aktion in Stelzenberg in der Neujahrszeit 2020 geben wird. Mitma-
chen können alle interessierten Kinder ab 8 Jahre.
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Das Forstamt Johanniskreuz (Tel.: 06306-9210-0) bietet entspre-
chende Motorsägenkurse an.. Es wird dringend empfohlen -soweit 
nicht vorhanden- eine private Unfallversicherung abzuschließen.

ich bestelle verbindlich
(ohne Angabe von Telefonnummer und gewünschtem Lieferre-
vier ist keine Bearbeitung möglich)

................................................................................................................................
Vorname, nachname

................................................................................................................................
straße/nr.

................................................................................................................................
Wohnort, Tel.

................................................................................................................................
Lieferrevier

buche Polterholz am Weg:
Langholz baumfallend - Preis: 56,00 €/fm brutto (inkl.7,0% 
MwSt.):
..........................................................................................................Festmeter
eiche/ birke Polterholz am Weg
Langholz baumfallend - Preis: 40,00 €/fm brutto (inkl.7,0% 
MwSt.):
..........................................................................................................Festmeter
nadelholz-gesund Polterholz am Weg
Langholz baumfallend -Preis: 29,00€/fm brutto (inkl.7,0%wSt.)
.........................................................................................................  Festmeter
Zutreffendes bitte unbedingt ankreuzen:
Ich bin im Besitz einer vollständigen „persön-
lichen Schutzausrüstung“

ja O nein O

Ich habe einen Motorsägenlehrgang besucht ja O nein O
Ich lasse das Holz von einem LKW aus dem 
Wald fahren

ja O nein O

Bei „ja“: von Firma: ...........................................................................................
................................................................................................................................
(Falls nein angekreuzt wird, unbedingt name und adresse 
der beauftragten, sachkundigen Person angeben, da 
ansonsten die bestellung nicht berücksichtigt wird)
..............................................................................................name, Vorname
...............................................................................................................adresse
Die umseitigen allgemeinen Bedingungen zum Kauf von liegen-
dem Holz für die nicht gewerbliche Selbstaufarbeitung erkenne 
ich durch meine Unterschrift an. Aufgrund der neuen Daten-
schutzverordnung sind wir verpflichtet, Sie darauf hinzuweisen, 
dass wir Ihre personenbezogenen Daten zum Zweck der Weiter-
verarbeitung speichern

................................................................................................................................
Ort, Datum  Unterschrift
Datum Eingang: Forstamt ............................................................... Revier

allgemeine bedingungen zum Kauf von liegendem Holz für die 
nicht gewerbliche selbstaufarbeitung von Polterholz
1. Eigentumsübergang, Abfuhr: Der Selbstwerber erwirbt das 

Eigentum am gekauften Holz nach Bezahlung. Bearbeitung und 
Abfuhr dürfen erst nach Bezahlung erfolgen. Bei der Abfuhr ist 
diese Vereinbarung zusammen mit einem Nachweis der Bezah-
lung mitzuführen (Quittungsbeleg oder Kontoauszug oder 
Überweisungsträger).

2. Übergabe, Gefahrenübergang: Mit der Bezahlung geht die 
Gefahr des Verlustes, des Untergangs oder der Wertminderung 
auf den Selbstwerber über.

3. Verbot der Weiterveräußerung des Holzes: Das aufgearbeitete 
Holz dient ausschließlich dem Eigenbedarf bzw. die Aufarbei-
tung erfolgt im Rahmen von Nachbarschaftshilfe. Eine Weiter-
veräußerung - auch auf privater Basis - ist ausgeschlossen.

4. Fahrerlaubnis: Der Selbstwerber darf zur Aufarbeitung des Hol-
zes mit seinem Fahrzeug im notwendigen Umfang Waldwege auf 
eigene Gefahr mit einer Geschwindigkeit von höchstens 30 km/h 
befahren. Die Abfuhr des Holzes darf nur an Werktagen erfolgen. 
Die Abfuhr mittels LKW mit Kranbeladung ist zugelassen.

Nachrichten 
anderer Behörden und Stellen

brennholzverkauf im staatswald 
Kaiserslautern

Das Forstamt Kaiserslautern bietet wieder allen Interessierten die 
Möglichkeit, Brennholz als Polterholz für 2020 aus dem Staatswald 
zu erwerben. Die gewünschten haushaltsüblichen Mengen (5 bis 20 
Fm) können über ein Formular bei unseren Revierförstern oder am 
Forstamt Kaiserslautern bis zum 16 Dezember 2019 bestellt werden.
Für die Saison 2019/2020 kann nadelholz für 30,00 € angeboten 
werden. buche für 56,00 €, eiche für 43,00 € und birke für 38,00 € 
je Festmeter( jeweils incl. MWST.)
Dem Wunsch nach Flächenlosen zur eigenen Aufarbeitung von Kro-
nenholz und übrigem Restholz im Bestand kann - wie bisher- nur 
noch bedingt nachgekommen werden. Das Forstamt Kaiserslautern 
ist seit 2013 FSC-zertifiziert (Forest Stewardship Council). Nach den 
geltenden Kriterien muss künftig zur Sicherstellung einer nachhal-
tigen Nährstoffversorgung mehr Restholz auf der Fläche verbleiben. 
Unsere Förster werden deshalb künftig in der Regel nur noch Rest-
hölzer entlang von Wegen in einer Tiefe von 30 m zur Selbstwerbung 
freigeben. Diese Hölzer dürfen nur bis zu einem Durchmesser von 
12 cm aufgearbeitet werden. Das Angebot ist daher sehr begrenzt.
Auch aus Gründen der Arbeitssicherheit wird der Anteil der Flächen-
lose gegenüber Polterholz für Endverbraucher im Staatswald mit-
telfristig auf 10 % gesenkt. Interessenten an Flächenlosen melden 
sich direkt bei ihrem Revierleiter und werden in der Reihenfolge 
ihrer unverbindlichen Anmeldungen berücksichtigt, solange der 
Vorrat reicht. Polterholz wird für alle Kunden aus dem bereich des 
Forstamtes Kaiserslautern in ausreichender Menge zur Verfügung 
gestellt. Bedingt durch die Borkenkäferkalamität und vorhergegan-
gene Sturmschäden können landesweit bestimmte Baumarten und 
Sortimente nur bedingt vermarktet werden. Deshalb erfolgt nur ein 
reduzierter Einschlag dieser Hölzer. Da Brennholz - in der Regel- bei 
der Holzernte nicht als Hauptprodukt anfällt, kann und wird es in 
diesem Jahr -stärker als in den Vorjahren- zu einem revierübergrei-
fenden Ausgleich kommen. Dies wird abhängig von der Nachfrage 
erfolgen.
Auf ein separates Anschreiben mit Bestellformular an bisherige Kun-
den wird -aus Zeit- und Kostengründen- auch dieses Jahr verzichtet. 
Das Bestellformular, die aktuellen Preise, sowie alle Ansprechpartner 
sind auf der Homepage des Forstamtes (www.wald-rlp.de/forstamt-
kaiserslautern) zu finden.
Zuständig für das Forstamt Kaiserslautern in den Verbandsgemein-
den Landstuhl und Ramstein-Miesenbach:
revier Landstuhl, Herr Häffner telefonisch unter 0152 2885 1001
revier steigerhof, Herr Benkel während der Sprechstunde, mitt-
wochs 16.00-17.00 Uhr am Trockenarbeitsplatz „Forsthaus Steiger-
hof“ in Bann
revier Hohenecken, Herrn Böhm telefonisch unter 0152 2885 1003
revier Finsterbrunnen, Frau Pecho: telefonisch unter 0152 2885 
1004;
revier bremerhof, Herr Ehrgott: telefonisch unter 0152 2885 1005
revier rodenbach, Herr Brandenburg: telefonisch unter 0152 2885 
1011
revier neubau, Herr Wahl: telefonisch unter 0152 2885 1012;

brennholzbestellung 2019/2020
staatswald-Forstamt Johanniskreuz

Angeboten wird ausschließlich Polterholz, das an LKW-tauglichen 
Wegen gepoltert worden ist. Polterbrennholz kann nur mit diesem 
Formular bestellt werden.
Die Bestellung muss bis zum 01.12.2019 eingegangen sein. Die Aus-
lieferung erfolgt bis zum 31.05.2020. Die Bestellmengen bei Lang-
holz baumfallend betragen zwischen 5 Festmeter und maximal 20 
Festmeter! Der ausgefüllte Vordruck ist ausschließlich am Forstamt 
oder beim zuständigen Revierleiter abzugeben:
Forstamt Johanniskreuz Hauptstraße 3 67705 Johanniskreuz Fax: 
06306-9210-28
Bestellungsberechtigt sind nur Personen, die im Umgang mit der 
Motorsäge sachkundig sind oder sachkundige Personen zur Aufar-
beitung im Wald einsetzen oder das Holz mit dem LKW aus dem Wald 
abtransportieren lassen. Die Sachkunde ist auf Verlangen nachzuwei-
sen.
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5. Das Arbeiten mit der Motorsäge (einschließlich Schwenkbe-
reich der Motorsäge) ist nur mit persönlicher Schutzausrüs-
tung in Begleitung einer 2. Person zulässig.

6. Außerhalb des Schwenkbereichs der Motorsäge sollte folgende 
Schutzkleidung getragen werden: Gut profilierte Sicherheits-
schuhe, Schutzhelm mit Gehörschutz, Handschuhe.

7. Eine Nichtbeachtung der obigen Regelungen durch den 
Selbstwerber führt zum Ausschluss zukünftiger Polterholz- 
Verkäufe!

5. Helfer und Begleitpersonen: Falls der Selbstwerber Helfer / 
Begleitpersonen einsetzt, stellt er sicher, dass die in den „Bedin-
gungen für die Aufarbeitung von liegendem Holz durch nicht 
gewerbliche Selbstwerber“ enthaltenen Regeln von allen von 
ihm eingesetzten Helfern und Begleitpersonen eingehalten wer-
den.

6. Lagerung von aufgearbeitetem Holz: Aufgearbeitetes Holz 
darf ausschließlich entlang der hierfür bestimmten Wege zwi-
schengelagert werden.

7. Verbot der Befahrung der Waldfläche: Eine Befahrung der 
Waldfläche ist verboten. Ein erforderlicher Holztransport darf 
ausschließlich auf hierfür bestimmten Wegen erfolgen.

Haftungserklärung des Selbstwerbers von Polterholz
Bei der Waldarbeit herrschen besondere Arbeitsbedingungen, die je 
nach Art und Umfang das Tragen einer besonderen Arbeitsschutz-
kleidung zur Vermeidung von Verletzungen erforderlich machen. 
Zur Schutzkleidung gehören: Schutzhelm mit Gesichtsschutz, Gehör-
schutz, Lederhandschuhe, Hose und Sicherheitsschuhe mit Schnitt-
schutzeinlage.
Mit meiner umseitigen Unterschrift bestätige ich, dass ich über die 
Unfallgefahren bei der Selbstaufarbeitung unterwiesen worden bin. 
Ich versichere, die persönliche Schutzausrüstung für Motorsägenar-
beiten zu besitzen und zu benutzen.
Ich erkenne die Weisungsbefugnis des Vertreters des Waldbesitzers 
bei groben Verstößen gegen die Unfallverhütungsvorschriften der 
Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft sowie bei Gefahr in Ver-
zug zu meiner eigenen Sicherheit und der Sicherheit anderer Per-
sonen an. In die Lage des nächsten Rettungspunktes wurde ich 
eingewiesen.
Im Zuge der Selbstaufarbeitung werden von mir keine betrieblichen 
Arbeiten für den Forstbetrieb erledigt. Dasselbe gilt auch für die von 
mir eingesetzten Helfer. Ich verpflichte mich, meine Helfer über den 
vollständigen Inhalt dieser Erklärung zu informieren.
Der Selbstwerber haftet für alle durch ihn oder seine Helfer im 
Rahmen der Selbstaufarbeitung und der Abfuhr des gekauften 
Holzes vorsätzlich oder fahrlässig verursachten Schäden. Dies 
gilt auch im Verhältnis des Selbstwerbers und seiner Helfer 
untereinander.
Jegliche Haftung des Waldbesitzers für Schäden, die dem Selbst-
werber oder einem seiner Helfer im Rahmen des Einsatzes ent-
stehen, wird ausgeschlossen. Dies gilt nicht für Verletzungen 
von Leben, Körper und Gesundheit sowie andere Schäden, die 
auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen.
Bedingungen für die nicht gewerbliche Aufarbeitung von Polter-
holz durch Selbstwerber
1. Folgende Personen sind von der Arbeit mit der Motorsäge oder 

anderen gefährlichen Forstarbeiten ausgeschlossen:
Personen mit körperlichen oder geistigen Mängeln, Jugendliche 
unter 18 Jahren, Werdende Mütter, Alkoholisierte Personen.

2. Die Aufarbeitung und Abfuhr des gekauften Holzes darf 
in folgenden Situationen nicht durchgeführt werden: Vor 
Tagesanbruch und nach Eintritt der Dämmerung, bei Gewit-
tern und starkem Wind, bei Sichtbehinderung, in Alleinar-
beit (ständige Sicht- oder Rufverbindung zu einer anderen 
Person erforderlich), an Sonn- und Feiertagen.

3. Beim Einsatz von Motorsägen ist insbesondere zu beachten: 
Zum Schutz von Gesundheit und Umwelt dürfen Motorsägen 
im Staats- und Gemeindewald nur mit benzolfreiem Sonder-
kraftstoff betrieben werden. Im Staats- und Gemeindewald darf 
nur Biokettenöl mit dem Umweltschutzzeichen „Blauer Engel“ 
zum Einsatz kommen. Die Verwendung von Altölen zur Ketten-
schmierung ist verboten und strafbar. Die Motorsäge ist beim 
Anwerfen sicher abzustützen und festzuhalten, keine Eisenkeile 
verwenden, beim Entasten die Motorsäge möglichst abstützen, 
nicht mit der Schwertspitze sägen, auf unter Spannung stehende 
Äste achten.

4. Der Selbstwerber hat sich so zu verhalten, dass seine Sicher-
heit und die seiner Helfer gewährleistet ist: Bei allen Arbeiten 
auf einen sicheren Stand achten, Maschinen, Geräte und Werk-
zeuge fachgerecht handhaben, in Stand setzen, transportieren 
und abstellen. Bei allen Arbeiten mit Maschinen, Geräten und 
Werkzeugen einen ausreichenden Abstand zu anderen Perso-
nen einhalten (z. B. Schwenkbereich der Motorsäge ca. 2 m), 
darauf achten, dass beim Spalten Eisen nicht mit Eisen getrieben 
wird. Zulässig ist nur Werkzeug, das sich in einwandfreiem und 
betriebssicherem Zustand befindet.

Blumenhaus Becker 
Hauptstr. 43 · 67707 Schopp · Tel. 06307-1811 

Öffnungszeiten zu Allerheiligen 
Mo. - Fr. 9 - 13 Uhr und 14 - 18 Uhr

Sa. 9 - 16 Uhr 
01. Nov. von 10 - 12 Uhr

Beilagenhinweis

Wir bitten unsere Leser um beachtung!

Unsere dieswöchige Ausgabe enthält eine Teilbeilage
NORMA Lebensmittelfilialbetrieb.

Beilagenhinweis

Wir bitten unsere Leser um beachtung!

Unsere dieswöchige Ausgabe enthält eine Teilbeilage
Immo Team Jakob.
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See nland erleben
Buchenberg · Sulzberg · Waltenhofen · Weitnau

Hier geht‘s zu 
unserer Seite

Klare Naturseen
Landleben pur
zentrale Lage
gemütliche Unterkünfte
großes Wanderwegenetz

Fordern Sie gleich Ihren
gratis Prospekt mit
Wandervorschlägen an!

AllgäuerSeenland.de

Rathausplatz 4 
87477 Sulzberg

Tel. 08376/920119 
Fax 08376/920140

Fragen Sie uns einfach! 
Ihr persönliches Angebot erhalten Sie hier:
beilagen@wittich-foehren.de

Salat-Bar
"Salat-Oase“

NeuerOffNuNg
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Flyer
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Prospekt

RAn An dIe BeIlAgen!

...wir kennen uns damit aus!
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Broschüre

mit uns kommen Sie gut an!

egal ob Prospekte, Flyer, Broschüren -
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Heckenschnitt, Baumfällung, Gartenarbeit 
(auch in Risikolagen) sowie alle haus- und gartennahen Arbeiten, 

preiswert, pünktlich und professionell, inkl. Entsorgung, 
Zaunbau, Rasen verlegen und mähen.

Tel.: 01 76 / 64 83 87 90

Gartenarbeiten, Heckenschnitt, Baumfällung
(auch in Risikolagen) sowie alle haus- und gartennahen Arbeiten 

preiswert + pünktlich + professionell, inkl. entsorgung

Tel.: 0176 / 84 49 03 20 od. 06303 / 8 17 14 77

Ihre Ansprechpartner vor Ort

www.wittich.de
Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Gebietsverkaufsleiterin
Mobil:  0151 16305407
Fax: 06303 1283
d.heinen@wittich-foehren.de

Doris Heinen-Böttcher

Gebietsverkaufsleiter
 Mobil: 0151 16305416
 Tel.: 06303 2844
 Fax: 06303 1283
r.anspach@wittich-foehren.de

Rudi Anspach

Wir beraten Sie gerne
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ev. Freikirche - Calvary Chapel
Kindsbach, Industriestr. 50
Im Internet finden Sie uns unter: www.cck-town.org
Unser Gottesdienst (Englisch/Deutsch) findet jeden Sonntag um 
11.00 Uhr statt. Wir würden uns über Ihren Besuch sehr freuen.

Prot. Kirchengemeinde Hauptstuhl
donnerstag, 24.10.2019
19.30 Uhr: Flötengruppe „Atemlos“ in der Bruchmühlbacher Kirche
Freitag, 25.10.2019
18.30 Uhr: Kirchenchor nach Absprache
sonntag, 27.10.2019
09.00 Uhr: Gottesdienst, gehalten von Vikarin Katharina Küttner
dienstag, 29.10.2019
16.30 Uhr: Präparandenstunde in Bruchmühlbach
donnerstag, 31.10.2019
19.00 Uhr: Gottesdienst zum Reformationstag in Bruchmühlbach
Prot. Pfarramt bruchmühlbach, Eichenhübel 14, 66892 Bruchmühl-
bach
Tel. 06372-6761, Fax 06372-508603, e-mail: pfarramt.bruchmuehl-
bach@evkirchepfalz.de
Pfarrer Risser ist erreichbar unter Telefon 06372-6761.
Stellvertretender Vorsitzender des Presbyteriums in Hauptstuhl ist 
Herr Schumacher, Tel. 7593.
Das Pfarrbüro ist montags von 8 bis 12 Uhr und mittwochs von 10 bis 
12 Uhr besetzt.

Prot. Pfarramt mittelbrunn
Freitag, 25.10.
15:00 Uhr Konfirmandenunterricht Gruppe Gerhardsbrunn.
16:00 Uhr Konfirmandenunterricht Gruppe Obernheim.
16:00 Uhr Konfirmandenunterricht Gruppe Mittelbrunn.
17:00 Uhr Konfirmandenunterricht Gruppe Martinshöhe.
samstag, 26.10.
10:30 – 12:30 Uhr Monatlicher Kindergottesdienst im Gustav-Adolf-
Haus in Mittelbrunn. Mit Mittagessen!
sonntag, 27.10.
09:30 Uhr Gottesdienst mit Vorstellung der Konfirmanden in Ger-
hardsbrunn
10:30 Uhr Gottesdienst mit Vorstellung der Konfirmanden in Lang-
wieden.
donnerstag, 31.10.
19:00 Uhr Feier des Reformationstages in Mittelbrunn.
Unser Luther wird wieder aus seinem Fenster steigen und sich mit 
uns über unsere Erlebnisse bei den Lutheranern in Braunschweig 
unterhalten. Vielleicht erfahren wir auch was er von Greta hält.
Pfarrerehepaar Nolte ist jederzeit für Sie zu sprechen.
Kirchenstraße 12 a, 66851 Mittelbrunn, Tel: 06371/17246

Prot. Pfarramt Landstuhl-stadt
Landstuhl

sonntag, 27. Oktober
9.30 Uhr: Gottesdienst in der Stadtkirche
dienstag, 29. Oktober
15.30 Uhr: Präparandenstunde
16.30 Uhr: Konfirmandenstunde
20.00 Uhr: Kirchenchor-Probe
Kirchenchor Landstuhl-stadt
Der Prot. Kirchenchor probt wöchentlich dienstags von 20.00 Uhr bis 
22.00 Uhr im Prot. Gemeindehaus Landstuhl (Vordere Fröhnstr. 5). 
Neue Sängerinnen und Sänger sind herzlich eingeladen!

Kindsbach
donnerstag, 24. Oktober
keine Präparanden- und Konfirmandenstunde 20.00 Uhr: Chorprobe 
Ökumenischer Chor
sonntag, 27. Oktober
10.30 Uhr: Gottesdienst in der Prot. Kirche Kindsbach
Ökumenischer Kirchenchor
Der Ökumenische Kirchenchor probt donnerstags ab 20.00 Uhr im 
Gemeindesaal in der Marktstraße 14. Mitsänger gesucht: Wer Inter-
esse an der Teilnahme hat, ist herzlich zu den wöchentlichen Proben 
eingeladen!

Kerwe
Da unsere Straußbuwe in den Wochen vor der Kerwe alle Hände voll 
damit zu tun hatten, einen großen Kerwestrauß zu „knibbeln“, haben 
die Messdiener eine kleine Version für die Kirche angefertigt. Es 
wurde ein 2m langer Stamm, Stroh, Bänder und Bindedraht besorgt 
und am 12. Oktober haben sich viele der Messdiener getroffen und 
fleißig an ihrem Kerwestrauß gearbeitet.
Viele Hände haben Bänder gemischt, geknotet und befestigt. Alle 
waren mit großem Engagement und Eifer bei der Sache.
Und am Sonntagmorgen war es soweit: Während des Kirchweih-Got-
tesdienstes, bei dem auch die Straußbuwe anwesend waren, wurde 
der große Kerwestrauß und der kleinere Meßdiener-Kerwestrauß 
durch unseren Kaplan Praveen geweiht. Am Ende des Gottesdiens-
tes ließen die Straußbuwe nach kurzer, aber kluger Ansprache unter 
dem Beifall der Gottesdienstbesucher die Kerwe hochleben.
Die Messdiener dachten selbstverständlich daran, ihre selbst gestal-
teten T-Shirts unter ihren Gewändern zu tragen. Damit wurde der 
Tradition Kirchweih ein modernes, buntes und jugendliches Erschei-
nungsbild gegeben.
Wir bedanken uns herzlich bei Allen, deren Unterstützung zum Gelin-
gen beigetragen hat, sei es mit der Spende des Materials oder -vor 
allen Dingen- dem Mitbringen der benötigten Zeit.
Die Queidersbacher Messdiener

Kath. Kirche st. bonifatius in der Pfarrei 
Heiliger Franz von assisi

Herzliche einladung zu unseren gottesdiensten und Veranstal-
tungen
25.10.2019, 19:00 h Rosenkranzgebet für den Frieden
27.10.2019, 11:00 h Gottesdienst in Krickenbach
01.11.2019, 10:00 h Amt zu Allerheiligen mit anschl. Gang zum Fried-
hof mit Segnung der Gräber. Wir beten für alle, die seit November 
2018 verstorben sind und stellen Kerzen auf ihre Gräber. Das können 
gerne die Angehörigen übernehmen.
03.11.2019, 11:00 h Amt
gemeinsames essen der senioren schließt sich an
Am 3. November laden wir alle Senioren und die Betreuer zum 
gemeinsamen Essen ein. Es wird einfach alle nach dem Gottesdienst 
mit in die Eichwaldstube zu nehmen. Wer abgeholt werden möchte, 
ruft bitte an: Tel. 4058.
seniorennachmittag
4. November 2019, 14:30 Uhr treffen wir uns wieder zum gemütli-
chen Kaffeenachmittag, zum Beten, Singen und Plaudern. Auch hier 
gilt: Sie werden gerne abgeholt - Anruf genügt!
Kirchenchor lädt ein - gloria in excelsis deo!
Am 4. November beginnen die Proben für die Christmette. Geben 
Sie sich einen Ruck, kommen Sie, um mit Ihrer Stimme zum Lob Got-
tes beizutragen und den Gottesdienst musikalisch mit zu gestalten. 
Schöne neue Lieder und bekannte werden eingeübt. Die Proben 
beginnen um 18:45 Uhr und dauern eine knappe Stunde, diese Zeit 
kann man leicht aufbringen. Bringen Sie auch Freunde und Bekannte 
mit, es lohnt sich.
die kath. erwachsenenbildung bietet an:
Töpfern: 3 Samstage, 26.10.2019, 9.11.2019 und 16.11.2019, jeweils 
von 10 bis 13 Uhr. Ein Einzeltermin kostet 13,50 €, die 3 Tage zusam-
men 40,-- €.
Leiterin: Frau Monika Meckler, Kaiserslautern
Anmeldung bei Rebecca Stauder, Tel. 06307/6221 oder rebelchen@t-
online.de
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Bürozeiten im Pfarramt (Frau Müller)
Das Pfarrbüro ist vom 23.10.19 bis 6.11.19 nicht besetzt.
Für Gespräche und Ihre persönlichen Anliegen bin ich - soweit es mir 
möglich ist - immer da. Bitte sprechen Sie mir auch auf die Sprach-
box, damit ich Sie zurückrufen kann. Warten Sie bitte das 7. Klingel-
freizeichen ab, bis die Sprachbox Ihre Nachricht aufzeichnen kann.
Kontakt: Prot. Pfarramt, Waldstr. 12, 67707 Schopp, Tel. 
06307/395, e-mail: pfarramt.schopp@evkirchepfalz.de.
Unsere Kirchengemeinde im Internet unter: www.kirchen-kl.de

Evangelisch-Freikirchliche  
Gemeinde (Baptisten)

Im Internet finden Sie uns unter: www.baptisten-landstuhl.de
Die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde (Baptisten) Landstuhl, Am 
Rathaus 5, Tel. 06371-2059, lädt ganz herzlich zu folgenden Veran-
staltungen ein:
Hausbibelkreise: Gespräche über der Bibel, Austausch und Gebete. 
- Montags in Waldmohr um 19.30 Uhr. (Trent Fox: 06373-8967029),
Spieltreff „KIDS-CLUB“: Der Kids-Club findet an jedem Schul-Mitt-
wochnachmittag von 16.00 bis 17.30 Uhr im Untergeschoss des 
Gemeindezentrums statt, - Der ultimative Nachmittag für alle 6 bis 
10-Jährigen mit viel Spaß, Spiel und Spannung! - Bringt auch eure 
Freunde mit! (Tobias Lyding, Tel.06372-806663)
Gottesdienste: sonntags 10.00 Uhr Gottesdienst und parallel Kin-
dertreff. - Am ersten Sonntag des Monats jeweils mit Abendmahl, 
Kurzpredigt und der Möglichkeit für alle, sich persönlich zu äußern 
und zu beten. -
Jahreslosung für 2019: Suche Frieden und jage ihm nach! Psalm 
34,15
Monatsspruch Oktober: Wie es dir möglich ist: Aus dem Vollen 
schöpfend - gib davon Almosen! Wenn dir wenig möglich ist, fürchte 
dich nicht, aus dem Wenigen Almosen zu geben! Tobias 4,8

Prot. Kirchengemeinde  
Schopp-Linden-Krickenbach
Konzert mit „Naschuwa“ in Schopp

„Naschuwa“ bedeutet umkehren, sich hinwenden, sich interessieren. 
Diese Offenheit, dieses Interesse an der jüdischen Musik und der 
jüdischen Kultur zeigte sich in jedem einzelnen Beitrag beim Konzert 
von „Naschuwa“ am 18. Oktober 2019 in der Prot. Kirche Schopp. Das 
Repertoire der vier Musiker um den ehemaligen Rodalbener Gemein-
depfarrer Matthias Helms umfasste jiddische und hebräische Lieder 
sowie mitreißende Klezmer-Musik. Die Musikgruppe führte die ca 
100 Besucherinnen und Besucher der sehr gut gefüllten Schopper 
Kirche kurzweilig und lehrreich durch das Programm und lehrte sie 
sogar ein wenig Jiddisch, das mit Begeisterung aufgenommen und 
nachgesprochen wurde.

Prot. Kirchengemeinde  
Schopp-Linden-Krickenbach

Pascal Katzschke als Schopper Ersatzpresbyter 
eingeführt

Im Schopper Gottesdienst am Sonntag, 20. Oktober wurde Pascal 
Katzschke von Pfarrer W.Hust in seine neues Amt als Schopper Ersatz-
mitglied für das erweiterte Presbyterium (Kirchenvorstand) einge-
führt. Nach dem Wegzug und damit Ausscheiden von Eva-Maria Breit 
freuen wir uns sehr, dass Pascal Katzschke sich für dieses Amt zur 
Verfügung stellt.

Ev. Kirchengemeinde Trippstadt-
Stelzenberg-Mölschbach

Gottesdienste am 27. Oktober 2019 - 19. Sonntag nach Trinitatis
Wir laden herzlich ein zu unseren Gottesdiensten:
Mölschbach: 9.15 Uhr Gottesdienst
Trippstadt: 10.30 Uhr Gottesdienst
Kollekte: für die eigene Gemeinde
Gottesdienst im Wohnstift: Samstag, 26. Oktober, 16 Uhr
Termine in Trippstadt, im Ev. Gemeindehaus
Kirchenchor: dienstags, 19.30 Uhr
Frauenkreis: Donnerstag, 24. Oktober, 14.00 Uhr: Ute Keller berich-
tet über die Indienhilfe Trippstadt Nalam e.V.
Posaunenchor: donnerstags, 19.00 Uhr
Termine in Stelzenberg, im Kirchensälchen
Frauenkreis: 30. Oktober, 13.30 Uhr
Gitarrenkreis: donnerstags, 18 Uhr
Termine in Mölschbach, im Ev. Gemeindehaus
Frauenkreis: freitags, 19.30 Uhr
Kontakt: Pfrn. Astrid Grob, Steiggasse 4, 67705 Trippstadt
Telefon: 06306 - 329, Email: pfarramt.trippstadt@evkirchepfalz.
de
Pfrn. Astrid Grob erreichen Sie von Dienstag bis Samstag unter der 
Telefonnummer 06306-329 oder im Pfarrhaus. Außerhalb der Büro-
zeiten bitte auf den Anrufbeantworter sprechen, er wird regelmäßig 
abgehört.

„Blech pur“ in der Pauluskirche 
Landstuhl-Atzel

Die protestantische Kirchengemeinde Landstuhl-Atzel lädt am Sams-
tag, 09. November 2019, 17 Uhr zu einem weiteren Konzert mit dem 
bekannten Westpfälzer Blechbläserconsort „Blech pur“ in die Paulus-
kirche ein.
„Blech pur“, das sind Musikerinnen und Musiker aus dem Großraum 
Westpfalz, die sich 1993 unter der Leitung von Bernd Jörg zu einem 
Blechbläserensemble zusammengefunden haben.
Mit 4 Trompeten, 4 Posaunen, Horn und Tuba spielen sie Literatur, die 
von barocker Bläsermusik bis hin zu modernen Arrangements reicht.
Eine Bereicherung in jedem Programm ist die seit 2001 mitwirkende 
Sängerin Evelyn Heil. Sie singt bekannte Gospels und Welthits aus 
Film und Musical, welche speziell für „Blech pur“ arrangiert wurden.
Mittlerweile kann das Ensemble auf zahlreiche Auftritte zurückbli-
cken, beispielsweise Konzerte auf der Landesgartenschau in Kaisers-
lautern, im SWR, im Rosengarten Zweibrücken, im Haus des Bürgers 
in Ramstein-Miesenbach, im Volkspark Kaiserslautern und in mehre-
ren Kirchen im Umkreis.
Der Eintritt ist frei. Es wird um eine Spende gebeten. bor.

Prot. Kirchengemeinde  
Schopp-Linden-Krickenbach

Gottesdienste zum 19. Sonntag nach Trinitatis
Wochenspruch: „Heile du mich, Herr, so werde ich heil; hilf du mir; so ist 
mir geholfen.“ (Jeremia 17,14)
Sonntag, 27. Oktober 2019:
9.30 Uhr Queidersbach, Rathaus
10.30 Uhr Krickenbach
Im Gottesdienst in Krickenbach werden die neuen Präparand/innen 
der Gemeinde vorgestellt.
1. Vorbereitungstreffen Krippenspiel Schopp
Alle Kinder (ab 5 Jahren) und Jugendliche
sind herzlich eingeladen, den Familiengottesdienst
an Heiligabend mit uns zu gestalten. Wir wollen allen Kindern aus 
Schopp und Umgebung die Botschaft der Heiligen Nacht durch ein 
kleines Krippenspiel verkünden.
Kommt einfach zum 1. Vorbereitungstreffen
am Freitag, 25. Oktober 2019, von 16.00 bis ca. 17.00 Uhr,
in den Prot. Gemeinderaum Schopp (unterhalb der Kirche)!
Für Rückfragen und verbindliche Anmeldungen vorab dürft Ihr Euch 
gerne an uns wenden:
Annette Bold (Tel. 0 63 07 - 99 31 30)
Sonja Müller (Tel. 0 63 07 - 5 22 90 95)
Uschi Speßhardt (Tel. 0 63 07 - 12 36)
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Bürgersprechstunde 
Landtagsabgeordneter 
 Daniel Schäffner, SPD

Der Landtagsabgeordnete Daniel Schäffner bietet jeden Montag von 
09.00 bis 10.00 Uhr und jeden Freitag von 11.00 bis 12.00 Uhr in der 
Ludwigstr. 2 (Villa Dahl) in Landstuhl eine Bürgersprechstunde an 
(wir bitten um telefonische Voranmeldung).
Das Bürgerbüro erreichen Sie unter der Nummer 06371 / 94 68 774. 
Gerne kann der Termin auch, nach ihren Wünschen, an einem ande-
ren Ort stattfinden.

Mit Anita Schäfer im Gespräch
Die CDU-Bundestagsabgeordnete Anita Schäfer bietet Bürgerinnen 
und Bürgern Sprechstunden in ihrem Wahlkreisbüro, Luisenstraße 
39, in Pirmasens an. Auf Wunsch können einzelne Gespräche auch 
an einem anderen Ort stattfinden. Zwecks Terminkoordination wird 
um Anmeldung unter der Telefonnummer 06331 / 283529 oder per 
E-Mail an anita.schaefer.wk@bundestag.de gebeten.

Prot. Kirchengemeinde  
Schopp-Linden-Krickenbach

Herbstkirche in Linden - ein herzliches Dankeschön!
Im Namen der Prot. Kirchengemeinde danke ich allen freiwilligen 
Helferinnen und Helfern, die das köstliche Mittagessen und die 
üppige Kaffeetafel zur Herbstkirche in Linden am 20. Oktober vor-
bereitet und mitgestaltet haben. Vielen Dank auch für Ihre Kuchen-
spenden! Über Ihren zahlreichen Besuch und Ihre Verbundenheit zu 
unserer Kirchengemeinde haben wir uns sehr gefreut!

Essen an Allerheiligen in Oberarnbach
Seit vielen Jahren ist die Arnbachhalle in Oberarnbach an Allerheili-
gen zur Mittagszeit bis auf den letzten Platz gefüllt. Auch in diesem 
Jahr findet am Freitag, 01. November, ab 11.30 Uhr, in der „guten 
Stube“ Oberarnbachs das traditionelle Mittagessen „rund ums 
Schwein“ statt. Das Angebot umfasst Wellfleisch, Bratwürste bezie-
hungsweise Hausmacher mit Sauerkraut und Brot. Am Nachmittag 
gibt’s Kaffee und Kuchen. Herzliche Einladung!
bor.

Sonstige Mitteilungen

Bürgersprechstunde des 
Landtagsabgeordneten  

Thomas Wansch, SPD
Der SPD-Landtagsabgeordnete Thomas Wansch bietet Bürgerinnen 
und Bürgern Sprechstunden in seinem Wahlkreisbüro, Im Pferch 18 
in Sembach an.
Zwecks Terminkoordination wird um Anmeldung unter der Telefon-
nummer 06303/924337 oder per Mail an Thomas.Wansch@spd.land-
tag.rlp.de gebeten. Bürozeiten sind von Montag bis Freitag 8.00 Uhr 
bis 13.00 Uhr.

Jetzt online buchen 
und gestalten:
anzeigen.wittich.de

Farbanzeigen fallen auf!
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Umtauschgarantie
ohne Wenn und Aber

Schnelle Lieferung mit DHL
in 1-2 Werktagen

Top-Bewertungen
4,9/5 Sterne bei Trustpilot

Bester Fachhändler
Spanien 2019

Sie erhalten 6 Weine aus Spanien � 0,75l/Fl. und zwei Gläser von Schott Zwiesel gratis dazu. Sollte ein Wein ausverkauft sein, behalten wir 
uns vor, Ihnen automatisch den Folgejahrgang oder einen mindestens gleich- oder höherwertigen Wein beizufügen. Den aktuellen Inhalt 
Ihres Pakets fi nden Sie unter www.vinos.de/spitzenwein. Dieses Angebot ist gültig, solange der Vorrat reicht. Versandkostenfrei innerhalb 
Deutschlands. Preise verstehen sich inklusive MwSt. Ihr Spanien-Wein-Spezialist Nr. 1: Wein & Vinos GmbH, Knesebeckstraße 86, 
10623 Berlin, Tel. 0800 31 50 60 8 (Mo-Fr 8-18 Uhr, S� 10-15 Uhr), zertifi zierter Bio-Fachhändler (DE-ÖKO-037).

Online: vinos.de/spitzenwein  Artikelnummer: 28540

GRATIS

6 Spitzen-Weine
zum halben Preis

JETZT VERSANDKOSTENFREI BESTELLEN: vinos.de/spitzenwein

29,90 €
6,64 €/l

statt 59,70 €

6 Flaschen +
2 Gläser

Ihr ROTWEIN�PAKET beinhaltet:
Faustino Tinto Crianz� 2016    
Kräftig, elegant und frisch. 7,95 €

Palador Crianz� 2016            
Perfekt gereifte Rioja-Crianza. 15,95 €

Clos Lupo Reserv� 2015   
Fruchtige und aromatische Reserva. 6,95 €

Enrique Mendoza Shiraz 2017 
Kräftig-würzig mit viel Charme. 14,95 €

Capote 2018
Temperamentvoll und mediterran. 5,95 €

Dos Puntos Tinto Organic 2018 
Beliebtester Bio-Rotwein. 7,95 €

50%
GEGENÜBER DEM

EINZELKAUF

SIE SPAREN

GRATISGRATIS

��
Suckling

��
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Essen & Trinken

  

Deine Ausbildung, Dein Leben: Atemberaubend!
Die Corning GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Corning Inc. 
(N.Y.,USA), eines weltweit agierenden High-Tech-Unternehmens. 
Seit 30 Jahren beliefern wir aus unserem Kompetenzzentrum in 
Kaiserslautern europäische und globale Märkte mit Produkten für 
die mobile Abgasnachbehandlung. In Millionen von Fahrzeugen 
helfen unsere Produkte dabei, die Welt zu einem gesünderen und 
lebenswerten Ort zu machen, damit wir die atemberaubenden Mo-
mente des Lebens genießen können. 

Als TOP-Arbeitgeber der Region bilden wir in folgenden Berufen aus:
· Elektroniker
· Fachkraft für Lagerlogistik
· Industriekaufmann
· Industriemechaniker
· Maschinen- und Anlagenführer
· Mechatroniker
·  Kooperative Studienmodelle (Elektrotechnik)

Bist Du bereit Deinen Platz in unserem globalen Profi -Netzwerk einzunehmen? 
Neben langfristigen Karriereperspektiven bieten wir ebenfalls Praktika, Abschlussarbeiten sowie Werkstudententätigkeiten an. 

Dann sende Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an:
Corning GmbH · Christian Reichert · Carl-Billand-Str. 1 · 67661 Kaiserslautern · Ausbildung@Corning.com · Telefon 0631 3525 - 0

Weitere Informationen unter www.corning.de oder über nebenstehenden QR-Code.

Gala-Bau Löffel
Am Riedweg 9, 67822 Niederhausen
•	Gartengestaltung/-pflege	•	Obstbaum-	und
			Strauchschnitt	•	Wurzelsanierung/Wurzelfräsen
•	Baumfällungen/Gutachten
Telefon	u.	Fax	06362-3274	oder	0175-1626190

*Ein freibleibendes Restwertleasingangebot der PSA Bank Deutschland 
GmbH, Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg. Für einen PEUGEOT 2008 
PureTech 110 81kW bei 5.500U/min (110PS bei 5.500U/min), Benziner 1.199 
cm3, Anschaffungspreis (UVP): 23.470,-€, Leasingsonderzahlung 0,-€; Net-
todarlehensbetrag: 17.290,-€; Laufzeit 48 Monate; (Anzahl) x mtl. Leasing-
raten à 165,-€; effektiver Jahreszins 3,10%; Sollzinssatz (fest) p. a. 3,05% 
(gebunden für die gesamte Laufzeit); Gesamtbetrag 19.019,47€;  inkl. Über-
führung; Laufleistung 10.000 km/Jahr. Widerrufsrecht nach §495 BGB. Über 
alle Detailbedingungen informieren wir Sie gerne. Änderungen & Irrtümer 
vorbehalten!

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 6,0; außerorts 
4,4; kombiniert 5,0; CO2-Emission (kombiniert) in g/km; 
114; CO2-Effizienzklasse: B. Nach vorgeschriebenen Mess-
verfahren in der gegenwärtig geltenden Fassung.

Kaiserslautern • 0631 35169-0
Im Haderwald 17-21
Pirmasens • 06331 8774-0
Texas Avenue 5

autohaus-schwinn.de

0€ ANZAHLUNG
DIREKT VERFÜGBAR
SOLANGE DER VORRAT REICHT

MOTION & e-MOTION

€ 165,- mtl.* Abb. enthält ggf. Sonderausstattung

Leasingrate für den PEUGEOT 2008 SIGNATURE PURETECH 110
• Multifunktionaler Touchscreen • Rückfahrkamera • Sitzheizung vorne 
• Licht -& Regensensor • Berganfahrhilfe • Multifunktions-Lederlenkrad

WIR RÄUMEN DEN HOF
VERSCHIE. FARBEN, MOTOREN UND AUSSTATTUNGEN

Anzeige aufgeben: anzeigen@wittich-foehren.de
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Stellenmarkt
aktuell Anzeige aufgeben:

anzeigen.wittich.de

WeitereStellenangebote online unter:wittich.de/jobboerse
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Freundin gesucht
Ich, weiblich, 52 Jahre, suche eine nette Gesellschafterin, mit der 
ich gemeinsame Unternehmungen, wie Kino usw. tätigen kann.

Bei Interesse unter 06371 - 50577

Zuverlässige Reinigungskräfte  
für amerikanische Schule in Ramstein gesucht. 

Teilzeit ab 15:00 Uhr  
CE GmbH · Tel.: 0176 53 46 2980

HAUSHÄLTERIN 
nach Linden in Festanstellung gesucht

Telefon: 01 76 - 84 08 90 19

Hier finden Sie ...  
Ihren neuen Job oder eine  
Perspektive. Im Stellenmarkt  
Ihres Mitteilungsblattes!

Oder direkt online bewerben: wittich.de/jobboerse

Gartenarbeiten, Baumfällung, Heckenschnitt 
(auch in Risikolagen) sowie alle haus- und gartennahen Arbeiten 

preiswert + pünktlich + professionell, inkl. Entsorgung.
Fa. Hajdarmataj | Tel.: 0176 62410827 | 0631 6257931

Dienstleistungen aller Art und Abriss (Mulcharbeiten)
Deutsches Forst-Service-Zertifikat

• Baumfällungen • Heckenschnitt • Mäh- und Baggerarbeiten
(auch in schwierigem Gelände) mit Entsorgung • Abrollcontainer 

Telefon 01 73 / 3 41 45 50 oder 01 57 / 30 09 53 79 Fa. Afrim Bytyqi

Jetzt online buchen 
und gestalten:
anzeigen.wittich.de

Farbanzeigen fallen auf!
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Umstellprämi
e

Jetzt bis 

zu 500 Euro 

sichern!

Jetzt von Öl auf Erdgas von Pfalzgas umstellen!  
Infos zu allen Förderprogrammen auf pfalzgas.de  
oder unter 0800 60 40 268
Die Umstellprämie gilt bei Heizungsumstellung von einem anderen Energieträger auf Erdgas,  
ausschließlich im Netzgebiet der Pfalzgas GmbH für Pfalzgas-Kunden mit einer Vertragslaufzeit von mindestens einem Jahr.

Anzeige aufgeben: anzeigen@wittich-foehren.de


